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übersichtlicher werdenden Welt, die 
durch einen rasanten Wertewandel 
geprägt ist und in der sich auch die Fa
milienstrukturen stark verändern, ist 
gelingende Erziehung, sind gelingende 
Entwicklungsprozesse bei Kindern und 
Jugendlichen keineswegs selbstver-
ständlich. Staat und Gesellschaft tragen 
hier eine Mitverantwortung. Gleiche 
Startchancen für alle, Bildung, die Stär-
ken zur Entfaltung bringt und damit 
Schwächen ausgleicht, die Vermeidung 
von Benachteiligung, von Armut und 
allem voran der Schutz junger Menschen 
vor Gefahren sind und bleiben Heraus-
forderungen für die Verantwortlichen 
und damit auch für die Kinder- und Ju-
gendhilfe in den Landkreisen. 
Das Aufgaben- und Leistungsspektrum 
der Kinder- und Jugendhilfe ist enorm 
und reicht vom professionellen Angebot 
bis hin zu ehrenamtlich getragenen 
Initiativen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter müssen dabei den schmalen 
Grat zwischen familiärer Privatheit und 
rechtzeitiger Intervention bewältigen. 
Den Landkreisen als Trägern der öffent
lichen Jugendhilfe ist dabei sehr bewusst, 
dass neben der Einzelfallhilfe insbe
sondere auch der Prävention im Sozial-
raum – etwa im Quartier – eine zentrale 
Bedeutung zukommt. Sozialräumliche 
Prävention dient dabei nicht nur der 
Kostenminimierung und insofern der 
Freude des Kreiskämmerers. Dies ist zwar 
ein willkommener Kollateralnutzen. 
Noch wichtiger aber ist, dass durch Prä-

Liebe Leserinnen und Leser!

Schon seit geraumer Zeit steht der 
„demografische Wandel“ im Fokus von 
Politik und Verwaltung. Schlagworte wie 
„Überalterung der Gesellschaft“, „umge-
kehrte Alterspyramide“ et cetera prägen 
politische und gesellschaftliche Diskus
sionen. Das Land hat in der aktuellen 
Legislaturperiode für diese Fragestel-
lungen sogar eigens einen Demo
grafiebeauftragten eingesetzt. All die 
Problemstellungen und Herausforde-
rungen, die daraus erwachsen, stellen 
Staat und Gesellschaft zweifellos vor 
gewaltige Aufgaben. 
Dabei birgt die Alterung der Bevölkerung 
durchaus auch Chancen: Sie schafft  
neue Arbeitsplätze und vielfältige 
Wachstumsmöglichkeiten. Eindrucksvoll 
zeigt sich dies etwa an der Gesundheits
wirtschaft. Die Best Ager fragen verstärkt 
Gesundheitsdienstleistungen nach und 
sind bereit, sich dies auch etwas kosten 
zu lassen. Der demografische Wandel 
wirkt hier geradezu als Jobmotor. Schät-
zungen sprechen von einer Million Stel-
len für Ärzte, Kranken- und Altenpfleger, 
die in den nächsten Jahrzehnten entste-
hen werden, wenn denn die richtigen 
Weichenstellungen dafür erfolgen.
Gleichwohl dürfen wir über diese Dis
kussion das wichtigste Kapital unserer 
Gesellschaft nicht aus den Augen verlie-
ren – unsere Kinder und Jugendlichen! 
Dabei liegt die Begleitung und Erziehung 
von Kindern natürlich zunächst und zu-

vörderst in der Verantwortung der Eltern. 
Und glücklicherweise ist das, was die 
Wissenschaft als „familiäres Erziehungs-
geschehen“ bezeichnet, in aller Regel 
eine Erfolgsstory – mit Höhen und Tiefen, 
Schreiereien und Türenschlagen, aber 
letztlich doch geprägt von Geborgenheit, 
Zuwendung, Verbundenheit, Wärme, 
Liebe, Schutz, Förderung, Unterstützung, 
Respekt . . .  
Aber nicht immer ist das Umfeld der 
Kinder und Jugendlichen so, dass sie 
behütet aufwachsen können und in  
ihrer Entwicklung angemessen gefördert 
werden. Dazu muss man gar nicht so 
weit gehen und an die schrecklichen 
Kinderschutzfälle erinnern, die uns in 
den letzten Monaten erschüttert haben. 
In einer zunehmend komplexer und un

B E R I C H T E   ·   M E I N U N G E N   ·   H I N T E R G R Ü N D E

EDITORIAL

Kinder und Jugendliche –  
unser Kapital für die Zukunft
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voll wahrnehmen. Dies gilt umso mehr, 
als die Kinder- und Jugendhilfe seit jeher 
– und dies aus gutem Grund – zum Kern-
bereich kommunaler Selbstverwaltung 
gehört.

 

Dr. Alexis v. Komorowski, 
Hauptgeschäftsführer, 
Landkreistag Baden-Württemberg

neuer Leistungen und der Bedarfs
ermittlung sowie die finanziellen Konse-
quenzen mit dem Land, den Leistungser-
bringern und den betroffenen Menschen 
erörtert. Im Interesse der jungen Men-
schen und ihrer Eltern steht zu hoffen, 
dass hier im Geist der Verständigung 
sachgerechte Lösungen gefunden wer-
den. 
Ja, die Kinder und Jugendlichen sind 
unser Kapital für die Zukunft. Umso 
wichtiger ist es, dass wir uns um die
jenigen jungen Menschen sorgen und 
kümmern, die mit geringen oder ge
ringeren Zukunftschancen ins Leben 
starten. Den Landkreisen kommt hier 
eine Schlüsselfunktion zu. Sie werden 
diese auch in Zukunft verantwortungs-

vention im Sozialraum der gesellschaft-
liche Zusammenhalt gestärkt wird. In 
Zeiten allgemeiner Verunsicherung ist 
dies wichtiger denn je.  
Auf Kindern und Jugendlichen mit geisti-
gen oder körperlichen Einschränkungen 
muss bei alldem ein besonderes Augen-
merk liegen. Das neue Bundesteil
habegesetz leistet hier einen wichtigen 
Beitrag. Das erforderliche Ausführungs-
gesetz, das im März im Landtag verab-
schiedet wurde, bestimmt für Baden-
Württemberg die Stadt- und Landkreise 
als Träger der Eingliederungshilfe. Diese 
bereiten sich derzeit intensiv vor, damit 
die Anfang Januar 2020 kommenden 
Neuerungen tatsächlich greifen können. 
Aktuell werden Fragen der Umsetzung, 
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Qualitätsansatz

Die letzten Jahre waren nicht gerade  
von Erfolgsmeldungen geprägt: Lagen 
im Rahmen der Vergleichsstudie des 
Instituts für Qualität im Bildungswesen 
(IQB) die baden-württembergischen 
Grundschulen noch im Jahr 2011 durch-
weg in der vorderen Gruppe der deut-
schen Länder, so reihten sie sich jüngst 
im Mittelfeld ein. Jeder fünfte Viert
klässler verfehlte bei der Testung 2016 
den bundesweiten Mindeststandard der 
Kultusministerkonferenz (KMK) im Be-
reich Rechtschreibung, jeder sechste in 
Mathematik, jeder siebte im Lesen und 
jeder achte im Zuhören. 
Dies können wir nicht hinnehmen. Daher 
konzentrieren sich die Anstrengungen  
in der Bildungspolitik sehr klar und sehr 
konsequent auf die Förderung der grund-
legenden Kulturtechniken Lesen, Schrei-
ben und Rechnen. Das gilt über alle 
Schularten hinweg:
Bereits an den Grundschulen stärken  
wir durch eine Erhöhung der Kontingent-
stundentafel die Fächer Deutsch und 
Mathematik. Genau dafür sollen zudem 
die Stunden verwendet werden, die mit 
der Verschiebung des Fremdsprachen
unterrichts in die Klassenstufe drei frei 
werden. 
Auch in den weiterführenden Schulen 
stehen Deutsch und Mathematik beson-
ders im Mittelpunkt. Den Realschulen 
stellen wir mehr Poolstunden zur Ver

Einleitung und Überblick

Die Ergebnisse der Bildungsforschung 
sind eindeutig. Baden-Württemberg hat 
ein Qualitätsproblem an den Schulen. 
Mit dieser Diagnose bin ich schon zu 
Beginn meiner Amtszeit konfrontiert 
worden, und aus dieser Diagnose folgt 
daher eines der zentralen Handlungs-
felder bzw. der zentrale Handlungs
bedarf der baden-württembergischen 
Bildungspolitik.
Die Ergebnisse von PISA, Bildungstrends 
des IQB und von IGLU waren ein Schlag 
ins Kontor für ein erfolgsverwöhntes 
Land wie Baden-Württemberg. 
An vorderer Position liegend, allen- 
falls hinter Bayern, das war jahrelang  
der Normalzustand für baden-würt
tembergische Bildungsergebnisse. Doch 
offenbar sind in den letzten Jahren 
Strukturdiskussionen und Oberflächen-
strukturen wichtiger gewesen als die 
Tiefenstrukturen. Daher mussten wir 
jüngst einige bittere Pillen schlucken.
Was ist guter Unterricht? Wie müssen 
die Lehrkräfte aus- und fortgebildet 
werden? Wie gehen wir mit einer deut-
lich gestiegenen Heterogenität an den 
Schulen um? Wie steht es um die basalen 
kulturellen Techniken Lesen, Rechnen, 
Schreiben? Wie meistern wir Heraus
forderungen der Digitalisierung? Diese 
wichtigen Fragen wurden nicht oder  
zu wenig nachdrücklich gestellt bezie-
hungsweise bearbeitet. Die Resultate 

sehen wir jetzt. Vom (Dauer-)Thema Un-
terrichtsversorgung ganz zu schweigen!
Mir kommt es nun entscheidend darauf 
an, die offenkundigen Probleme sach
orientiert, konsequent und mit Nach-
druck, aber auch mit kühlem Kopf im 
Sinne dauerhafter Lösungen anzugehen. 
Im Fokus stehen außerdem die beruf-
lichen Schulen – genauer gesagt, das be-
rufliche Schulsystem insgesamt. Bereits 
während der letztjährigen KMK-Präsi-
dentschaft Baden-Württembergs war es 
mir sehr wichtig, die Leistungsfähigkeit 
wie auch die Erfolgsangebote der be
ruflichen Schulen deutschlandweit zu 
stärken. In diesem Bereich ist Baden- 
Württemberg ein gutes Beispiel, wie ein 
starker und selbstbewusster Föderalis-
mus nicht nur funktionieren kann, son-
dern auch gute und nachahmenswerte 
Ergebnisse hervorbringt.

Qualität und Leistung stärken –  
berufliche Bildung weiter im Blick

Von Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg
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den dezentralen Standorten abspielen. 
Jedoch ergibt es sehr viel Sinn, die 
Konzepte dafür zentral und mit ge-
sammelter Kompetenz sowie in enger 
Abstimmung mit den wissenschaft-
lichen Ergebnissen des Instituts für Bil-
dungsanalysen zu entwickeln.
Weiterhin habe ich einen hochkarätigen 
wissenschaftlichen Beirat unter Leitung 
von Professor Dr. Ulrich Trautwein (Uni-
versität Tübingen) berufen, der unseren 
gesamten Qualitätsprozess begleitet 
und mit kompetenter Beratung aus der 
Forschung unterstützt und bereichert.
Insgesamt stärken wir also die Qualität 
und Leistung sowohl durch Maßnah- 
men an den Schulen und für die Schulen 
als auch durch notwendige Struktur
reformen im Bereich der Lehreraus- und 
-fortbildung sowie der empirischen Fun-
dierung unserer Politik. Ich verhehle im 
Übrigen nicht, dass eine Stärkung des 
Instituts für Qualität im Bildungswesen 
auch deutschlandweit dazu beitragen 
könnte, zu mehr Verbindlichkeit und 
einem deutlicheren Fokus auf Qualität 
und Leistung zu gelangen.

Berufliches Schulwesen und 
berufliche Orientierung im Fokus

Die „stillen“ Profis im Lande sind ohne 
Zweifel die beruflichen Schulen. Ihr Bei-
trag zur Leistungsfähigkeit des baden- 
württembergischen Schulsystems ist 
erheblich. Daher haben wir – zum ersten 
Mal seit rund zwanzig Jahren – dieses 
Thema auch auf die bundesweite Agenda 
gehoben, indem wir für die baden-
württembergische Präsidentschaft der 
Kultusministerkonferenz die Überschrift 
setzten: „Berufliche Bildung – Über-
gänge, Abschlüsse, Anschlüsse“.
Ganz konkrete Ergebnisse daraus zeigten 
sich in der Dezembersitzung 2017 der 
Kultusministerkonferenz. Dort haben 
meine Kolleginnen und Kollegen und ich 
sowohl eine Marschroute als auch eine 
Dokumentation verabschiedet, die mehr 
Vergleichbarkeit und eine bessere Pass-
genauigkeit des insgesamt doch recht 

Herausforderung bleibt. Dass nach  
wie vor rund drei Viertel der Kinder mit 
festgestelltem Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Förderangebot ein son-
derpädagogisches Bildungs- und Be
ratungszentrum (SBBZ) besuchen, das 
heißt für mich: unsere SBBZ liefern eine 
ausgezeichnete Arbeit ab.
Wir stellen schließlich das Aus- und 
Fortbildungssystem der Lehrkräfte um. 
Was sich zunächst sehr technisch anhört, 
dient tatsächlich dazu, die wesentliche 
Voraussetzung für gute Bildung zu stär-
ken: guten Unterricht. Dazu müssen  
die Lehrerinnen und Lehrer von uns, der 
Kultusverwaltung, besser, passgenauer 
und auch verbindlicher unterstützt wer-
den. Dieses wollen wir auch erreichen, 
indem wir zum Jahresbeginn 2019 zwei 
neue Institutionen gründen. Diese Struk-
turreform ist der Kern unseres Qualitäts-
konzepts.
Das Institut für Bildungsanalysen soll 
wissenschaftlich basiert die notwen
digen statistischen Daten erheben und 
aufbereiten, die wir als Steuerungs
wissen für ein funktionierendes Bil-
dungsmonitoring und eine ordentliche 
Darstellung dessen brauchen, wie wir 
guten Unterricht (weiter)entwickeln. Zu 
oft stochern wir im Nebel veralteter 
oder nicht flächendeckend vorhande- 
ner Datensätze. Das muss und das  
wird sich ändern. Auf einer soliden 
Datenbasis können nämlich auch Aus- 
und Fortbildungsinstrumente – zum 
Beispiel Fortbildungsangebote für die 
Lehrkräfte – evaluiert und auf Herz  
und Nieren geprüft werden. Wir wollen 
zu einer größeren Wirksamkeit unserer 
Instrumente gelangen, und dafür bedarf 
es wissenschaftlich fundierter Arbeit, 
die das Institut für Bildungsanalysen 
liefern soll.
Dagegen steht die Aufgabe der kon-
kreten Planung und Durchführung von 
Aus- und Fortbildungsangeboten und 
-konzepten im Mittelpunkt der Arbeit 
des neuen Zentrums für Schulqualität 
und Lehrerbildung. Natürlich wird sich 
die Aus- und Fortbildung nach wie vor an 

fügung, damit die Lehrerinnen und Leh-
rer auch und gerade in den Kernfächern 
besser differenziert unterrichten können. 
Unser Ansatz für mehr Qualität zieht sich 
bis in die gymnasiale Oberstufe durch. 
Dort übererfüllen wir die KMK-Anfor
derungen, indem Deutsch oder Mathe-
matik in jedem Falle im Abitur allgemein 
bildender Gymnasien geprüft werden 
müssen. 
Damit wir zu einer besseren Arbeits-
grundlage kommen und die richtigen 
Stellschrauben zielgenauer ansteuern 
können, wollen wir in Zukunft zudem 
verstärkt mit Lernstandserhebungen in 
geeigneten Klassenstufen arbeiten. Auch 
für die Bedarfsplanung ist eine syste
matisch erarbeitete Datenbasis von 
großem Nutzen. Dabei geht es keines-
wegs um Messung als Selbstzweck. Wir 
müssen aber beizeiten wissen, bei wel-
chen Schülerinnen und Schülern Nach-
holbedarf besteht, um sie rechtzeitig und 
gezielter unterstützen zu können. Daher 
sind bruchlose Übergänge bereits ab 
dem frühkindlichen Alter so wichtig. 
Mir ist die frühkindliche Bildung ein be-
sonders großes Anliegen. Mit den Kom-
munalen Landesverbänden verhandeln 
wir derzeit einen Pakt für gute Bildung 
und Betreuung, der das Querschnitts-
thema Qualität als Priorität beinhaltet. 
Dies wird sich in unserem neuen Ganz-
tagskonzept deutlich zeigen, das auf 
Klarheit und qualitativ hochwertige 
Angebote abstellt: neben dem verbind-
lichen rhythmisierten Ganztag wird es 
als zweite Alternative flexible Angebote, 
möglichst unter finanzieller Beteiligung 
des Landes und in kommunaler Ver
antwortung geben. Dabei kommt es mir 
darauf an, dass wir Ganztagsschulen 
passgenau nach dem Elternwunsch ein-
richten – und nicht als staatliche Zwangs-
beglückung.
Die Inklusion führen wir wie vorgesehen 
fort und weiter. Dem Landtag von Ba-
den-Württemberg habe ich vor wenigen 
Monaten ausführlichen Bericht erstat-
tet. Das Zwischenfazit ist positiv, wobei 
die Lehrerversorgung sicherlich eine 
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Hinzu kommt, dass wir gezielt versuchen, 
mehr Personal in die Mangelbereiche  
zu holen: wir bieten im Metall- und 
Elektrobereich der beruflichen Schulen 
Zuschläge. Wir bieten Gymnasiallehrern 
mit einer „ungünstigen“ Fächerkombina-
tion an, sich zum Grundschullehrer wei-
terzuqualifizieren – mit einer Zusage für 
den Einsatz im gymnasialen Lehramt, 
wenn die Pensionierungswelle abgear-
beitet ist. Wir werden aber nicht unseren 
Qualitätsanspruch zur Disposition stel-
len.

Fazit

Insgesamt bleiben einige Baustellen 
abzuarbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass 
uns dieses gelingen wird. Dafür spricht 
nicht nur der im deutschen Südwesten 
traditionell heimische kreative Schaf-
fensgeist, sondern auch ein gemein-
sames Bewusstsein aller wesentlichen 
Akteure (darunter selbstredend die Kom-
munalen Landesverbände), dass nur ziel-
gerichtete und dauerhafte Maßnahmen 
helfen. Dieses umzusetzen, bin ich wei-
terhin fest entschlossen.

Dr. Susanne Eisenmann ist seit Mai 2016 
Kultusministerin des Landes Baden- 
Württemberg

des pädagogisches Konzept vor Ort vor-
liegt und wenn zudem ein absehbarer 
Bedarf mit stabilen zweistelligen Beleg-
zahlen vorhanden ist, dann ist die eigent-
lich notwendige Zahl von sechzehn 
Schülerinnen und Schülern nicht in Stein 
gemeißelt. Wir werden dann mit kri-
tischem Blick auf den Einzelfall Flexibili-
tät walten lassen. Klar bleibt aber auch: 
eine Einzelbeschulung lässt sich weder 
pädagogisch noch ressourcenbezogen 
darstellen.

Unterrichtsversorgung  
bleibt im Blick

In Bezug auf die Ressourcen haben  
wir bei der Unterrichtsversorgung eine 
besondere Gemengelage. Die Stellen 
sind vorhanden, es fehlen allerdings vie-
lerorts die Bewerber. Wir sind auf Kante 
genäht, und dieser Zustand wird noch bis 
etwa 2020 andauern. Natürlich bleiben 
wir nicht untätig. Ganz im Gegenteil: das 
Maßnahmenpaket vom Sommer 2017 
wirkt, und ich bin den Lehrerinnen und 
Lehrern sehr dankbar, die sich bereit
erklären, uns zu helfen. Sie erhöhen ihr 
Teilzeitdeputat, sie kehren vorzeitig aus 
Beurlaubungen und Elternzeit zurück 
oder sie unterrichten weiter, obwohl  
sie in Pension gehen könnten. Diesen Ein-
satz schätze ich sehr.

komplexen beruflichen Schulwesens in 
Deutschland leisten soll.
Zur weiteren Stärkung der beruflichen 
Bildung überarbeiten wir derzeit die 
Bildungspläne der Beruflichen Gym
nasien und nutzen diese turnusmäßige 
Gelegenheit, um auf aktuelle Entwick-
lungen – wie Integration und Digitali
sierung – vertieft einzugehen.
Mit der Einführung eines verbindlichen 
Tages der beruflichen Orientierung für 
alle weiterführenden allgemein bilden-
den Schulen zum Jahresbeginn 2018 
habe ich ferner eine doppelte Zielset-
zung verfolgt. Erstens buchstabiert diese 
Maßnahme die Leitperspektive Beruf-
liche Orientierung konkret aus und er-
gänzt sie um einen praktischen Aspekt. 
Zweitens macht sie die Schülerinnen und 
Schüler frühzeitig mit Chancen und 
Möglichkeiten der Berufs-, Ausbildungs- 
oder auch Studienwahl bekannt. Gerade 
weil die Arbeitswelt heute unüber
sichtlich ist und gerade weil viele künf-
tige Berufsbilder der heutigen Schüle-
rinnen und Schüler noch kaum bekannt 
sind, sind rechtzeitige Eindrücke für 
mögliche Lebenswege hilfreich. 
Mir ist sehr wohl bekannt, wie schwierig 
die Lage für bestimmte Bildungsgänge 
an Beruflichen Schulen im ländlichen 
Raum ist. Daher ist mir folgende Bot-
schaft wichtig: Wenn ein überzeugen- 
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ein Beitrag zur Gesundheitsförderung 
sein.
An der Ernährungsstrategie werden  
sich alle Ministerien im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten beteiligen und Maßnah-
men in ihren Tätigkeitsfeldern entwi-
ckeln. Ein sehr erfolgreiches Projekt ist 
bereits jetzt die Einführung des Ernäh-
rungsführerscheins an allen Grundschu-
len in der 3. Klassenstufe, die gemeinsam 
von Kultusministerium und Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz unterstützt wird. 
In den Landkreisen soll künftig eine 
stärkere Zusammenarbeit der Ämter  
für Soziales, Gesundheit und Land
wirtschaft erreicht werden. Die Kommu-
nalen Gesundheitskonferenzen sind eine 
hervorragende Plattform, um die Er
nährung kontinuierlich im Sinne der 
Gesundheitsförderung und Prävention 
einzubringen und mit den dort aktiven 
Partnern gemeinsam weiterzuentwi-
ckeln. Hier brauchen Ernährungsthemen 
eine eigene Stimme. Im Bereich der Ver-
meidung von Lebensmittelverschwen-
dung ergeben sich Synergieeffekte mit 
der Abfallwirtschaft.
Eine große Unterstützung wird das 
„Landeszentrum für Ernährung“ sein, 
das dieses Jahr an der Landesanstalt  
für Entwicklung der Landwirtschaft  
und der ländlichen Räume (LEL) in 
Schwäbisch Gmünd eingerichtet wird. 
Durch die Zusammenlegung vorhan-
dener Ressourcen in den Bereichen 
Ernährungsbildung und Gemeinschafts-
verpflegung wird ein neuer wichtiger 
Partner und Impulsgeber für das  
Land entstehen. Lehrkräftefortbildungen  
zum oben erwähnten Ernährungsfüh-
rerschein werden beispielsweise künftig 
beim Landeszentrum für Ernährung ko-
ordiniert.

Bei der vom Ministerrat verabschiedeten 
Ernährungsstrategie geht es sowohl um 
Informations- und Bildungsangebote  
für alle Bevölkerungsschichten als auch 
um gute Essensangebote außer Haus. 
Ein wichtiges Leitmotiv aller Aktivitäten 
ist ein nachhaltiger Konsum. Zur Stär-
kung regionaler Produkte läuft seit 2017 
die Kampagne „Natürlich. VON DAHEIM“. 
Sie soll den Verbraucherinnen und Ver-

brauchern regionale Lebensmittel noch 
näherbringen, für sie erlebbar und somit 
erkennbar machen, wie viel Mehrwert 
und Genuss dahinterstecken. Die öffent-
liche Verwaltung mit ihren Essensange-
boten in Kantinen, Schulmensen und 
Kitas soll dabei mit gutem Beispiel voran
gehen. Die Kantine im Landratsamt  
kann so ein gern besuchter Treffpunkt 
und Ort des Auftankens und gleichzeitig 

Ernährungsstrategie Baden-Württemberg – 
Ernährung gemeinsam neu denken

Von Monika Radke, Andrej Hänel und Isabell Hegyi, Stuttgart

Mit einer ressortübergreifenden Ernährungsstrategie und der Einrichtung eines 
Landeszentrums für Ernährung setzt das Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz ab 2018 starke Impulse für eine bewusste und ausgewogene 
Ernährung im Land. Es ist wichtig, die Menschen für ein bewussteres Ernährungs-
verhalten zu sensibilisieren und die Effekte einer unausgewogenen Ernährung  
für die Gesundheit, die Volkswirtschaft und die Umwelt stärker in den Mittelpunkt 
der gesellschaftlichen Diskussion zu rücken. Für die Entwicklung einer Ernäh-
rungsstrategie wurden in neun Leitsätzen die aktuellen Herausforderungen und 
notwendigen Handlungsfelder rund um eine nachhaltige und ausgewogene Ernäh-
rung zusammengefasst:

 Neun Leitsätze für eine nachhaltige Ernährung

1.	 Wir stärken die Ernährungsinformation und -bildung landesweit für alle.
2.	� Wir werben gemeinsam mit allen Akteurinnen und Akteuren für einen nach-

haltigen Konsum.
3.	� Wir informieren Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Akteurinnen und 

Akteure in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Kantinen über nachhaltige 
landwirtschaftliche Erzeugung.

4.	� Wir ergreifen Maßnahmen, um die Lebensmittelverschwendung in Privat-
haushalten, im Einzelhandel und beim Auswärts-Essen einzudämmen.

5.	� Wir nutzen die Strukturen der Gesundheitsförderung und Prävention, um viele 
Entscheidungsträger für das Thema Ernährung zu gewinnen.

6.	� Wir gehen in der öffentlichen Verwaltung mit regional und ökologisch er-
zeugten Produkten in den Bereichen Catering, Kantine und Gesundheits
management unter Beachtung der Grundsätze des Vergaberechts mit gutem 
Beispiel voran 

7.	 Wir fördern qualitätsvolle und nachhaltige Essensangebote außer Haus.
8.	� Wir gehen auf sozial Benachteiligte zu, damit sie ihre Kompetenzen für eine 

gesunde Ernährung erweitern können.
9.	 Wir sehen Vielfalt und Frische bei gutem Essen als Chance und Stärke an.
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Einrichtung zu entwickeln und nach 
außen sichtbar zu machen. Immer mehr 
Eltern legen bei der Auswahl der Kita 
Wert auf diesen Bereich. Denn Essen und 
Trinken ist ein wichtiges Themenfeld  
der frühkindlichen Bildung, das in vielen 
Einrichtungen noch viel unentdecktes 
Bildungspotential und Möglichkeiten 
zur Gesundheitsförderung der Kinder 
birgt.
Das Zertifikat beinhaltet die Bausteine 
Ernährungsbildung, Erziehungspartner-
schaft mit den Eltern, Qualitätsstandards 
für das Essen und Trinken, Außenbezie-
hungen, z. B. zu einem Bauernhof oder 
Bäcker sowie die Verankerung in der 
Konzeption. Eine BeKi-Referentin beglei-
tet die Einrichtung als Coach in diesem 
nachhaltigen Prozess und unterstützt 
das Team, eigene Ziele und Maßnahmen 
zu erkennen und umzusetzen. Über  
300 Einrichtungen wurden bereits mit 
dem Zertifikat ausgezeichnet, 100 Kitas 
sind aktuell auf dem meist etwa zwei 
Jahre dauernden Weg dorthin. Das Be-
Ki-Zertifikat stellt durch seine Veranke-
rung im Konzept der Einrichtung sicher, 
dass dieser wichtige Bereich auch bei 
den oft häufigen Personalwechseln 
weiter Berücksichtigung findet. Die 

sunde körperliche, psychische und kogni-
tive Entwicklung. Eltern, Kita und Schule 
arbeiten dabei zusammen zum Wohle 
der Kinder und die BeKi-Referentinnen 
unterstützen dabei mit wissenschaftlich 
abgesicherten, alltagstauglichen Emp-
fehlungen. Rund 6000 Einsätze leisten 
die BeKi-Referentinnen jedes Jahr lan-
desweit. Das aktuell so große Interesse 
an Ernährungsfragen und die notwendi-
gen Entscheidungsprozesse in unserer 
Überflussgesellschaft lassen die Nach-
frage steigen.
Eine nachhaltige Wirkung von Er
nährungsbildung ist dem Ministerium 
besonders wichtig. Schwerpunkte der 
Arbeit liegen deshalb auf der Schulung 
von Multiplikatoren und der Veranke-
rung von Ernährungsthemen in pädago-
gischen Profilen von Bildungseinrich-
tungen und der Verknüpfung mit dem 
Bildungsplan. Das spiegelt sich beson-
ders in zwei Arbeitsbereichen:

Das BeKi-Zertifikat

Seit 2008 haben Kindertageseinrich-
tungen in Baden-Württemberg mit dem 
BeKi-Zertifikat die Möglichkeit, ein at-
traktives Profil als ernährungsbewusste 

Gesund aufwachsen – gut essen

Kinder und Jugendliche sind die wichtigste 
Zielgruppe der Ernährungsarbeit des 
Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz. Die Landesinitiative 
Bewusste Kinderernährung hat sich in 
über dreißig Jahren durch ihre Kontinuität 
zu einem Bildungspartner für Kitas und 
Schulen für alle Fragen rund um Essen und 
Trinken mit einem besonderen Schwer­
punkt auf der Ernährungsbildung ent­
wickelt.
Die Landesinitiative Bewusste Kinderer-
nährung – kurz BeKi – ist Deutschlands 
älteste landesweite Initiative für Kinder-
ernährung und in dieser Form einmalig. 
Ein Netzwerk von 260 fachlich qualifi-
zierten freiberuflichen Mitarbeiterin- 
nen, die BeKi-Referentinnen, informiert 
Eltern von Kindern zwischen 6 Monaten 
und 12 Jahren, gibt Unterricht in Schulen  
bis Klasse 6 und bildet pädagogische 
Fachkräfte in Kitas sowie Tagespflege
personen fort. Auch bei der päda
gogischen Begleitung des EU-Schul
programms unterstützt BeKi durch 
Unterricht, Elternabende und die Lehr-
kräftefortbildung „Ideenwerkstatt Er-
nährungsbildung“. Den großen Erfolg 
dieser Informations- und Bildungsmaß-
nahmen sichert die gute Zusammenar-
beit zwischen dem Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
und den Unteren Landwirtschaftsbe
hörden bei den Landratsämtern. Die 
BeKi-Koordinatorinnen vor Ort sind 
Ansprechpartnerinnen auf Kreisebene, 
legen die regionalen Schwerpunkte der 
Arbeit fest und beauftragen die Einsätze 
der BeKi-Referentinnen. 
Freude am Selbermachen und Genießen 
kombiniert mit Ernährungswissen steht 
im Mittelpunkt aller BeKi-Aktivitäten. 
Die Erzeugung und Verwendung von Le-
bensmitteln aus der Region entspre-
chend der Jahreszeit und die Wertschät-
zung gegenüber den Produkten werden 
ebenfalls vermittelt. Eine ausgewogene 
Ernährung ist neben Bewegung und Ent-
spannung ein Grundpfeiler für eine ge- Staatssekretärin Gurr-Hirsch bei der Rezertifizierung der Krippe „Die Willys“, Stuttgart 
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Ambiente in ihren Essgewohnheiten und 
ihrer Einstellung zum Essen oft lebens-
lang geprägt. Es lohnt sich deshalb, der 
Verpflegung in Kitas und Schulen eine 
größere Aufmerksamkeit zu geben. 
Die Chancen in der Kita- und Schul
verpflegung sind vielfältig, doch damit 
verbunden sind auch große Heraus
forderungen der Träger und Verpfle-
gungsverantwortlichen. Das Essen muss 
nicht nur den Geschmack und die indi
viduellen Vorlieben der Kinder und Ju-
gendlichen treffen. Es muss gleichzeitig 
auch ausgewogen, bedarfs- und alters-
gerecht sowie nachhaltig und finanzier-
bar sein. Berücksichtigt werden müssen 
zudem spezifische Anforderungen an 
Räumlichkeiten, Ausstattung oder Per
sonal. Die Qualitätsstandards für die 

Bedeutung einer guten Kita- und Schul­
verpflegung gestiegen, denn sie wollen 
ihre Kinder gut versorgt wissen. Das 
Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
unterstützt Träger und Einrichtungen.
Eine gesundheitsförderliche, nachhal-
tige und genussvolle Verpflegung stei-
gert nicht nur das Wohlbefinden und die 
Leistungsfähigkeit. Sie leistet im Sinne 
der Verhältnisprävention auch einen 
großen Beitrag zur Gesundheitsförde
rung und Prävention ernährungs(mit)- 
bedingter Erkrankungen. Das gilt ganz 
besonders für Kinder und Jugendliche. 
Sie haben wachstumsbedingt einen 
hohen Nährstoffbedarf und werden 
durch ein gutes abwechslungsreiches 
Speisenangebot und ein angenehmes 

zunehmende Anzahl an BeKi-Fortbil-
dungen für die pädagogischen Fach-
kräfte machen den Bedarf deutlich. Be-
sonders Fragen der Ernährungsbildung 
und Verpflegung von Kindern unter drei 
Jahren stehen dabei im Fokus.

Ernährungsführerschein  
für die Schule 

Auch in den Schulen unterstützt das 
Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz eine nachhaltige 
Ernährungsbildung. Im Sommer 2017 
stellte es allen 2400 Grundschulen ein 
Paket des „Ernährungsführerscheins“, 
einem Arbeitsmaterial als Baustein  
der Ernährungsbildung, zur Verfügung. 
Damit erleichtert das Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
in Zusammenarbeit mit dem Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport den 
Lehrkräften die unterrichtliche Umset-
zung dieses Themenbereichs. 
Begleitend dazu finden seit Oktober  
2017 Lehrkräftefortbildungen zum Er-
nährungsführerschein in ganz Baden- 
Württemberg statt. Die bisher etwa  
70 Fortbildungen zeigen das große Inte-
resse der Schulämter und der Lehrkräfte. 
Ziel ist die landesweite Umsetzung des 
Ernährungsführerscheins ähnlich wie 
der Fahrradführerschein in den Grund-
schulen im regulären Unterricht. Ernäh-
rungsbildung in der Grundschule geht 
natürlich weit über die Durchführung 
des Ernährungsführerscheins hinaus. Sie 
ist an vielen Stellen im Bildungsplan der 
Grundschulen für alle Klassenstufen und 
besonders in den Leitperspektiven ver
ankert.
Weitere Informationen zur Landesinitia-
tive BeKi unter www.beki-bw.de und in 
allen Landratsämtern.

Essen in Kita und Schule –  
auch ein Standortfaktor

Immer mehr Kinder und Jugendliche 
werden ganztägig in Kitas und Schulen 
betreut. Auch für die Eltern ist damit die 

Staatssekretärin Gurr-Hirsch und Staatssekretär Schebesta im Ernährungsführerschein-Unterricht  
an der Luginslandschule Stuttgart

Gute Essensangebote in einer Mensa mit Wohlfühlatmosphäre begeistern alle in der Schulgemeinschaft. 
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einrichtung für alle Akteure der Kita- und 
Schulverpflegung. Bereits seit 2008 bie-
tet sie Tagungen, Info-Runden, regionale 
Werkstattgespräche und Netzwerk
treffen sowie Medien, Leitfäden zur Kita- 
und Schulverpflegung an. Kommunen 
und andere Schulträger können sich mit 
allen Fragen rund um die Verpflegung  
an die VNS-BW wenden. Ein besonderer 
Service sind die Praxisbegleiterinnen und 
-begleiter Kita- und Schulverpflegung, 
die die VNS qualifiziert hat. Sie beraten 
als Dienstleister Kitas, Schulen und 
Mensen vor Ort von der Neukonzeption 
und Umgestaltung einer Mensa bis  
hin zur Einführung der Qualitätsstan-
dards der DGE. Weitere Informationen 
unter www.kitaverpflegung-bw.de und 
www.schulverpflegung-bw.de. 
Ab diesem Jahr wird das Ministerium 
außerdem mit Rehakliniken und 
Landeskantinen, in 2019 mit Schulen, 
Hochschulmensen, Seniorenheimen und 
Kliniken weitere Modellprojekte durch-
führen, um in allen Lebenswelten An
gebote für eine ausgewogene und nach-
haltige Gemeinschaftsverpflegung zu 
etablieren. 

Monika Radke, Andrej Hänel und Isabell 
Hegyi arbeiten im Referat Ernährung des 
Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg

bei den Kindern und Jugendlichen gut 
an, sondern punkten auch bei den Eltern. 
Durch die Zertifizierungen ist die Bedeu-
tung des Essens, des Speisenangebots, 
der Rahmenbedingungen der Mensa 
und vielem mehr stärker in das Bewusst-
sein aller Beteiligten gerückt. Die Kitas 
und Schulen können ihr Engagement 
nach außen als Qualitätsmerkmal sicht-
bar machen. 
Diese positiven Erkenntnisse wird das 
Ministerium in den kommenden Jahren 
im Rahmen von Modellprojekten zur 
Verbesserung der Gemeinschaftsver
pflegung in Schulen, Hochschulmensen, 
Seniorenheimen und Kliniken weiter in 
die Fläche tragen. Gestartet ist gerade 
das Modellprojekt „Schulverpflegung 
2018“. Im März 2018 wählte eine unab-
hängige Expertenjury aus über 50 Be-
werbern zehn Schulen aus. Sie werden 
sich jetzt mit fachlicher Begleitung der 
Vernetzungsstelle Kita- und Schulver-
pflegung Baden-Württemberg (VNS-BW) 
auf den Weg zum DGE-Zertifikat und zu 
einer Bio-Zertifizierung machen. Außer-
dem steht die Erhöhung des Anteils an 
regionalen und ökologisch erzeugten 
Lebensmitteln im Fokus.

Ansprechpartner Vernetzungs-
stelle Kita- und Schulverpflegung

Das Ministerium finanziert die Vernet-
zungsstelle Kita- und Schulverpflegung 
Baden-Württemberg als eine Service

Kita- und Schulverpflegung der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung e. V. 
(DGE) geben dazu wissenschaftlich an
erkannte und praxistaugliche Empfeh-
lungen. 

Das Ministerium unterstützt  
bei gutem Essen in Kita und Schule

Die Verbesserung der Gemeinschafts
verpflegung ist seit drei Jahren ein wich-
tiger Schwerpunkt des Ministeriums  
für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz. Die DGE-Qualitätsstandards und 
die Erhöhung des Anteils an ökologisch 
erzeugten und regionalen Lebensmitteln 
sind dabei die Grundlage für vielfältige 
Unterstützungs- und Beratungsange-
bote in allen Lebenswelten. Im Pilot
projekt „Große Küche – Gutes Essen“ be-
gleitete das Ministerium von Oktober 
2015 bis Dezember 2016 zehn Pilotbe-
triebe, darunter auch ein Kindergarten, 
drei Schulmensen und drei Caterer für 
Kita und Schule, bei der Umsetzung der 
DGE-Qualitätsstandards mit der Ziel
setzung DGE-Zertifizierung. Das zweite 
Ziel – die Erhöhung des Anteils von öko-
logisch erzeugten Lebensmitteln auf 
mindestens 15 Prozent im Wareneinsatz 
und eine Bio-Zertifizierung – erreichten 
die Pilotbetriebe ebenfalls. Beide Ziele 
waren in allen Lebenswelten ohne große 
Hürden umsetzbar. Gerade in der Kita- 
und Schulverpflegung kommen die 
optimierten Speisepläne nun nicht nur 
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Suchtprävention oder zur Gewaltpräven-
tion on- und offline. Unsere Zielgruppen 
sind pädagogische Fachkräfte der Kin-
der- und Jugendhilfe sowie der Schule. 
Ein besonderes Augenmerk gilt den 
Fachkräften in der pädagogischen Arbeit 
mit sog. schwer Erreichbaren: Kindern 
und Jugendliche aus sozioökonomisch 
benachteiligten Familien, Kinder und 
Jugendliche mit Gewalterfahrungen. Sie 
gezielt zu fördern und ihre Möglichkeiten 
der Teilhabe zu erweitern, ist maßgeblich 
für die Zukunft unserer Demokratie.
Darüber hinaus beantworten wir fach-
liche Anfragen unserer Mitgliedsver-
bände, der Politik und der Verwaltung 
und nehmen Stellung zu wichtigen Fra-
gen im Bereich des Kinder- und Jugend-
schutzes. 
Die Geschäftsstelle der ajs hat ihren  
Sitz in Stuttgart-Degerloch und ihr Team 
besteht neben der Geschäftsführung  
aus sieben Fachreferentinnen und -refe-
renten (460 Stellenprozente) und drei 
Verwaltungskräften (230 Stellenpro-
zente).

Gesetzliche Grundlagen und 
Aufgaben des Kinder- und 

Jugendschutzes 

Der Kinder- und Jugendschutz in 
Deutschland ist eine staatliche Aufgabe 
mit Verfassungsrang. Der Schutz des 
Wohls junger Menschen ist ein in  
Art. 6 GG implizit enthaltenes Rechtsgut. 
Im Jugendschutzgesetz (JuSchG) sind  
der Jugendschutz in der Öffentlich- 
keit und Verbreitungsbeschränkungen 
bei jugendgefährdenden Trägermedien 
(Printmedien, Videos, CD-ROMs, DVDs 
usw.) geregelt. Im Jugendmedien­
schutz-Staatsvertrag (JMStV) finden sich 
die für den Jugendschutz relevanten 

Dem Leitgedanken des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes entsprechend, setzt 
sich die ajs landesweit als Fachstelle für 
die Stärkung, den Schutz und die Rechte 
von Heranwachsenden ein. Sie fördert 
den erzieherischen, gesetzlichen und 
strukturellen Kinder- und Jugendschutz 
in Baden-Württemberg. Neben den fach-
lichen Angeboten, die wir vielfach in 
Kooperation mit unseren Mitgliedsver-
bänden gestalten, ist die Mitarbeit in ver-
schiedenen Gremien und Arbeitskreisen 
auf Landesebene wichtiger Bestandteil 

der Arbeit. Zu nennen sind hier u. a. das 
Landesjugendkuratorium, der Arbeits-
kreis der für den Jugendschutz zustän
digen Fachkräfte in den Jugendämtern 
der Stadt- und Landkreise, das Landes-
netzwerk für Menschenrechte und 
Demokratieentwicklung, die Landes
arbeitsgemeinschaft für Suchtfragen. 
Kinder- und Jugendschutz ist eine Quer-
schnittsaufgabe. Gesellschaftliches und 
politisches Gewicht wird nur erreicht, 
wenn viele unterschiedliche Beteiligte 
zusammenarbeiten.
Schwerpunkte unserer Arbeit sind: 
● � Jugendmedienschutz und Medien

pädagogik 
● � LandesNetzWerk für medienpädago-

gische Elternarbeit
● � Gewaltprävention 
● � Sexualpädagogik und Prävention von 

sexualisierter Gewalt
● � Suchtprävention und Gesundheits

förderung 
● � Migrationspädagogik 
● � gesetzliche Regelungen zum Schutz 

von Kindern und Jugendlichen 
● � Arbeit als Jugendschutzsachverstän-

dige in den Prüfgremien der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle Filmwirtschaft 
(FSK) und der Unterhaltungssoftware 
Selbstkontrolle (USK) vertreten. Diese 
Institutionen vergeben die Alters
freigaben für die entsprechenden 
Medien.

In den genannten Fachreferaten bieten 
wir Tagungen, Seminare, Publikationen – 
Fachzeitschrift ajs-informationen, Ar-
beitshilfen, Kompaktwissen zu Themen 
des Kinder- und Jugendschutzes – und 
konzeptionelle Beratung an. Dabei be-
rücksichtigen wir Querschnittsthemen 
wie Genderfragen oder Inklusion und ar-
beiten oft referatsübergreifend, wie z. B. 
bei Angeboten zur migrationssensiblen 

Aktion Jugendschutz 
Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg 

Von Elke Sauerteig, Stuttgart

Die Aktion Jugendschutz (ajs) wurde 
1956 als Verein gegründet, dem derzeit 
19 Spitzenverbände Baden-Württem-
bergs angehören, die auf Landesebene 
in der Kinder- und Jugendhilfe sowie  
in der Jugendpolitik tätig sind. Dazu 
gehören u. a. die kommunalen Spitzen-
verbände, das Landesjugendamt, die 
Kirchen, die freien Wohlfahrtsver-
bände, der Landesjugendring. Die 
Arbeit wird vom Sozialministerium 
Baden-Württemberg, als Oberster Lan
desjugendbehörde, unterstützt und  
im Wesentlichen aus Landesmitteln 
finanziert. Das Kultusministerium 
Baden-Württemberg, als Oberste 
Landesjugendbehörde, unterstützt 
unsere Arbeit durch die Teilabordnung 
einer Lehrkraft für das Referat Sucht-
prävention und Gesundheitsförde-
rung.
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mit Alkohol sinnvoll umgehen zu lernen, 
wie es in vielen Angeboten der Jugend-
hilfe und Suchtprävention in den Land-
kreisen und Kommunen geschieht, so  
z. B. im Rahmen von „Schon 16? – Jugend-
schutz – ich mache mit!“ mit dem Projekt 
b.free oder im Rahmen des Netzwerks 
Neue Festkultur „Fair Fest“.
Ebenso sinnvoll ist es, den Zugang zu 
bestimmten Medieninhalten gesetzlich 
zu regeln, damit Heranwachsende einer 
bestimmten Altersgruppe möglichst  
vor sie gefährdenden, z. B. stark ängsti-
genden, Medieninhalten oder vor un
lauterem Wettbewerb zu schützen. Zu-
gleich ist es notwendig, immer wieder 
mit Kindern und Jugendlichen darüber 
zu sprechen, wie sie selbst Medien
angebote wahrnehmen, wie sie damit 
umgehen, was ihnen Angst macht und 
welchen Schutz sie sich wünschen. Bei-
spielhaft dafür sind Angebote der Frei-
willigen Selbstkontrolle der Filmwirt-
schaft (FSK) wie das Projekt „Medien-
kompetenz und Jugendschutz – Kinder 
und Jugendliche beurteilen die Wirkung 
von Kinofilmen“, an dem zahlreiche Kin-
der und Jugendliche mit Begeisterung 
teilnahmen. 

Jugendschutz und Partizipation 

Um Heranwachsende zu befähigen, sich 
vor gefährdenden Einflüssen zu schüt-
zen und selbstverantwortlich wie auch 
sozial verantwortlich handeln zu können, 
brauchen sie neben gesetzlichen Rah-
menbedingungen vor allem die Erfah-
rung von Partizipation. Partizipation wird 
am besten in Situationen erfahren und 
gelernt, die Kinder und Jugendliche un-
mittelbar angehen, wie z. B. im Jugend-
haus, in der Schule, in der Jugendhilfeein-
richtung, in ihrem Stadtteil, im Umgang 
mit Medien. Hier geht es darum, Ent-
scheidungen, die ihr eigenes Leben und 
das Leben der Gemeinschaft betreffen, 
gemeinsam mit anderen zu treffen. Es 
geht darum, hinzusehen und aufzugrei-
fen, wo Kinder und Jugendliche im Alltag 
in ihren Belangen betroffen sind, wo sie 

werden, Kinder und Jugendliche vor ge-
fährdenden Einflüssen zu schützen. Über 
eine rein gefahrenpräventive Perspektive 
hinaus besteht der Auftrag der Kinder- 
und Jugendhilfe darin, positive Lebens-
bedingungen für junge Menschen und 
Familien zu erhalten und zu schaffen. 

Die Balance zwischen  
Schutz und Befähigung

Wichtig ist uns, dass Schutz und 
Befähigung als gemeinsame Zielbe
schreibung unserer Arbeit mehr sind  
als ausschließliche Prävention von Ge-
fahren. Sie verweisen auf die Notwen
digkeit, jungen Menschen ihrem Alter, 
ihrer Entwicklung, ihren bisherigen 
Erfahrungen und ihrem sozioökono-
mischen Status entsprechend Schutz  
zu gewähren und ihnen zugleich An
gebote der Auseinandersetzung zu 
machen, mit denen sie sich weiterent
wickeln können. Diese Angebote ver
sprechen nur dann Erfolg, wenn sie den 
Grad an Autonomie und Selbstbestim-
mung im Leben der jungen Menschen 
erhöhen und sie in die Lage versetzen, 
ihre Interessen selbstverantwortlich und 
selbstbestimmt zu vertreten. 
„Befähigung“ ist somit ein handlungs
leitendes Prinzip unserer Angebote.  
Wir möchten mit unseren Angeboten 
Fachkräfte und Eltern befähigen, damit 
sie Heranwachsende im Prozess des 
Aufwachsens adäquat unterstützen und 
begleiten und so ihrer Verantwortung 
entsprechend handeln können. Den He-
ranwachsenden soll eine umfassende 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit ermögli-
cht werden, sodass sie selbstbestimmt, 
eigenverantwortlich wie auch sozial ver-
antwortlich handeln können. 
Restriktive und pädagogische Herange-
hensweisen müssen im Jugendschutz 
also Hand in Hand gehen. So ist es durch-
aus sinnvoll, die Abgabe von alkoho-
lischen Getränken nach Altersstufen 
gestaffelt gesetzlich zu regeln. Zugleich 
wird wirksamer Jugendschutz immer 
darauf setzen, Jugendliche zu befähigen, 

Bestimmungen zu Rundfunk und so
genannten Telemedien (dazu gehören 
private Rundfunkanbieter und das Inter-
net). Grund für diese Zweiteilung ist die 
unterschiedliche Gesetzgebungskompe-
tenz der Länder und des Bundes. Diese 
Gesetze regeln den Jugendschutz in der 
Öffentlichkeit und in den Medien, sie 
richten sich an Gewerbetreibende, Ver-
anstalter, Anbieter von Telemedien und 
an Institutionen – also an die Erwachse-
nen, die ihre Verantwortung für das Wohl 
von Kindern und Jugendlichen wahrneh-
men sollen.
SGB VIII, § 1 und § 14 sind grundlegend  
für einen wichtigen Teil unserer Arbeit: 
die Prävention und der erzieherische 
Kinder- und Jugendschutz. Alle Kinder 
und Jugendlichen in Deutschland haben 
ein geschütztes Recht auf Förderung 
ihrer Entwicklung und auf Erziehung  
zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit. Der 
erzieherische Kinder- und Jugendschutz 
soll junge Menschen befähigen, sich vor 
gefährdenden Einflüssen zu schützen 
und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungs-
fähigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
sowie zur Verantwortung gegenüber 
ihren Mitmenschen führen. Auch Eltern 
und andere Erziehungsberechtigte sol-
len nach § 14 SGB VIII besser befähigt 
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Ajs Medienscouts Jugendhilfe 

Dieses Angebot der Aktion Jugendschutz 
wird derzeit in Kooperation mit der Lan-
desanstalt für Kommunikation Baden- 
Württemberg (LFK) in Einrichtungen,  
die Hilfen zur Erziehung anbieten, durch-
geführt. Es umfasst medienpädago-
gische In-House-Schulungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Schulungen jugendlicher Medienscouts, 
die im Anschluss Peer-Projekte für an-
dere Kinder und Jugendliche durchfüh-
ren. Das Angebot setzt auf den Ansatz 
der Peer-Education. Fachkräfte der Ein-
richtungen werden sukzessive in die 
Maßnahmen eingebunden. Ziel ist eine 
nachhaltige Verankerung medienpäda-
gogischer Themen in den Einrichtungen.

Medienpädagogische Fortbildung für 
die Fachkräfte der Sozialpädagogischen 

Familienhilfe (SPFH) 

Im Rahmen der landesweiten Initiative 
„Kindermedienland Baden-Württem-
berg“ gestaltet die ajs seit 2010 im 
Auftrag des Staatsministeriums Baden- 
Württemberg dieses Angebot. Die Fach-

überzeugen und auch zu „befähigen“ 
wird eines der wichtigsten Ziele des 
Kinder- und Jugendschutzes bleiben.

Ausgewählte Angebote  
der Aktion Jugendschutz

Mit unseren Angeboten versuchen wir, 
Impulse in die Fachwelt zu geben und 
Entwicklungen nachhaltig konzeptionell 
und methodisch zu begleiten. Nachfol-
gend sollen hier einige davon exempla-
risch skizziert werden.

LandesNetzWerk für 
medienpädagogische Elternarbeit

Seit dem Jahr 2000 qualifiziert die  
ajs Referentinnen und Referenten, die  
in Baden-Württemberg im LandesNetz-
Werk für medienpädagogische Eltern
arbeit zusammenarbeiten und in den 
verschiedenen Regionen des Bundes-
landes als Ansprechpartner zur Ver
fügung stehen. Durch Angebote für 
Eltern und Familien wie auch für päda
gogische Fachkräfte in Kindergärten, 
Schulen oder Einrichtungen der Jugend-
hilfe unterstützen sie Erziehende im  
Feld der Medienpädagogik. Im Landes-
NetzWerk arbeiten Fachkräfte aus ver
schiedenen pädagogischen Feldern zu-
sammen. Sie sind qualifiziert in den 
Bereichen: medienpädagogische Grund-
lagen, migrationssensible Medienpä
dagogik, Medienwirkungs- und Me
diennutzungsforschung, Aufgaben des 
Jugendmedienschutzes, Methoden der 
Elternarbeit. Sie bilden sich kontinuier-
lich zu aktuellen Themen des Jugendme-
dienschutzes und der Medienpädagogik 
fort. 

ihren Unmut und ihre Wünsche aus
drücken, wo sie sich für sich und für 
andere engagieren. 
Partizipation bedeutet Verfügungsge- 
walt über das eigene Leben zu haben,  
in Beziehung zu anderen, Entschei-
dungen zu treffen und Anerkennung  
zu erfahren. Sie bedeutet, dass koopera-
tiv erarbeitete Lösungen reale Folgen 
haben. Die Erfahrung von Selbstwirksam­
keit ist ein mächtiger Gegenpol zur 
Erfahrung von Ohnmacht – also dem 
Gefühl, den Entscheidungen anderer 
ausgeliefert zu sein – und wirkt somit  
in hohem Maß im Sinne des Kinder- und 
Jugendschutzes.
Es gibt zahlreiche anregende Beispiele: 
Jugendhilfeeinrichtungen, die Partizi
pation zum Leitbild ihres Handelns ge-
macht haben, Gemeinderäte, die Kinder 
und Jugendliche an Planungen und 
Entscheidungen beteiligen, Schulen,  
die Schutzkonzepte gegen Gewalt ent
wickeln und die Schülerinnen und Schü-
ler daran beteiligen. Pädagogische Fach-
kräfte wie auch Politik und Verwaltung 
von der Wirksamkeit der Partizipation zu 



Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche

17

sich an aktuellen (fach-)öffentlichen 
Diskussionen und leisten somit einen 
differenzierten Beitrag zur vertiefenden 
Meinungsbildung.

Jahrestagung der Aktion 
Jugendschutz 

treffen. Das Ministerium für Soziales  
und Integration Baden-Württemberg 
hat Mittel bereitgestellt, um Referen-
tinnen und Referenten des LandesNetz-
Werks in diesem Themenbereich zu qua-
lifizieren, die vor Ort Veranstaltungen  
zu „Lasertag“ für Eltern und Fachkräfte 
anbieten. Darüber hinaus wurden wich-
tige Tipps und Hinweise für Eltern und 
pädagogische Fachkräfte in Form eines 
Infoflyers veröffentlicht und Kriterien für 
die Bewertung der verschiedenen Laser-
tag-Arenen erarbeitet.

Interkulturell denken –  
lokal handeln 

Interkulturelle Kompetenz ist in hetero-
genen Gesellschaften wie der unseren 
unverzichtbar. Durch den Zuzug von Ge-
flüchteten hat diese Notwendigkeit eine 
neue Dimension erfahren. Auch die pä-
dagogische Arbeit kann nur gelingen, 
wenn Migration und ihre Effekte aner-
kannt werden. Dabei geht es zum einen 
um die erzieherisch angemessene Be-
gleitung von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund sowie deren 
Eltern in den verschiedenen pädago-
gischen Handlungsfeldern. Zum ande- 
ren wird reflektiert, wie die Strukturen  
vor Ort im Sinne einer interkulturellen 
Öffnung verändert werden müssen. Die 
interkulturelle Öffnung eines Gemein-
wesens ist ein zentraler Ansatzpunkt für 
jede Kommune, die sich der Herausfor
derung unserer multikulturellen Realität 
stellen will. Dies kann nur in enger 
Zusammenarbeit verschiedener Akteure 
gelingen. 

Fachzeitschrift ajs-informationen 

Die Fachzeitschrift der Aktion Jugend-
schutz bietet wissenschaftlich fundierte 
Analysen von namhaften Autoren und 
Autorinnen, Berichte aus der Praxis über 
innovative Projekte, Hinweise zu Litera-
tur, Material und zu aktuellen Fachver
anstaltungen, Berichte aus der Arbeit  
der ajs. Alle Themenhefte orientieren 

kräfte der SPFH werden qualifiziert, um 
dann die von ihnen betreuten Familien 
im Alltag gezielt in der Medienerziehung 
unterstützen zu können. Eine Besonder-
heit des Angebots besteht in medienpä-
dagogischen Workshops, die gemeinsam 
mit den Fachkräften und den Familien 
durchgeführt werden. 

Lasertag –  
Fortbildung und Information  

für Fachkräfte und Eltern 

Befürworter sehen Lasertag als Spiel 
bzw. Sport. Kritiker sehen darin eine ju-
gendgefährdende Gewaltverherrlichung 
bzw. -banalisierung und knüpfen an die 
Debatten um die sog. Killerspiele an. Da 
es keine bundesweit einheitliche Rege-
lung gibt, ist die Entscheidung, ob und ab 
welchem Alter Kinder oder Jugendliche 
Lasertag spielen dürfen im Einzelfall  
von den zuständigen Ämtern vor Ort zu 
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gesellschaftlicher Polarisierung meis
tern können. 

Informationen: www.ajs-bw.de

Elke Sauerteig ist Diplompädagogin. Sie 
ist Geschäftsführerin der Aktion Jugend-
schutz.

pädagogischen Handlungsfelder. „Päda­
gogik wirkt! Kinder und Jugendliche  
zu einem respektvollen Miteinander be­
fähigen“ ist der Titel der Jahrestagung 
am 4. Juli 2018. Mit Fachleuten aus 
Wissenschaft und Praxis werden wir  
uns darüber auseinandersetzen, wie 
pädagogische Fachkräfte diese Heraus-
forderungen angesichts zunehmender 

Im Rahmen der Jahrestagung greifen  
wir Querschnittsthemen und gesell-
schaftliche Fragestellungen auf, die 
auch für den Kinder- und Jugendschutz 
und somit für pädagogische Fachkräfte 
relevant sind. In den Hauptvorträgen 
wird das jeweilige Thema interdiszipli-
när aufgefächert, in den Foren erfolgt 
eine Vertiefung für die verschiedenen 

gung eine besondere Bedeutung: Kinder 
und Jugendliche sind diejenigen, die  
am längsten mit den heute getroffenen 
politischen Entscheidungen leben müs-
sen. Gleichzeitig gestalten politische Ent-
scheidungen – ob in der Kommune, dem 
Land, auf Bundesebene oder interna
tional – heute die Lebenswelt, die Ju-
gendliche als Erwachsene vorfinden wer-
den und dann weiter gestalten müssen. 
„Echte“ Partizipation hat zwei Aspekte, 
die über Jugendbeteiligung im klas-
sischen Sinne hinausgehen: 
1.	 genuin politische Jugendbeteiligung 

im Sinne der aktiven Teilhabe junger 
Menschen an allen sie betreffenden 
politischen Entscheidungsprozessen 
der verfassten Politik, 

2.	freiwilliges soziales Engagement – im 
Sinne der Verantwortungsübernahme 
junger Menschen für das Gemeinwohl, 
etwa durch Engagement für Kultur, 
Umwelt, Sport und soziale Initiativen 
(in begleiteter oder selbstverwalteter 
Form), wie es die Jugendverbände und 
-ringe ermöglichen.

Die Soziologen Lena Sachs und Prof. Dr. 
Albert Scherr von der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg verstehen Parti
zipation „im Sinne eines erweiterten 
Demokratieverständnisses, das Demo-
kratisierung als umfassende gesell-

Die vielfältigen Aktivitäten der Jugend-
verbände und -ringe sind ohne Ehren- 
amt nicht denkbar. Sei es die kontinuier-
liche Leitung von Kinder- und Jugend-
gruppen, die Organisation und Leitung 
von Fahrten, Freizeiten und internatio
nalen Begegnungen bis hin zur Wahr-
nehmung jugendpolitischer Interessen 
in Leitungsteams und dem Jugendring – 

ehrenamtliches Engagement im Jugend-
verband hat viele Facetten. Zudem  
bieten Jugendverbände die Chance, an 
gesellschaftlichen und politischen Pro-
zessen teilzunehmen und das eigene 
Umfeld mit zu gestalten. Aus Bedürfnis-
sen für das eigene Projekt, der eigenen 
Jugendgruppe oder aus dem eigenen En-
gagement heraus werden Wünsche und 
Vorhaben formuliert und/oder Beteili-
gungsprozesse gestartet, von denen 
letztendlich alle profitieren können. 
Denn wer sich in Jugendverbänden und 
-ringen engagiert, lernt Interessenskon-
flikte auszudiskutieren, Kompromisse zu 
finden und diese als Entscheidung der 
Gruppe zu vertreten – auch, wenn der 
ausgehandelte Kompromiss nicht der 
eigenen Meinung entspricht. Wer Ver-
antwortung als Gruppenleiter/in oder 
Jugendvorstand übernimmt, lernt un-
mittelbar, was es bedeutet, für andere 
einzutreten. Daraus leitet sich das Inte-
resse am Gemeinwohl ab. Und dafür 
müssen die Rahmenbedingungen stim-
men. 

Partizipation als umfassende 
Einmischung verstehen

Gerade mit Blick auf den demografi- 
schen Wandel gewinnt Jugendbeteili-

Kommunen tragen Mitverantwortung  
für Engagement und Jugendbeteiligung

Von Jürgen Dorn, Stuttgart

Ob in der Jugendfeuerwehr, den Sport-
vereinen, bei den Pfadfinder(inne)n 
oder der konfessionellen Jugend-
gruppe – für viele junge Menschen 
wäre das Leben im Heimatort viel 
langweiliger, gäbe es die Jugendver-
bände und ihre Jugendringe nicht.  
Hier gehen Jugendliche ihren Hobbys 
nach und lernen zugleich, sich in 
Gruppen zu bewegen und zu orga
nisieren. Bei der Planung und Durch-
führung von Aktivitäten übernehmen 
sie Verantwortung für sich und andere. 
Dabei treffen sie Entscheidungen  
im Austausch mit anderen gemein-
sam. In selbstorganisierten Projekten 
und Qualifizierungsangeboten der 
Jugendarbeit – z. B. bei Gruppenlei- 
ter/innen-Schulungen – lernen sie 
viele Dinge, auf die sie auch im Berufs-
leben noch zurückgreifen können. 
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Jugendliche hochmotiviert am Jugend-
landtag, der vom Landesjugendring am 
7./8. November 2017 organisiert wurde, 
teil und nutzten ihre Chance, ihre Anlie-
gen dort mit der Politik zu diskutieren. 
Deutlich wurde im Prozess, wie der Kreis-
jugendring Konstanz wirken konnte:

● � als Vertretung der Interessen von 
Kindern und Jugendlichen – hier un-
mittelbar durch den Dialog junger 
Menschen mit Politiker(inne)n;

● � durch die Einbindung seiner Mit-
gliedsverbände, die die Jugendkonfe-
renz bei ihren Mitgliedern beworben 
haben;

● � als Schnittstelle der Jugendverbände 
vor Ort: die Organisation einer Jugend-
konferenz wäre für einen einzelnen 
Verband zu aufwändig gewesen. Hier 
konnte der Kreisjugendring durch 
Bündelung der Ressourcen Formate 
ermöglichen, die sonst nicht möglich 
gewesen wären;

● � durch Impulse zur Weiterentwicklung 
der Jugendarbeit und -beteiligung, da 
die Jugendkonferenz in die Verbände 
und auf kommunale Strukturen zu-
rückwirkt.

Insgesamt lässt sich beobachten, dass 
aktive Jugendbeteiligung die Attraktivi-
tät eines Landkreises für Jugendliche er-
höht: Wie sich in Konstanz zeigt, enga-
gieren sich Jugendliche, wenn sie merken, 
dass ihre Stimme gehört wird. Auch wer 
sich in Jugendverbänden, Vereinen oder 
anderswo ehrenamtlich für das Gemein-
wohl engagiert, entwickelt eine engere 
Sozialraumbindung, erfährt sich als Teil 
der Gemeinschaft und identifiziert sich 
mit dieser. Anders ausgedrückt: Jugend-
arbeit stärkt die Attraktivität ins
besondere des von Abwanderung der 
jungen Generation herausgeforderten 
ländlichen Raums – ein Standortvorteil.

Starke Ringe brauchen  
gute Rahmenbedingungen

Von einem starken Jugendring profi
tieren also nicht nur die Kinder- und 

als auch des Jugendringes sowie der Ju-
gendverbände. Sie entwickeln Angebote 
(weiter) und erwirken die Ressourcen 
dafür. Sie stehen für die Interessen und 
Bedürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen ein und sind ein wichtiger Anlauf-
punkt, um Jugendbeteiligung überhaupt 
erst möglich zu machen. Ein schönes Bei-
spiel hierfür ist der Kreis Konstanz.

Gelingensfaktor Kooperation: 
Jugendkonferenz in Konstanz

Im Rahmen des vom Landtag getragenen 
Programms „Was uns bewegt“ organi-
sierten das Kreisjugendreferat und der 
Kreisjugendring Konstanz zusammen 
eine Jugendkonferenz. „Was uns be-
wegt“ will Kinder und Jugendliche über 
verschiedene Veranstaltungsformate in 
Kontakt mit Kommunal- und Landes
politiker(inne)n bringen. Jugendliche 
werden dabei unterstützt, ihre Anliegen 
zu artikulieren und mit Politiker(inne)n 
zu diskutieren. Da der Landkreis Kon-
stanz eher ländlich strukturiert ist, 
entschieden sich die Partner, vor der 
eigentlichen Jugendkonferenz zwei 
Vorkonferenzen durchzuführen. Damit 
sollten die Möglichkeiten der Beteiligung 
in die Fläche getragen werden. Durch die 
enge Zusammenarbeit ist es gelungen, 
einen intensiven Austausch der Jugend-
lichen mit den anwesenden Politi-
ker(inne)n zu ermöglichen. 
Die Jugendkonferenz wirkte im Land- 
kreis weiter: das Engagement der 
Teilnehmer/innen in anderen Beteili-
gungsformaten, beispielsweise der Schü-
lermitverantwortung oder dem Jugend-
gemeinderat hat merklich zugenommen. 
In Singen haben Teilnehmer/innen im 
Nachgang der Jugendkonferenz eine 
Initiative gestartet, um einen Jugend
gemeinderat in ihrer Kommune einzu-
richten. 
Und auch landespolitisch blieb die Kon-
stanzer Jugendkonferenz nicht folgenlos. 
Zusammen mit über 100 Jugendlichen 
aus Jugendkonferenzen anderer Städte 
und Landkreise nahmen Konstanzer 

schaftspolitische Zielperspektive und 
nicht nur als Regierungsform versteht, 
(. . . ) als ein für alle Lebensbereiche rele-
vantes Gestaltungsprinzip (. . . ). Unter 
pädagogischen Gesichtspunkten ist es 
dementsprechend entscheidend, dass 
Kinder und Jugendliche in allen für sie 
relevanten Lebensbereichen die Erfah-
rung machen können, dass sie ihre Frage-
stellungen, Probleme und Interessen in 
angemessener und wirksamer Form arti-
kulieren und in Entscheidungen einbrin-
gen können“1.
Von einem solchen Verständnis profitiert 
wiederum unsere Demokratie: Wer als 
Jugendlicher die Erfahrung gemacht  
hat, dass seine Meinung zählt und es 
lohnt, sich einzumischen, der wird auch 
weiterhin aktiv an demokratischen Ge-
staltungsprozessen teilhaben. Selbst-
wirksamkeitserfahrungen sind für das 
Erlernen von Demokratie als Lebens- und 
Gesellschaftsform essenziell.
Hier kommen wieder die Jugendver-
bände ins Spiel: mit ihren vielfältigen 
Engagementräumen bieten sie die 
Möglichkeit, solche Erfahrungen zu ma-
chen. Weitere wichtige Player sind die 
Stadt- und Kreisjugendringe. Als Inte
ressenvertretung der in ihnen zusam-
mengeschlossenen Jugendverbände  
auf Orts- oder Kreisebene tragen sie die 
Anliegen junger Menschen in die Kom-
munal-/Kreispolitik und stehen für die 
Interessen von Kindern und Jugendlichen 
ein. Gleichzeitig sind sie die Schnittstelle 
zu Jugendinitiativen und anderen ju-
gendpolitischen Akteur(inn)en, zu den 
kommunalen Strukturen und Gremien 
(z. B. Jugendhilfeausschuss, Arbeitsge-
meinschaften der Jugendhilfeplanung) 
und zu allen Kindern und Jugendlichen 
des Gemeinwesens. Damit stärken sie 
die Vereine und Verbände an der Basis, in 
den Orten, Städten und Kreisen; dort, wo 
Jugendarbeit ganz konkret stattfindet. 
Gute Kooperation von kommunalen 
Jugendreferaten und Jugendringen sind 
ein entscheidender Schlüssel für die er-
folgreiche Arbeit sowohl des Jugend
referates bzw. kommunaler Jugendarbeit 
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wie hauptberufliche Unterstützung die 
Arbeit der Ehrenamtliche vor Ort unter-
stützen kann. Ziel ist, dass es in jedem 
Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt 
einen aktiven Jugendring gibt, der über 
hauptamtliche Unterstützung verfügt. 
Eine zentrale Frage ist hierbei, wie es ge-

Ausstattung mit hauptberuflichem 
Personal, um ihre Herausforderungen 
bewältigen zu können. Dieser Frage 
widmet sich seit Mitte 2017 eine AG im 
Landesjugendring, die v. a. aus Vertre-
ter(inne)n der Stadt- und Kreisjugend
ringe besteht. Sie legt den Fokus darauf, 

Jugendverbände, sondern auch Politik 
und Verwaltung. Gleichzeitig bemerken 
gerade kleinere, oftmals rein ehrenamt-
lich geführte Jugendringe besonders in-
tensiv die Veränderungen im Ehrenamt: 
Konkurrenz um die knappe Ressource 
„ehrenamtlich Engagierte“, steigende 
Herausforderungen bei Qualifizierung 
sowie die Notwendigkeit, schnell auf 
rechtliche und gesellschaftliche Ver
änderungen reagieren zu müssen. Es 
braucht tragfähige Antworten auf die 
Herausforderungen des demografischen 
Wandels, der Veränderungen im Zeitbud-
get ( junger) Menschen sowie einer zu-
nehmende Regelungsdichte (Kindes-
wohl, Hygiene, etc.). 
Als legitime Interessensvertretung der 
Anliegen junger Menschen sowie der Ju-
gendverbände und -organisationen vor 
Ort, kommt den Jugendringen dabei eine 
besondere Bedeutung zu. Denn dort wer-
den – im Idealfall – die oben genannten 
Fragen verhandelt und nach gemein-
samen Antworten gesucht. 
Doch die Jugendringarbeit vor Ort ist 
sehr unterschiedlich ausgestaltet: rein 
ehrenamtlich agierende Jugendringe 
leben vom Engagement Einzelner, das 
zum Teil weit über das hinausgeht, was 
ein „normales“ Ehrenamt an zeitlichem 
und inhaltlichem Aufwand erwarten 
lässt. Was vor Ort seitens der Kommunal-
verwaltung an Ressourcen bereitgestellt 
wird, ist ebenfalls in der Fläche völlig un-
terschiedlich: manche Jugendringe kön-
nen bei Bedarf auf Räume oder Material 
zurückgreifen, andere Jugendringe sind 
mal mehr, mal weniger, mit hauptberuf-
lichem Personal ausgestattet. 
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass 
die Jugendringe mit auskömmlicher Res-
sourcenausstattung in ihrer Region 
mehr, bessere und nachhaltigere An
gebote für Kinder und Jugendliche an-
bieten können, dass die Anliegen der 
verbandlichen Jugendarbeit sichtbarer 
sind und dass es leichter ist, Ehrenamt-
liche zu gewinnen.
Viele Jugendringe benennen daher als 
ein Hauptproblem eine unzureichende 

Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung 

Um politische Beteiligung und Engagementförderung junger Menschen in Ba-
den-Württemberg weiterzuentwickeln und zu unterstützen, wird 2018 die Service-
stelle Kinder- und Jugendbeteiligung eingerichtet. Sie wird in zweierlei Hinsicht 
tätig sein: zum Thema politische Beteiligung, also der aktiven Teilhabe junger Men-
schen an allen sie betreffenden politischen Entscheidungsprozessen. Und zur Ver-
antwortungsübernahme junger Menschen für das Gemeinwohl und für ein gelin-
gendes Miteinander im Gemeinwesen durch freiwilliges Engagement, etwa für 
Kultur, Sport, Umwelt und soziale Initiativen – in begleiteter oder selbstverwalteter 
Form (Engagementförderung).

Aufgaben und Ziele

Die Servicestelle berät, unterstützt und fördert Akteurinnen/Akteure der Kinder- 
und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit von öffentlichen und freien Trägern bei 
der Weiterentwicklung und dem Ausbau von Maßnahmen der politischen Beteili-
gung und Engagementförderung. Sie alle erhalten Impulse, Arbeitshilfen und Bera-
tung insbesondere im Hinblick auf die Vielfalt der erreichten jungen Menschen, 
Entwicklung der Formate, Nachhaltigkeit und die Qualität der Umsetzung. Außer-
dem erarbeitet die Servicestelle Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Förder-
instrumente in Baden-Württemberg im Hinblick auf die Förderung von Kinder- und 
Jugendpartizipation. Sie macht die Beteiligung und das Engagement von jungen 
Menschen in Baden-Württemberg in ihrer Vielfalt sichtbar und würdigt sie.

Zielgruppen

Die Angebote der Servicestelle richten sich an:
● � Verantwortliche aus Politik und Verwaltung, insbesondere auf kommunaler 

Ebene, die sich mit der Umsetzung von Beteiligungsprozessen für Kinder und Ju-
gendliche (Artikel § 41 a der Gemeindeordnung) in Baden-Württemberg ausein-
andersetzen;

● � Multiplikator(inn)en für Kinder- und Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg;
● � Kinder und Jugendliche, die sich politisch, gesellschaftlich, sozial oder kulturell 

engagieren oder dies in Zukunft tun wollen.

Aufbau

Die landesweite Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung ist dezentral orga
nisiert. Sie wird vom Landesjugendring, der Landesvereinigung Kulturelle Jugend-
bildung und der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit gemeinsam getra-
gen. Sie wird im Rahmen des „Masterplan Jugend“ durch das Ministerium für 
Soziales und Integration finanziert. Die Servicestelle nimmt ab April 2018 ihre Arbeit 
auf.
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Jürgen Dorn ist Geschäftsführer des 
Landesjugendrings Baden-Württemberg 
e.V.
Der Landesjugendring ist die Arbeitsge-
meinschaft von 33 Jugendverbänden auf 
Landesebene und der Orts-, Stadt- und 
Kreisjugendringe. Er vertritt darüber 
hinaus die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen in Baden-Württemberg

Die Studien von Dr. Ulrich Bürger3, Prof. 
Rauschenbach4 sowie Andrea Bosch und 
Sibylle Walter5 machen deutlich: gerade 
dort, wo ein besonders deutlicher Rück-
gang an Kindern und Jugendlichen zu 
erwarten ist, muss in die Jugendarbeit 
investiert werden. Denn nur dann kann 
eine Region für die (weniger werdenden) 
Aufwachsenden interessant und attrak-
tiv sein. Nur wenn Heranwachsenden 
Angebote gemacht werden, die ihnen die 
Möglichkeit geben, sich mit ihrer Region 
zu identifizieren, kann sich eine Region 
zukunftsfähig aufstellen.
Jugendringe machen sich für Kinder  
und Jugendliche auf kommunaler Ebene 
stark. Dass dies gelingt, liegt jedoch auch 
in den Händen kommunaler Gremien 
wie dem Kreistag und seiner Verwaltung 
– indem sie deren Arbeit aktiv mittragen 
und finanziell ausstatten. Biberach geht 
dieses Jahr mit gutem Beispiel voran:  
Der Kreistag stimmte am 14. März 2018 
für die Einrichtung einer hauptamtlichen 
Geschäftsstelle des Kreisjugendrings 
Biberach mit 2,5 Stellen. 

lingen kann, den unstrittig vorhandenen 
grundsätzlichen Anspruch auf kommu-
nale Unterstützung zielführend finan
ziell zu unterlegen2. Dazu ist es aus Sicht 
der Jugendringe zwingend notwendig, 
eine kooperative Zusammenarbeit mit 
den zuständigen kommunalen Stellen 
anzustreben und auszubauen. Freie 
Träger sind laut Gesetz immer erste 
Wahl, wenn es darum geht, Angebote  
für junge Menschen zu implementieren. 
Jugendverbände und Jugendringe sind 
seit vielen Jahrzehnten ein verlässlicher 
Partner für Landkreise, Städte und Ge-
meinden – sofern sie dazu in die Lage 
versetzt werden. 
Sinnvoll ist es, eine angemessene Förde-
rung partnerschaftlich auszuhandeln, 
auf die Bedürfnisse und Erwartungen 
der Engagierten vor Ort offen zuzugehen 
und proaktiv das Potential der Ehren
amtlichen zu erkennen. Dazu gehört 
essentiell, ihnen professionelle Unter-
stützung in Geschäftsführung und päda-
gogischem Personal durch öffentliche 
Mittel zu finanzieren. 

Bundesstiftung Frühe Hilfen und 
Landesprogramm STÄRKE

Unverzichtbare Beiträge zu den Frühen Hilfen und zum Kinderschutz in  
den Land- und Stadtkreisen Baden-Württembergs

Ein Beitrag des KVJS-Landesjugendamts, Stuttgart

sowie das seit September 2008 laufende 
Landesprogramm STÄRKE gefördert. 
Dieses wurde zum 1. Juli 2014 neu aus
gerichtet und ist derzeit bis 31. Dezember 
2018 befristet. STÄRKE verfolgt das Ziel, 
Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu 
stärken und damit die Entwicklungs-
möglichkeiten der Kinder zu verbessern. 
Aktuell werden Mittel in Höhe von jähr-
lich rund 3,4 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt (Haushaltsplan 2018). 
Laut Aussage des Ministeriums für 
Soziales und Integration soll das Landes-

Viele wichtige Ansätze der Frühen Hilfen 
hatten sich in den Land- und Stadtkrei-
sen in Baden-Württemberg bereits vor  
Inkrafttreten des Bundeskinderschutz-
gesetzes zum 1. Januar 2012 etabliert. 
Durch die Bundes- und Landesförderung 
konnte dieses breite fachliche Engage-
ment ergänzt und erweitert werden.

Die Landesförderung

Zum Auf- und Ausbau der Strukturen, 
Netzwerke, vielfältigen Ansätze und 

Angebote haben insbesondere die be-
reits abgeschlossenen Förderprogramme 
„Netzwerk Frühe Hilfen und Kinder-
schutz“, „Familienhebammen und Fa
milien-Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege“ sowie das Aktionsprogramm 
„Familienbesucher“ beigetragen, die 
vom Ministerium für Soziales und Inte-
gration gefördert wurden. 
Derzeit wird durch Landesmittel das 
Netzwerk „Familienpatinnen und Fami
lienpaten“ beim Kinderschutzbund – 
Landesverband Baden-Württemberg, 
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dass die Land- und Stadtkreise die Frü-
hen Hilfen mit einem erheblichen Eigen
anteil zusätzlich finanzieren.

Fachliches Fazit 

Durch die BSFH / BIFH und das Landes-
programm STÄRKE sowie das hohe fach-
liche, finanzielle und organisatorische 
Engagement der Land- und Stadtkreise 
haben sich in Baden-Württemberg bei 
den Frühen Hilfen in allen Land- und 
Stadtkreisen gute Vernetzungen und 
Strukturen mit multiprofessionellen Ko-
operationen entwickelt. 
Die vielfältigen präventiven Ansätze  
der einzelnen Land- und Stadtkreise  
sind aus dem Kinderschutz nicht mehr 
wegzudenken und tragen wesentlich zu 
positiven Lebensbedingungen für junge 
Menschen, Eltern und Familien im Kin-
derland Baden-Württemberg bei.

Das Ministerium für Soziales und Inte-
gration Baden-Württemberg hat dem 
KVJS-Landesjugendamt die Umset-
zung der Förderprogramme BIFH/BSFH 
und STÄRKE übertragen.
Weiterführende Informationen erhal-
ten Sie unter www.kvjs.de. 
Dort finden Sie unter der Rubrik „Frühe 
Hilfen“ fachliche Hinweise, weiter
führende Links und insbesondere eine 
Übersichtskarte mit allen Ansprech-
personen der Frühen Hilfen sowie alle 
Ausgaben der monatlichen „Frühe Hil-
fen Info Mail“, welche bei Interesse 
auch abonniert werden kann.

nahmen sowie die Landeskoordinierung. 
Ab dem Jahr 2019 soll der bundesweite 
Verteilerschlüssel überprüft und die 
Bezugsgrößen in regelmäßigem Turnus 
aktualisiert werden.

Inhaltliche Schwerpunkte und 
Fördersystematik

Die Fördersystematiken und die inhalt-
lichen Schwerpunkte beider Programme 
(BIFH/BSFH und STÄRKE) unterschei- 
den sich wesentlich voneinander. So  
ist im Rahmen der Bundesförderung 
(BIFH/BSFH) beispielsweise die fallüber-
greifende Zusammenarbeit (z. B. Netz-
werkkoordinierung) förderfähig und es 
erfolgt eine Nachverteilung von nicht 
beantragten Mitteln. 
Die Projektmittel im Rahmen des Landes-
programms STÄRKE dürfen nicht zur 
strukturellen Ausstattung eingesetzt 
werden, wodurch eine Personalkosten-
förderung grundsätzlich ausgeschlossen 
ist. Außerdem ist eine Nachverteilung 
von Mitteln (u. a. aufgrund der Förder
systematik) nicht vorgesehen. 
Im Unterschied zur BSFH können 
STÄRKE-Mittel auch für Angebote für 
Familien mit Kindern im Vorschulalter 
eingesetzt werden. Zudem fokussiert 
sich STÄRKE vorwiegend auf die Fami
lienbildung. 
Im Vergleich ist die Mittelverausgabung 
bei STÄRKE geringer (2016 ca. 82 %) als in 
der BIFH, bei der in den letzten Jahren 
fast alle Mittel verausgabt wurden (2016 
ca. 99 %). 
An dieser Stelle ist wichtig zu betonen, 

programm STÄRKE dieses Jahr auf der 
Grundlage der Evaluationsergebnisse 
und der aktuell entwickelten landes
weiten Rahmenkonzeption Familienbil-
dung weiterentwickelt werden.

Die Bundesförderung

Im Bundeskinderschutzgesetz wurde  
für die „Frühen Hilfen“ eine gesetzliche 
Grundlage geschaffen und die „Bundes
initiative Frühe Hilfen“ (BIFH) implemen-
tiert. Auf diese Weise konnten die bereits 
vorhandenen guten Ansätze bundesweit 
in die Fläche getragen werden. Das 
Bundesministerium für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) stellte 
Baden-Württemberg vom 1. Juli 2012  
bis 31. Dezember 2017 insgesamt rund  
29 Millionen Euro zur Verfügung. Zum  
1. Januar 2018 wurde die BIFH gemäß § 3 
Absatz 4 KKG in eine dauerhafte „Bun-
desstiftung Frühe Hilfen (BSFH)“ zur Um-
setzung des Fonds Frühe Hilfen über-
führt. Dabei wurden die Strukturen und 
förderungswürdigen Maßnahmen bei-
behalten. Mit dieser Stiftung wird wei-
terhin das Ziel verfolgt, die Netzwerke 
Frühe Hilfen und die psychosoziale Un-
terstützung von Familien mit Säuglingen 
und Kleinkindern von 0 bis 3 Jahren 
sicherzustellen. Die Errichtung der dau-
erhaften BSFH ist ein weiterer wichtiger 
Meilenstein beim Kinderschutz. Das 
Land erhält 2018, aus dem unveränder- 
ten Gesamtvolumen von bundesweit 
jährlich 51 Millionen Euro, einen Anteil 
von rund 5,3 Millionen Euro für örtliche 
bzw. überörtliche Projekte und Maß
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Medieninteresse von Fernsehen, Hör-
funk sowie Print- und Onlinemedien 
wird gekonnt simuliert. Die Medien 
wirken gleichzeitig – also realitätsnah – 
massiv auf die Organisation und das Um-
feld ein. Vorhandene Kontakte zur lokalen 
Presse bedeuten plötzlich wenig, da sich 
auch die Lokalzeitung im Wettstreit um 
die beste Sensation befindet. Die Schlag-
zeilen werden immer reißerischer, die 
Unterstellungen immer dreister und die 
Akteure im Jugendamt geraten zuneh-
mend unter Druck. Der Ernstfall wird hier 
also erlebbar. In solchen Situationen die 
Ruhe zu bewahren, nicht noch mehr 
Fehler zu machen, sondern die bereits er-
folgten Fehler aufzuklären und aus ihnen 
zu lernen, ist die wichtigste Botschaft 
des Krisenplanspiels. Die Erstellung eines 
Krisenplans, speziell auf das jeweilige 
Jugendamt zugeschnitten, ist ein wei-
terer Baustein zu einem künftig ange-
messenen Umgang mit tatsächlichen 
Krisen. 
Das KVJS Landesjugendamt hat in den 
letzten Jahren bereits in fünf Landkreisen 
und zwei Stadtkreisen diese Krisenplan-
spiele durchgeführt. Vier weitere Land-
kreise stehen bereits auf der Warteliste.

Das KVJS-Landesjugendamt nimmt die 
überörtlichen Aufgaben der öffentlichen 
Jugendhilfe in Baden-Württemberg 
wahr

In einer akuten Situation kommt es 
häufig zu Anschuldigungen, Unterstel-
lungen, Vorwürfen, Selbstvorwürfen – 
und das alles unter großem öffentlichen 
Druck. Was bedeutet es für das Landrats
amt, sich in einer solchen Situation rich-
tig zu verhalten und wie kann eine ange-
messene Reaktion erreicht werden? 
Diese Frage stellen sich nach wie vor  
viele Kreisverwaltungen. Hilfestellung 
leistet ein Angebot des KVJS-Landes
jugendamtes: In Form eines Krisenplan-
spiels werden schwierige und unüber-

sichtliche Situationen simuliert, um aus 
den daraus gewonnenen Erkenntnissen 
und Erfahrungen zu lernen. Das Angebot 
wird seit Jahren kontinuierlich nach
gefragt und hat bis heute nicht an Ak
tualität verloren. 
Warum sind solche „Feuerwehrübun- 
gen“ sinnvoll? Ähnlich wie bei der Feuer- 
wehr lässt sich eine Brandbekämpfung 
nicht nur in der Theorie üben, denn die 
Schwachstellen zeigen sich erst im Tun. 
Beim Krisenplanspiel wird deshalb ein 
direkt auf das jeweilige Jugendamt zu
geschnittenes Krisenszenario entwickelt, 
anhand dessen sich ein Krisenfall exakt 
nachstellen lässt. 
Im Fokus stehen insbesondere zwei Ziele:
1.	 Die Mitarbeiter erleben aktive und 

konstruktive Rückendeckung zur Kri-
senbewältigung durch die Leitung.

2.	Die Entwicklung eines auf die jeweilige 
Behörde spezifisch zugeschnittenen 
Krisenplans. Dabei werden insbe
sondere die im Planspiel erkannten 
Schwachstellen definiert und geeig-
nete Lösungen vereinbart. 

Am Planspiel beteiligen sich alle Akteure 
des Jugendamtes, der Pressestelle, des 
Dezernates und nicht zuletzt auch Bür-
germeister und Landrat. Mit von der 
Partie sind außerdem zwei versierte 
Journalisten und Öffentlichkeitsarbeiter 
aus Berlin. Am Planspieltag wird der 
Krisenfall inszeniert: Das geballte 

Im Krisenmodus – warum ein Planspiel  
für alle Beteiligten von Nutzen ist

Ein Beitrag des KVJS-Landesjugendamts, Stuttgart

Jugendhilfe ist immer wieder in Situa-
tionen gefragt, die sich für junge 
Menschen und/oder ihre Angehörigen 
dramatisch gestalten. Die Öffentlich-
keit scheint dafür zunehmend sen
sibilisiert zu sein: Drogenkonsum, 
Kindeswohlgefährdungen und Kindes-
misshandlungen bis hin zu Tötungs
delikten, über diese und andere Vor-
kommnisse berichten die Medien 
nahezu täglich. Für einen Bericht rei-
chen vage Verdachtsmomente manch-
mal aus. Das Jugendamt und dessen 
Mitarbeiter können deshalb schnell  
in den Fokus des Interesses geraten.  
In den letzten Jahren gab es auch in 
Baden-Württemberg mehrere Fälle, die 
sogar ein bundesweites Medienecho 
ausgelöst haben. 
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Aufgaben und Ziele der  
Kinder- und Jugendarbeit

Kinder(n) und Jugendliche(n)
● � werden zu eigenverantwortlichem, 

gesellschaftlichem und politischem 
Handeln befähigt

● � üben Partizipation und Mitbestim-
mung ein

● � erleben und erlernen die Gleichbe-
rechtigung aller Kinder und Jugend-
lichen ungeachtet ihrer Herkunft, Reli-
gion, äußerlichen Erscheinung, ihres 
Alters oder Geschlechts

● � werden zu Kritikfähigkeit, Entschei-
dungsfähigkeit, Eigenverantwortlich-
keit und Fremdverantwortung ange-
regt

● � erhalten Werkzeuge, um Gemein-
schafts-, Empathie und Konfliktfähig-
keit zu erlernen und dauerhaft zu 
praktizieren

● � werden zum Aufbau eines positiven 
Selbstkonzeptes angeregt

● � werden neue Erfahrungen und beson-
dere Erlebnissen vermittelt

● � werden befähigt, sich selbst vor ge-
fährdenden Einflüssen zu schützen

Durch diese Grundlagen ist die Kinder- 
und Jugendarbeit herausgefordert, ein 
breites Spektrum möglicher Angebots-
formen kommunaler Kinder- und Ju-
gendarbeit zu entwickeln und gleichzei-
tig den Rahmen und die Ressourcen für 
die Angebote freier Träger der Kinder- 
und Jugendarbeit zu schaffen. § 11 (2) SGB 
VIII definiert Verbände, Gruppen und 
Jugendinitiativen, aber auch Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe als Anbieter von 
Kinder- und Jugendarbeit. Sie alle arbei-
ten an der Verwirklichung einer jugend-
gerechten Gesellschaft mit und fördern 

Rechtliche Grundlagen  
der Kinder- und Jugendarbeit

Die rechtlichen Grundlagen für die Kin-
der- und Jugendarbeit sind im SGB VIII 
festgelegt. § 1 Absatz 1 spricht jedem jun-
gen Menschen das Recht auf Förderung 
seiner Entwicklung und auf Erziehung  
zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit zu. 
Jugendhilfe muss demnach junge Men-
schen in ihrer individuellen und sozialen 
Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder 
abzubauen.
Jugendarbeit wird explizit in § 11 als 
Leistung der Jugendhilfe beschrieben. 
„Jungen Menschen sind die zur För
derung ihrer Entwicklung erforderli- 
chen Angebote der Jugendarbeit zur 
Verfügung zu stellen. Sie sollen an den 
Interessen junger Menschen anknüpfen 

und von ihnen mitbestimmt und mit
gestaltet werden, sie zur Selbstbe
stimmung befähigen und zu gesell-
schaftlicher Mitverantwortung und zu 
sozialem Engagement anregen und hin-
führen“.
Wie breit und vielfältig Jugendarbeit  
ist, macht der dritte Absatz deutlich. 
Hier werden alle Bereiche der außer-
schulischen Jugendbildung benannt, 
von politischer bis zu technischer Ju-
gendbildung, die Jugendarbeit in Sport, 
Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, 
schul- und familienbezogene Jugend
arbeit, internationale Jugendarbeit, Kin-
der- und Jugenderholung sowie Jugend-
beratung.
Jugendarbeit ist damit als Pflichtauf-
gabe beschrieben und die Ziele sind 
eindeutig definiert.

Von der Notwendigkeit einer  
konzeptionellen Herangehensweise  

in der Kinder- und Jugendarbeit
Von Verena Kriegisch und Wolfgang Borkenstein, Stuttgart

Kinder- und Jugendarbeit in Baden Württemberg

Die Lebenswelten junger Menschen verändern sich laufend. Aktuelle Entwicklungen 
wie die freiwillige oder unfreiwillige Mobilität von Menschen, die rasanten medi-
alen Veränderungen und Neuerungen, aber auch gesellschaftliche Differenzie-
rungs- und Separierungsprozesse haben einen Einfluss auf das Aufwachsen junger 
Menschen. Solche Veränderungen provozieren oftmals Unsicherheiten. Gerade 
junge Menschen brauchen in Zeiten des Wandels Orientierung, Raum zum Auspro-
bieren, Freiräume zur Entfaltung und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Von beson-
derer Bedeutung sind hierbei das Elternhaus, das ihnen ein Grundvertrauen vermit-
teln soll, und die Schule, die sie formal auf ihr weiteres Leben vorbereitet. Als dritte, 
eigenständige und gleichrangige Sozialisations- und Bildungsinstanz ist die außer-
schulische Jugendarbeit zu nennen, die sich an alle jungen Menschen bis 27 Jahre 
wendet. Sie hat zum einen das Ziel, junge Menschen stark für das Aufwachsen in 
unserer Gesellschaft zu machen und zum anderen, die dafür geeigneten Voraus
setzungen zu schaffen. Sie nimmt jeden jungen Menschen als einzigartige Persön-
lichkeit in den Blick und arbeitet ressourcenorientiert. Handlungsleitend ist dabei 
die Vision einer vielfältigen Gesellschaft, die die Verwirklichung unterschiedlicher 
Lebensentwürfe ermöglicht.
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öffentlichen Jugendhilfe zur Erfüllung 
der Aufgaben des SBG VIII die erforder-
lichen und geeigneten Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig 
und ausreichend zur Verfügung stellen 
müssen. Der Absatz (2) bestimmt, dass 
die von der Jugendhilfe bereitgestellten 
Mittel einen angemessenen Anteil für 
die Kinder- und Jugendarbeit beinhalten 
sollen (Pflichtaufgabe!) und bietet so 
den Hinweis für die finanzielle Aus
stattung der Kreisjugendreferate und  
die Unterstützung der kommunalen 
Kinder- und Jugendarbeit. Um ihrer Ge-
samtverantwortung gerecht zu werden, 
arbeiten die Kreisjugendreferate eng mit 
den Kommunen und freien Trägern zu-
sammen.
Die fachliche Beratung der Kommunen 
ist aufgrund der örtlichen Zuständigkeit 
Kernaufgabe der Kreisjugendreferate, 
sowohl auf der Ebene von Politik und 
Verwaltung als auch im Hinblick auf Mit-
arbeiter/innen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, Fachgremien und Beiräte, 
verbandliche Jugendarbeit, Ehrenamt-
liche und Initiativen sowie unterstützend 
für Kooperationen von Schule und Ju-
gendarbeit. Insbesondere auch die 
jungen Menschen selbst werden durch 
die Kreisjugendreferate beraten, seien  
es beispielsweise Jugendinitiativen oder 
selbstverwaltete Jugendhäuser.
Neben der Fachberatung ist die Koordi-
nation und Vernetzung von kommunalen 
und freien Trägern, örtlichen und über-
örtlichen Initiativen, verschiedenen An-
geboten der offenen und verbandlichen 
Jugendarbeit und anderen Akteuren der 
Kinder- und Jugendarbeit eine der ele-
mentaren Aufgaben der Kreisjugendre-
ferate; hierzu zählen konkret:
● � Enge Zusammenarbeit mit den Ge-

meinde- und Stadtjugendreferaten
● � Mitwirkung an der Jugendhilfepla-

nung und im Jugendhilfeausschuss
● � Einbringen der Interessen von Kindern 

und Jugendlichen in lokale und regio-
nale Gremien

● � Vernetzung mit anderen Arbeits-
feldern (Allgemeine Soziale Dienste, 

dern und Jugendlichen offen, ehrlich und 
authentisch.

Parteilichkeit: Die pädagogischen Fach-
kräfte sind Interessenvertreter und 
haben eine Lobbyfunktion für die Kinder 
und Jugendlichen.

Offenheit: Unabhängig von sozialer 
Schichtung, Geschlecht, Weltanschau-
ung, religiöser Zugehörigkeit, Nationali-
tät, ethnischer Gruppierung und kultu-
reller Ausrichtung steht die Kinder- und 
Jugendarbeit grundsätzlich allen daran 
interessierten jungen Menschen offen. 

Freiwilligkeit: In der Kinder- und Jugend-
arbeit entscheiden die jungen Menschen 
selbst, mit was sie sich beschäftigen wol-
len. Sie gestalten ihre Lern- und Erfah-
rungswelten selbst.

Partizipation: Junge Menschen lernen 
ihre Interessen zu vertreten. Oft sind dies 
die ersten Erfahrungen ernsthafter Mit-
bestimmung und Mitgestaltung.

Geschlechtergerechtigkeit: Unterschied-
liche Lebenslagen von jungen Menschen 
werden unabhängig ihres Geschlechts 
berücksichtigt; Benachteiligungen wer-
den abgebaut und Gleichberechtigung 
wird gefördert.

Lebenswelt- und Sozialraumorientie-
rung: Dieses Prinzip stellt sicher, dass 
Mitbestimmung, Bedarfsorientierung 
und differenzierte Angebote für unter-
schiedliche Zielgruppen umgesetzt wer-
den. Kinder- und Jugendarbeit findet in 
unmittelbarer Nähe zur Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen statt.

Gesamtverantwortung und 
Aufgaben der Kreisjugendreferate

Die Jugendämter bzw. die Kreisjugendre-
ferate tragen als Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe die Gesamtverantwortung 
für die Entwicklung und Umsetzung der 
erforderlichen (infrastrukturellen) Ange-
bote der Kinder- und Jugendarbeit; dies 
ist auch im SGB VIII, § 79 so festgelegt. 
Hier ist formuliert, dass die Träger der 

junge Menschen in ihrer Entwicklung. 
Die auf Landesebene zusammenge-
schlossenen Dachverbände, wie der 
Landesjugendring oder die Arbeitsge-
meinschaft der Jugendfreizeitstätten, 
beraten und unterstützen die Gruppie-
rungen auf örtlicher Ebene. Hier arbeiten 
Jugendverbände, Jugendhäuser, kultu-
relle Vereinigungen und andere Initia
tiven an einer guten Infra- und Ange-
botsstruktur für junge Menschen.
Auf kommunaler Seite sind die Stadt- 
und Gemeindejugendreferate für die 
Konzeptentwicklung verantwortlich. Sie 
nehmen den Sozialraum in den Blick, 
identifizieren Bedarfe und entwickeln 
gemeinsam mit den Trägern der Jugend-
arbeit und den Jugendlichen passgenaue 
und zielgruppenspezifische Angebote. 
Hier wird deutlich, wie anspruchsvoll die 
Kinder- und Jugendarbeit ist, die weder 
einem Zufallsprinzip unterliegt noch als 
Betreuungsangebot verstanden werden 
will. Die Angebote und Maßnahmen  
sind Ergebnisse jugendhilfeplanerischer 
Prozesse, die konzeptionell durchdacht 
entwickelt wurden. Damit sie ihre Wir-
kung entfalten können, braucht es quali-
fizierte und im Arbeitsfeld ausgebildete 
Fachkräfte. Kinder- und Jugendarbeit  
hat einen Bildungsauftrag und ist damit 
Bildungsarbeit.

Grundprinzipien der  
Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit folgt fach-
lichen Standards. Neben einer klaren 
Ziel- und Aufgabenbeschreibung ist es 
wichtig, handlungsleitende Prinzipien zu 
definieren.
Die Prinzipien dienen als Grundlage für 
die Arbeit mit den unterschiedlichen 
(Ziel-)Gruppen. 

Akzeptanz: Die pädagogischen Fach-
kräfte begegnen den Kindern und Ju-
gendlichen mit Achtung und Wertschät-
zung.

Transparenz: Die pädagogischen Fach-
kräfte verhalten sich gegenüber den Kin-
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aus ihrem gesetzlichen Auftrag und erst 
recht durch die zunehmend komplexere 
Welt, für die sich künftige mündige Bür-
ger/innen Fähigkeiten zum gesellschaft-
lichen und politischen Diskurs, zur Mit-
gestaltung von Entscheidungsprozessen 
und zum politischen Handeln aneignen 
müssen. Dies beinhaltet auch die Ver-
mittlung demokratischer Werte und 
Haltungen, sowie Übungsfelder für ak-
tives politisches Engagement, das an den 
Interessen, Erfahrungen und Lebens-
welten der jungen Menschen ansetzt. 
Dazu benötigen Kinder und Jugendliche 
Freiräume, in denen sie sich selbst als 
Subjekte mit legitimen Interessen wahr-
nehmen, sich ausprobieren und Formen 
finden können, sich gemeinsam mit an-
deren für ihre Ideen zu engagieren (siehe 
15. Kinder- und Jugendbericht). Solche 
Freiräume, die Kinder- und Jugendarbeit 
als parteiischer Interessenvertreter der 
jungen Generation einfordern und er-
möglichen muss, bieten auch einen 
Ausgleich und ein Gegengewicht zur 
zunehmenden Institutionalisierung und 
Pädagogisierung des Kindes- und 
Jugendalters. Nicht zufällig nennen Kin-
der und Jugendliche auf die Frage, was 
sie sich wünschen, ganz vorne und oft 
„pädagogikfreie Räume“, in denen sie 
nicht mit fremdbestimmten Curricula, 
Lernstoffen, Zeitplänen und erwachse-
nen Aufsichtspersonen konfrontiert sind. 
Kinder- und Jugendarbeit, die diese Frei-
räume für sich und ihrer Klientel nicht 
verteidigen kann, läuft Gefahr, von ande-
ren Akteur(inn)en der Bildung und Päda-
gogik für deren Zwecke vereinnahmt zu 
werden und mit ihren Angeboten und 
Arbeitsprinzipien auch ihre spezifische 
Wirksamkeit zu opfern. Eine Abgrenzung 
zu anderen Arbeitsfeldern, etwa der Ju-
gendsozialarbeit, ist daher notwendig, 
was jedoch einer selbstbewussten Koo-
peration nicht im Wege stehen darf.
Ein noch wenig beachtetes Feld der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist die 
Inklusion. Jugendarbeit muss sich all
gemein als Ort lebendiger Freizeitge
staltung und speziell als eigenständige 

Mitarbeiter/innen in der Kinder- und 
Jugendarbeit auf unterschiedlichen 
Ebenen mit Informationen, Tipps und 
Erfahrungen. Sie planen, organisieren 
und führen Fortbildungen und Schu-
lungen zu arbeitsfeldspezifischen Be-
darfen durch, beraten zu Zuschussmög-
lichkeiten, Förderprogramme und bieten 
Workshops sowie Seminare zu aktuellen 
rechtlichen Fragen der Kinder- und Ju-
gendarbeit an.
Die Arbeitsfelder sind hier verkürzt dar-
gestellt, nachzulesen in der Handrei-
chung: Fachliche Grundlagen und Ar-
beitsbereiche der Kreisjugendreferate 
Baden-Württemberg, 2013.

Aktuelle Herausforderungen der 
Kinder- und Jugendarbeit

Aufgrund gesellschaftlicher Verände-
rungen bedarf Kinder- und Jugendarbeit 
einer ständigen Weiterentwicklung. Sie 
muss sensible Antennen sowohl für 
gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
als auch für die daraus resultierenden 
Bedarfe der jungen Menschen haben 
und passende Angebote etablieren. Kin-
der- und Jugendarbeit muss immer auf 
der Höhe der Zeit sein, was nicht be
deutet, kritiklos jeder Mode hinterherzu-
rennen, sondern zu erkennen, welche 
nonformalen Lerngelegenheiten Kinder 
und Jugendliche unter den jeweils kon-
kret gegebenen politischen, sozialen und 
technischen Bedingungen benötigen, 
um eigenverantwortliche und gemein-
schaftsfähige Persönlichkeiten werden 
zu können.
Wir leben in einer Zeit, die von rasanten 
technischen Umbrüchen und Multi
optionalität geprägt ist. Entsprechend 
vielgestaltig sind die Herausforderungen, 
die sich an die Kinder- und Jugendarbeit 
als Bildungsort stellen. Nachfolgend sind 
die drängendsten aktuellen Heraus
forderungen genannt. Ihre Reihenfolge 
stellt keine Priorisierung dar:
Dass politische Bildung junger Menschen 
eine zentrale Aufgabe der Kinder- und 
Jugendarbeit sein muss, ergibt sich schon 

mobile Jugendarbeit, Jugendringe, Ju-
gendsozialarbeit, Beratungsstellen 
usw.)

Zentral ist dabei ein gemeinwesen
orientierter Ansatz, der die jeweilige 
Gemeinde mit ihren vorhandenen Res-
sourcen, Angeboten und Strukturen im 
Interesse der jungen Generation im Blick 
hat. Der Aufbau von Netzwerken auf 
allen Ebenen ist die Basis einer erfolg-
reichen Arbeit der Kreisjugendreferate. 
Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist dabei 
eine Methode, Verständnis zwischen  
den Jugendlichen und dem jeweiligen 
sozialen Umfeld zu fördern, Vorurteile 
abzubauen und den öffentlichen Raum 
als Aneignungs- und Bildungsraum für 
Jugendliche erlebbar und erfahrbar zu 
machen.
Kinder- und Jugendarbeit setzt sich nicht 
nur stellvertretend für junge Menschen 
ein, sondern befähigt sie, sich selbst für 
eigene Anliegen und Themen stark zu 
machen. Die politische Bildung junger 
Menschen und damit die Förderung de-
mokratischer Werte und Einstellung ist 
deshalb eine zentrale Aufgabe. Nicht erst 
seit Änderung der Gemeindeordnung, in 
der die Beteiligung junger Menschen zur 
Pflichtaufgabe für Kommunen erklärt 
wurde, setzt sich Kinder- und Jugendar-
beit dafür ein, ihnen selbst eine Stimme 
zu geben. Partizipation ist eine elemen-
tare Grundhaltung und Methodik in  
der Sozialen Arbeit. Die Konzipierung  
von Modulen der Jugendbeteiligung ist 
gerade in Kommunen eine Herausfor
derung. Bei der Konzeptionierung von 
Angeboten muss bedacht werden, dass 
junge Menschen sehr unterschiedliche 
Erfahrungen in Selbstwirksamkeit und 
Partizipation gemacht haben, und gleich-
zeitig das familiäre Umfeld, die Bezugs-
personen, die Bildungserfahrungen und 
der jeweilige Sozialraum eine prägende 
Wirkung auf die Kinder und Jugendlichen 
haben.
Die Kreisjugendreferate beraten und 
unterstützen die Arbeit der kreisweit 
und/oder kommunal tätigen hauptamt-
lichen Fachkräfte und ehrenamtlichen 
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male einer Eigenständigen Kinder- und 
Jugendpolitik bezeichnen. Deren Ziel ist 
es, kinder- und jugendgerechtes poli-
tisches und gesellschaftliches Handeln 
nicht aus dem Blickwinkel zuständiger 
Instanzen, sondern ausgehend von den 
Lebenslagen junger Menschen und ihren 
Interessen zu denken. Dazu schafft sie 
unter unmittelbarer Mitwirkung junger 
Menschen ganz bewusst Lern- und Ak
tionsgelegenheiten, in denen selbstbe-
stimmte Vorhaben ausgeheckt, auspro-
biert, eigenverantwortlich umgesetzt 
und anschließend reflektiert werden 
können.

Verena Kriegisch und Wolfgang Borken-
stein sind Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft der Kreisjugendreferate beim 
Landkreistag Baden-Württemberg. Ve
rena Kriegisch ist Kreisjugendreferentin 
im Landkreis Tuttlingen, Wolfgang 
Borkenstein ist Kreisjugendreferent im 
Landkreis Calw. In der Arbeitsgemein-
schaft der Kreisjugendreferate findet auf 
Landesebene der fachliche Austausch 
über Planung, Gestaltung und Steue-
rung aller Leistungen der Kommunalen 
Kinder- und Jugendarbeit statt.

Dass dem Thema Schutz von Kindern und 
Jugendlichen eine große Bedeutung 
beigemessen wird, ist richtig. Rechtliche 
Regelungen, wie die Einführung erwei-
terter Führungszeugnisse für Ehrenamt-
liche, und Schutzkonzepte sind wichtige 
Bausteine für ein sicheres Aufwachsen 
junger Menschen. Es darf aber nicht 
vergessen werden, dass sie für ihre Ent-
wicklung zu eigenverantwortlichen und 
mündigen Bürger(inne)n Selbstwirk
samkeitserfahrungen machen müssen. 
Hier braucht es eine ausgewogene 
Balance von Schutzbestimmungen auf 
der einen Seite, aber auch die Akzeptanz 
von alterstypischem Risikoverhalten auf 
der anderen Seite. Ein Durchreglemen-
tieren jugendlichen Aufwachsens steht 
diesem Ziel entgegen. Die AG Kreis
jugendreferate spricht sich deshalb 
beispielsweise gegen das Ansinnen im 
Rahmen der SGB VIII-Reform aus, selbst-
verwalteten Einrichtungen Melde- und 
Vereinbarungspflichten aufzuerlegen. 
Hier sind andere Bausteine zu entwickeln  
und Jugendlichen die notwendigen Kom-
petenzen mitzugeben, solche Einrich-
tungen verantwortungsvoll zu führen.
Zusammengefasst lassen sich die ge­
nannten Herausforderungen als Merk­

Sozialisationsinstanz dem Ziel der Inklu-
sion verschreiben. Damit ist auch, aber 
nicht nur, die gleichwertige Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen gemeint, 
die seit der Unterzeichnung der UN-
Behindertenrechtskonvention stark in 
den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt 
ist. Eine inklusive Gesellschaft meint  
die ebenbürtige Teilhabe aller Menschen, 
völlig unabhängig von Geschlecht, 
sexueller Orientierung, Hautfarbe, Reli-
gion, Herkunftsfamilie, formalem Bil-
dungsstand, Behinderung oder anderen 
Merkmalen.
Eine Herausforderung, die auch gesamt-
gesellschaftlich oberste Priorität hat, ist 
die Digitalisierung. So sehr der Ausbau 
der technischen Infrastruktur dem Be-
darf hinterherhinkt, so sehr eilen die me-
dialen Möglichkeiten, dem vernünftigen 
und sicheren Umgang mit ihnen voraus. 
Die junge Generation als „digital natives“ 
zu bezeichnen, weil sie von Kindheit  
an die Nutzung digitaler Endgeräte und 
Programme gewohnt sind und intuitiv 
damit umgehen können, verstellt den 
Blick dafür, dass sie dringend einer kri-
tisch-emanzipatorischen Medienerzie-
hung bedürfen, um nicht zum Spielball 
dieses lukrativen Geschäfts zu werden.
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kindalter ist besonders hoch. Im ersten 
Lebensjahr sterben mehr Kinder an den 
Folgen von Vernachlässigung und Miss-
handlung als in jedem späteren Alter.  
77 % aller durch Misshandlung beding- 
ten Todesfälle ereignen sich in den ersten 
48 Monaten. 
Zum Zeitpunkt der Geburt eines Kindes 
sind Eltern zugleich besonders offen für 
Information und Unterstützung. Sie 
wollen alles richtig machen. Einerseits 
erleben sie Freude und Glück, anderseits 
fühlen sie sich verunsichert und über
fordert. Eltern sind dann sehr gut mit 
Hilfe von nicht-stigmatisierenden Prä
ventionskonzepten zu erreichen. Frühe 
Hilfen richten sich an alle (werdenden) 
Eltern mit dem Ziel, das gesunde Auf-
wachsen ihrer Kinder zu fördern, die 
Erziehungskompetenz und die Eltern- 
Kind-Bindung zu stärken, Risiken, die sich 
auf die weitere Entwicklung ungünstig 
auswirken könnten, frühzeitig entgegen-
zuwirken bis hin zur Vermeidung von 
Kindeswohlgefährdung.

Bausteine von „Familie am Start“

Nach einer Auftaktveranstaltung und 
der Gründung des ersten Runden Tisches 
Netzwerk Frühe Hilfen im Jahr 2008  
war man sich schnell einig, dass zur 
besseren Vernetzung der Kooperations-
partner und Information für Eltern als 
erster Baustein eine speziell auf die 
Zielgruppe zugeschnittene Homepage 
www.familie-am-start.de online gehen 
soll. In ihr wurde u. a. über das Landes
programm STÄRKE und über die Mög
lichkeit von Familienhebammen in
formiert im Sinne einer erweiterten 
Wochenbettbetreuung.
Der Jugendhilfeausschuss beschloss an-
schließend im Jahr 2009 die Einführung 

Wir haben den Angeboten der Frühen 
Hilfen im Landkreis Böblingen den 
Namen „Familie am Start“ gegeben. 
Damit soll ausgedrückt werden: Es geht 
nicht in erster Linie und nicht nur um 
„Hilfe“ bei entsprechender Bedürftigkeit, 
sondern um eine kleine Kinder und  
ihre Eltern unterstützende und leicht er-
reichbare Versorgungsstruktur, die u. a. 
persönliche Beratung und Unterstüt-
zung durch Haupt- und Ehrenamtliche, 
offene Treffs und eine Informations-
Plattform umfasst. 

Der Landkreis

Der Landkreis Böblingen zählt mit  
rund 386 000 Einwohnern in 26 Städten 
und Gemeinden zu den innovations
stärksten Landkreisen Deutschlands. Als 
Flächenlandkreis ist er einerseits stark 
geprägt von innovativen Mittelständlern 
und von Globalplayern (Daimler, Bosch, 
IBM, Porsche) rund um die großen Kreis-
städte Böblingen, Herrenberg, Leonberg 
und Sindelfingen. Andererseits findet 
man ländliche Strukturen rings um  
die Naherholungsgebiete Schönbuch, 
Heckengäu und das Obere Gäu vor. Er-

freuliche Konjunkturdaten, steigendes 
Wirtschaftswachstum mit einem 
Höchststand an Erwerbstätigen und 
einer anhaltend niedrigen Arbeitslosen-
quote (3 % im Januar 2018) bedingen Be-
völkerungszuwächse durch Binnenzu-
züge, den Zustrom von Migranten und 
Flüchtlingen und steigende Geburten-
zahlen. Im Jahr 2016 wurden laut Sta-
tistischem Landesamt 4179 Kinder im 
Landkreis geboren und die durchschnitt-
liche Kinderzahl je Frau lag bei 1,75. Die 
Kehrseite dieser erfreulichen Zahlen sind 
hohe Bodenpreise und Mieten, sowie 
nicht selten Familien, die hierher gezo-
gen sind und über kein soziales Netzwerk 
verfügen.

Ziele und Zielgruppe

Säuglinge und Kleinkinder sind in beson-
derem Maße auf die Fürsorge und Pflege 
von Erwachsenen angewiesen. Erkennt-
nisse aus der Säuglings- und Kleinkind-
forschung belegen, dass in der frühen 
Kindheit wesentliche Voraussetzungen 
für die weitere gesunde Entwicklung 
eines Kindes geschaffen werden. Die 
Vulnerabilität im Säuglings- und Klein-

Familie am Start – Hilfen von Anfang an
Ein Jahrzehnt Frühe Hilfen im Landkreis Böblingen

Von Gaby Bossert und Wolfgang Trede, Böblingen

Aufwachsen findet zunehmend in öffentlicher Verantwortung statt – an kaum 
einem Bereich lässt sich das so deutlich zeigen wie bei den Frühen Hilfen. Noch vor 
15 Jahren war die Erziehung von Säuglingen und Kleinstkindern (mit Ausnahme der 
Frühberatung) ureigenste Aufgabe der Eltern. Dann entstanden ab ca. 2005 erste 
Modellprojekte (u. a. in NRW: Soziale Frühwarnsysteme). Kurz danach wurden auch 
in Baden-Württemberg zunächst Netzwerke für Frühe Hilfen aufgebaut, nieder-
schwellig erreichbare multiprofessionelle Teams aus Sozialpädagoginnen und Heb-
ammen wurden gebildet. Nicht zuletzt startete das Land Baden-Württemberg im 
Jahr 2008 das Landesprogramm STÄRKE zur Unterstützung von früher Elternbil-
dung. 2008 kann auch im Landkreis Böblingen als Startjahr für die frühen Hilfen 
bezeichnet werden, denn in diesem Jahr tagte zum ersten Mal ein Runder Tisch 
„Netzwerk Frühe Hilfen“, aus dem sich in den Folgejahren eine umfassende Ange-
botslandschaft entwickelt hat. Hierüber wollen wir in diesem Beitrag berichten.
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Sich beteiligende Kommunen erhalten 
maximal einen Betrag in Höhe von 
jährlich 20 € je geborenem Kind in der 
Gemeinde, eine 50 % Co-Finanzierung 
aus Mitteln der Kommune voraus- 
gesetzt. Der fünfte Baustein sind Fa
miliencafés. Sie sind sehr beliebt bei 
Eltern mit kleinen Kindern. Sie schätzen 
die offene und wertschätzende Atmo-
sphäre, den Mehrwert durch fachliche 
Moderation, Anregung und Inputs, die 
Unverbindlichkeit, die Möglichkeit Kon-
takte zu knüpfen und sich auszutau-
schen. Mittlerweile sind sieben Fami
liencafés, im überwiegend städtischen 
Einzugsbereich der „Familie am Start“-
Teams, entstanden und weitere sind  
in Planung, da der Bedarf durch die 
Ausweisung von Neubaugebieten und 
Wohnraumverdichtung steigt. 
Der sechste und letzte Baustein sind  
die Netzwerke. In den Frühen Hilfen ar-
beiten Fachkräfte aus unterschiedlichen 
Disziplinen und Institutionen zusam-
men. Um den Auf- und Ausbau der 
Frühen Hilfen über den Einzelfall hinaus 
zu organisieren, wurden die kreisweite 
Fachstelle Frühe Hilfen mit einem Stel-
lenanteil von 0,6 VZÄ installiert und auf 
unterschiedlichen Ebenen Netzwerke 
gegründet. Somit existieren drei dezen-
trale Runde Tische, und zwar in Böblin-
gen/Sindelfingen, in Leonberg und in 
Herrenberg. Sie tagen jeweils zwei Mal 
im Jahr und gehören zum Verant
wortungsbereich der „Familie am Start“- 
Koordinatorinnen. 
Beim Zentralen Runden Tisch „Netz- 
werk Frühe Hilfen und Kinderschutz“, 
dessen Geschäftsführung die Fach- 
stelle Frühe Hilfen innehat, treffen sich 
einmal im Jahr Entscheidungsträger  
aus den Bereichen Kinder- und Jugend-
hilfe, Gesundheit und Sozialhilfe. Das 
Gremium hat eine beratende Funktion 
hinsichtlich kommunalpolitischer Ent-
scheidungen im Bereich der Frühen 
Hilfe und trägt auf operativer Ebene 
dazu bei, dass lokale und regionale 
Angebote (besser) abgestimmt werden 
können.

dagogischen Familienhilfe vervollstän-
digen das Team. „Familie am Start-regio-
nal“ ist das hauptamtliche Herzstück  
der Frühen Hilfen im Landkreis Böb
lingen.
Das Beratungskonzept der Entwick-
lungspsychologischen Beratung ist der 
dritte Baustein und unterstützt Eltern 
darin, die Signale ihres Babys und Klein-
kindes zu verstehen und eine gute 
Eltern-Kind-Beziehung zu entwickeln. In 
den „Familie am Start“-Teams haben alle 
Fachkräfte eine Zusatzqualifikation in 
entwicklungspsychologischer Beratung 
erworben. Außerdem nehmen Fach-
kräfte aus den unterschiedlichen Ar-
beitsfeldern des Jugendamtes und von 
freien Trägern, wie beispielsweise dem 
Sozialen Dienst, dem Pflegekinderdienst 
oder den Psychologischen Beratungsstel-
len gemeinsam mit Familienhebammen 
und Familien-, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerinnen an entsprechenden 
Fort- und Weiterbildungen der Entwick-
lungspsychologischen Beratung teil. 
Mit dem Impulsprogramm „Familie am 
Start – kommunal“ fördert der Landkreis 
als viertem Baustein kommunale Ehren-
amtsprojekte im Bereich der Frühen 
Hilfen, wie beispielsweise Familienpaten, 
wellcome oder Willkommensbesuche. 
Die ehrenamtlichen Entlastungsange-
bote in mittlerweile 13 Städten und 
Gemeinden ergänzen die hauptamt-
lichen Unterstützungsangebote von „Fa-
milie am Start-regional“ sehr gut, weil 
neuzugezogene Familien meistens nicht 
auf ein Netzwerk von Familie und Freun-
den zurückgreifen können. Es ist einfach 
nur hilfreich jemanden zu kennen, der 
zuhört, sich stundenweise mit den Kin-
dern beschäftigt und verfügbar ist. Dazu 
bedarf es i. d. R. keiner Fachkraft.
Der Landkreis möchte für Städte und Ge-
meinden finanzielle Anreize schaffen, 
um möglichst allen Eltern den Start  
ins Familienleben zu erleichtern und sie 
bei der verantwortlichen Erziehung ihrer 
Kinder von Anfang an zu unterstützen. 
Der Fördertopf für „Familie am Start-
kommunal“ beträgt jährlich 50 000 €. 

eines zunächst zeitlich befristeten Pilot-
projekts „Familie am Start-regional“ an 
den Standorten Herrenberg und Sindel-
fingen. Familie am Start-regional wurde 
nach Beendigung der Projektphase ab 
2013 verstetigt und auf den ganzen Land-
kreis ausgedehnt. 
Die vier Regionalteams „Familie am 
Start“ an den Standorten Böblingen, 
Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen 
sind Anlaufstellen ohne bürokratische 
Hürden mit einem offenen Ohr für alle 
Fragen, die Eltern mit Säuglingen und 
Kleinkindern haben können, auch schon 
während der Schwangerschaft. Sie su-
chen mit ihnen nach Entlastungsmög-
lichkeiten und begleiten sie ein Stück auf 
dem Weg in ihr Leben als Familie. Beson-
ders haben sie die Bindungsentwicklung 
zwischen Eltern und Kind im Blick. In  
den meisten Fällen nehmen die Eltern 
das Angebot eines Hausbesuchs gerne 
an. Anspruch der Teams ist es, die Warte-
zeit zwischen Erstkontakt und Haus
besuch so kurz wie möglich zu halten 
und die Familie möglichst innerhalb 
einer Woche zu beraten. Die Teams sind 
regional sehr gut vernetzt. Sie können 
bei Bedarf Kontakt zu anderen Fach-
diensten oder Fachberatungsstellen 
knüpfen. Umgekehrt vermitteln andere 
Fachstellen, Geburtsstationen, Hebam-
men und Kinderärzte Eltern gerne an 
Familie am Start. 
Die Regionalteams sind in Böblingen, 
Herrenberg und Leonberg an den Psy
chologischen Beratungsstellen und in 
Sindelfingen beim Haus der Familie 
Sindelfingen-Böblingen e. V. angesiedelt. 
Träger der Psychologischen Beratungs-
stellen sind der Landkreis und die evan-
gelische und katholische Kirche. Jedes 
Team ist mit 1,5 Vollzeitstellen ausgestat-
tet: eine Sozialpädagogin mit 0,75 VZÄ 
als Koordinatorin mit den Aufgaben 
Fallbearbeitung, Fallmanagement und 
regionale Netzwerkarbeit. Zwei Fami-
lienhebammen und/oder eine Familien-, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin mit jeweils 25 % Stellenanteil und 
eine 25 % Fachkraft aus der Sozialpä
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bewährtes Beratungs- und Dienstleis
tungsangebot für Familien im Landkreis 
zu positionieren war anfangs durchaus 
eine Herausforderung. Es musste aus
gelotet und kommuniziert werden, dass 
es sich nicht um ein Konkurrenzangebot 
handelt: wo sind die gemeinsamen 
Schnittstellen?, wie können wir effektiv 
kooperieren? 
Die bewusste Ansiedelung der Regional-
teams an den Psychologischen Bera-
tungsstellen bzw. beim Haus der Familie 
in Sindelfingen hat sich bewährt, weil so 
das Angebot nichts mit „dem Jugend
amt“ zu tun hat. Stellt sich im Verlauf  
der Beratung heraus, dass Hilfen zur Er-
ziehung notwendig sind, so kann der 
Kontakt dennoch frühzeitig zum Sozia-
len Dienst des Jugendamts vermittelt 
werden und die Eltern können es in aller 
Regel sehr gut annehmen. Auf diese 
Weise haben die Frühen Hilfen bei  
uns ihren Zweck voll erfüllt, bei Unter-
stützungsbedarf früher in Kontakt mit 
Familien zu kommen, und generell eine 
kinder- und familienfreundlichere Infra-
struktur zu schaffen.
Eltern entscheiden darüber, ob und wie 
lange sie die Unterstützung von „Familie 
am Start“ wollen, weil Frühe Hilfen stets 

toren für das Gelingen dieses Prozesses 
waren die Kompetenzen der Netzwerk-
koordinatorinnen, die fachliche Team
anbindung an die Psychologischen Be
ratungsstellen und die kurzen Wege, die 
strukturierten Arbeitsprozesse in Form 
von regelmäßigen Teambesprechungen, 
Fallberatungsteams, Treffen der Netz-
werkkoordinatorinnen, Supervision und 
die Weiterbildung in Entwicklungspsy-
chologischer Beratung. Letztere war sehr 
hilfreich, weil unterschiedliche Berufs-
gruppen eine gemeinsame Haltung und 
Sprache entwickelt haben.
Zunächst ging es in der Anfangsphase 
vor allem darum, „Familie am Start-
regional“ als neues Angebot sowohl bei 
den Eltern als auch bei den verschie-
denen Netzwerkpartnern bekannt zu 
machen und mittelfristig zu etablieren. 
Eltern haben von Anfang an das Angebot 
sehr gut angenommen und tun das bis 
heute. Wir erreichen sie insbesondere in 
der Schwangerschaft und in den ersten 
drei Lebensmonaten des Kindes.
Insbesondere am Anfang war es wichtig, 
Vertrauen zu den Netzwerkpartnern auf-
zubauen. „Familie am Start-regional“ als 
neues ergänzendes Angebot mit einem 
eigenen Profil in ein bekanntes und 

Erfahrungen und 
Herausforderungen

Mit der Einführung der Frühen Hilfen 
beginnend mit dem ersten Runden Tisch 
im Jahr 2008 hatten wir Neuland in 
mehrfacher Hinsicht betreten. Frühe Hil-
fen waren für alle Beteiligten zunächst 
ein konzeptionell vollkommen offenes 
Arbeitsfeld mit dem Auftrag, für alle 
Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 
3 Jahren niedrigschwellige Angebote zu 
entwickeln. Es war klar, dass in den Frü-
hen Hilfen verschiedene Fachdisziplinen 
und Systeme (Jugendhilfe/Gesundheits-
wesen) kooperieren und sich vernetzen 
müssen. 
Erst mit der Einführung des Bundes
kinderschutzgesetzes und der Bundes
initiative Frühe Hilfen im Jahr 2012 
wurden die Frühen Hilfen gesetzlich 
verankert und seitens des Bundes dauer-
haft 51 Mio € zur Verfügung gestellt. Der 
Landkreis Böblingen schöpft diese För-
dermittel jedes Jahr vollumfänglich aus. 
Die Bundesmittel decken bei uns rund 
ein Drittel des Gesamtaufwands für die 
Frühen Hilfen.
Im Zuge des Aufbaus der Frühen  
Hilfen waren neue Handlungsfelder für 
Sozialpädagog(inn)en, Hebammen und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger/innen an der Schnittstelle zwischen 
Jugendhilfe und Gesundheitshilfe ent-
standen. Das fachliche Hintergrund
wissen, sowie die Erfahrungen bereits 
erfolgreich umgesetzter Praxisbeispiele 
u. a. aus angrenzenden Landkreisen (z. B. 
ProJuFa im Landkreis Esslingen) bildeten 
die Grundlage für unser Konzept „Familie 
am Start-regional“. Ein Herausstellungs-
merkmal von „Familie am Start-regional“ 
gegenüber anderen Beratungsdiensten 
im Landkreis ist die multiprofessionelle 
Zusammensetzung der Teams. Die 
größte Herausforderung bestand in der 
Aufbauphase darin, sich innerhalb des 
Teams als Berufsgruppe zu positionieren, 
mit eigenen und fremden Rollenerwar-
tungen umzugehen und gleichzeitig als 
Team zusammenzuwachsen. Erfolgsfak-

Gaby Bossert, Leiterin der Fachstelle Frühe Hilfen (rechts) zusammen mit Koordinatorinnen von Familie am 
Start-regional Marion Müller-Teuber, Rose Volz, Gaby Gettler, Ulrike Krusemarck (v. l. n. r.)
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sprechen mit Ärzten und den medi
zinischen Fachangestellten. Vereinzelt 
wurden auch eigens für medizinische 
Fachangestellte Infoveranstaltungen 
und Schulungen durchgeführt. Weiter-
hin ein weißer Fleck sind die gynäkolo-
gischen Praxen. Sie wären sehr wichtig, 
weil sie bereits die Schwangerschaft 
begleiten. 

Gaby Bossert ist Leiterin der Fachstelle 
Frühe Hilfen im Landkreis Böblingen, 
Wolfgang Trede ist Leiter des Amtes für 
Jugend des Landkreises Böblingen

Für die erfolgreiche Umsetzung von 
„Familie am Start“ war es ganz entschei-
dend von Seiten der Kinder- und Jugend-
hilfe die Initiative zu ergreifen und  
auf das Gesundheitswesen zuzugehen, 
niedergelassene Kinderärzte, Gynäkolo-
gen, freiberufliche Hebammen, die drei 
Geburtskliniken und die Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin des Landkreises 
zu informieren, Struktur und Arbeits
abläufe des jeweils anderen Systems 
kennen und besser verstehen zu lernen. 
Gut ein Drittel der Familien kommt über 
Zuweisungen aus dem Gesundheits
system, vor allem über die niedergelas-
senen Kinderärzte, zu „Familie am Start“. 
Die „Familie am Start“-Koordinatorinnen 
gehen regelmäßig mit Plakaten und 
Flyern in den Kinderarztpraxen vorbei, 

freiwillig sind und sich darin von der 
Arbeit des Sozialen Dienstes wesentlich 
unterscheiden. Die Freiwilligkeit ist 
Voraussetzung für eine vertrauensvolle 
Beziehung zwischen den „Familie am 
Start“-Mitarbeiterinnen und den Fami-
lien. Gleichzeitig ist das Prinzip der Frei-
willigkeit dann eine Herausforderung, 
wenn bei den Mitarbeiterinnen von 
„Familie am Start“ ein ungutes Bauch
gefühl entsteht, weil die Eltern die Hilfe 
beenden wollen. Mit Hilfe von anony
misierten Fallberatungsteams unter 
Einbeziehung der Fachexpertise der Psy-
chologischen Beratungsstelle und/oder 
des Sozialen Dienstes sowie unseren In-
strumentarien der Risikoeinschätzung 
wurden dafür gute Kooperationsformen 
entwickelt. 

Familientreffs tun gut –  
Eine Besonderheit im Bodenseekreis

Von Sabine Braig-Schweizer, Friedrichshafen

Familienfreundlichkeit und Prävention 
sind in den Kommunen schon seit 
einigen Jahren wichtige Themen. 
Familienfreundlichkeit heißt, Familien 
ganzheitlich bei einem funktionie-
renden Familienleben zu unterstützen. 
Dies beginnt mit der Schaffung einer 
familienfreundlichen Grundstimmung 
und bedeutet unter anderem Investi
tionen in Prävention, Familienbildung 
und familienunterstützende und ent-
lastende Netzwerke.
Bereits seit 1991 verwirklicht der Bo-
denseekreis dies in Zusammenarbeit 
mit den Städten und Gemeinden und 
engagierten Eltern durch die Familien-
treffs in der Region.

und Angebote der Familienförderung. 
Der Bodenseekreis investiert hier rund 
660 000 € Personalkosten pro Jahr, 
hinzu kommen noch weitere ca. 250 000 
€ z. B. für das Angebot der Familien
besuche, der Kompass – Integrations
lotsinnen und für Familienbildungs
angebote. Die Stadt oder Gemeinde, in 
der der Familientreff ansässig ist, über-
nimmt die Sachkosten des Familientreffs. 
Sie stellt also Räume zur Verfügung oder 
mietet diese an und sorgt für die Aus-
stattung der Treffs.
Durch Kooperationsvereinbarungen mit 
den Städten und Gemeinden, dem 
Landkreis und den örtlichen Eltern
vereinen werden langfristig Strukturen 
geschaffen, um die Familienfreundlich-
keit nachhaltig zu gestalten. Damit  
sind die Familientreffs Teil der Sozial
planung in den jeweiligen Standort-
kommunen.

Familientreffs im Bodenseekreis sind 
Orte, an denen sich Familien unter 
fachlicher Leitung und Begleitung aus-
tauschen und auch selbst organisieren 

können. Mütter, Väter und Kinder sind in 
den Treffs willkommen, die sich als nie-
derschwellige Anlaufstellen verstehen, 
mit vielfältigen familienunterstützen
den und -entlastenden Angeboten.
Die Organisationsstruktur der Familien-
treffs im Bodenseekreis ist eine Beson-
derheit und lebt von der Kooperation 
zwischen Landkreis und den Städten und 
Gemeinden. Die inzwischen 21 Familien-
treffs in den Städten und Gemeinden des 
Bodenseekreises werden von sozialpäda-
gogischen Fachkräften geleitet, die beim 
Jugendamt des Bodenseekreises ange-
stellt sind. Dafür stehen 9,4 Personal
stellen zur Verfügung, die sich auf  
19 Fachkräfte verteilen. Dazu kommen 
noch 0,5 Personalstellen im Jugendamt 
für übergeordnete Aufgaben, wie 
Qualitäts- und Konzeptionsentwicklung 
insbesondere mit Blick auf die bei den 
Familientreffs angesiedelten Projekte 
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zialen Dienste der pädagogischen 
Regionalteams sind ebenfalls in die 
Familientreffs eingebunden, nutzen bei-
spielsweise die Räume für Sprechstun-
den in ihrem Sozialraum oder gezielte 
Beratungsgespräche.
Die Angebotsentwicklung in den Fami
lientreffs richtet sich nach den unter-
schiedlichen Bedarfslagen der nutzen
den Familien. Dabei wird auch das  
soziale und kulturelle Umfeld erschlos-
sen und bei der Planung bestehender 
oder neuer Angebote berücksichtigt.  
Vor diesem Hintergrund setzten die 
Familientreffs unterschiedliche Schwer-
punkte. Die jährliche Befragung der Nut-
zerinnen und Nutzer der Familientreffs 
bringt ebenfalls Erkenntnisse, um die 
Angebotsplanung bedarfsgerecht und 
orientiert an den Familien voranzutrei-
ben. Zwischen 1000 und 1200 Mütter 
und Väter nutzen jährlich in den Fami
lientreffs diese Form der Beteiligung.
Die Besucherzahl ist seit Jahren groß.  
Im Jahr 2017 haben 2935 verschiedene 

Typische Angebote der Familietreffs: 

●  Offene Elterncafés
●  qualifiziert begleitete Babytreffs
●  Familienhebammensprechstunden
● � Eltern-Kind-Gruppen,  

betreute Spielgruppen
● � KiWi – Kinder willkommen  

(Familienbesuche)
●  Kompass – Integrationslotsinnen
●  Elterngesprächskreise und -kurse
●  Sprachencafés
● � Gruppenangebote für bestimmte 

Zielgruppen, wie z.B. für Alleinerzie-
hende, für junge Mütter/Eltern oder 
für Familien mit Migrationshinter-
grund/Flüchtlingsfamilien

Bei Bedarf kann individuelle und ver
trauliche Beratung durch sozialpäda
gogische Fachkräfte des Jugendamts in 
Anspruch genommen werden. Hier 
kommt die Anbindung der Familientreffs 
an das Jugendamt zum Tragen. Die So

Die Angebote der Treffs lassen sich 
schwerpunktmäßig den Bereichen Aus-
tausch und Begegnung, Frühe Hilfen, 
Elternbildung und Beratung zuordnen. 
So freuen sich die Eltern über wohnort-
nahe Anlaufstellen, über Orte der Begeg-
nung und der Information, um Kontakte 
zu knüpfen und um sich mit Menschen, 
die sich in ähnlichen Lebenssituationen 
befinden, auszutauschen. Hier können 
sie über die Herausforderungen des Fa-
milienalltags sprechen und bei auftau-
chenden Fragen und Problemen auch 
Unterstützung und Beratung von päda-
gogischen Fachkräften bekommen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei insbesondere 
die Stärkung der Elternkompetenz, die 
Förderung der Babys und der Kleinkinder 
sowie die Stärkung der Elternselbsthilfe. 
So gibt es hier qualifizierte Bildungs-  
und Betreuungsangebote für Eltern und 
Kinder sowie niederschwellige Angebote 
für Eltern aus dem Spektrum Erziehung, 
Gesundheit, Sprache, Bewegung und 
interkulturelle Aktivitäten.
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seekreis. Eltern haben die Möglichkeit, 
sich mit eigenen Ideen einzubringen. 
Einige der Familientreffs werden durch 
örtliche Elternvereine unterstützt. Eine 
wesentliche Ressource der Familientreffs 
liegt bis heute vor allem in den Syner-
gieeffekten der Zusammenarbeit von 
freiwillig engagierten Müttern und 
Vätern und den Mitarbeiterinnen des 
Bodenseekreises. Der Personalmix von 
Jugendamtsmitarbeiterin und eigen-
ständig engagierten Eltern bietet Nie-
derschwelligkeit für belastete Familien, 
Kontinuität und zuverlässige Bezie-
hungsgestaltung.

Sabine Braig-Schweizer arbeitet beim 
Jugendamt des Bodenseekreises im Be-
reich Querschnitt Förderung der Familie

Beteiligung im Sinne einer partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen 
hauptamtlichen Fachkräften und frei
willig Engagierten ist ein wesentliches 
Merkmal der Familientreffs im Boden-

Familien Angebote in den Familientreffs 
mehrfach wahrgenommen. In Koopera-
tion mit den Städten und Gemeinden 
konnten 1284 Familienbesuche durchge-
führt werden.

„Jedem Abschluss einen Anschluss“ – 
Verantwortungsgemeinschaft Ostalbkreis – 

Übergang Schule-Beruf
Vom Team des Bildungsbüros Ostalbkreis, Aalen

Ein einschneidendes biographisches Ereignis ist für jeden Menschen der Eintritt  
in das Berufsleben. Misslingt der Übergang, haben die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen nicht nur mit finanziellen und damit verbundenen existenziellen 
Sorgen zu kämpfen, ein gescheiterter Übergang kann sich auch auf die soziale Teil-
habe auswirken. Um Jugendliche beim Übergang in die Berufswelt zu unterstützen, 
engagieren sich im Ostalbkreis schon seit vielen Jahren die unterschiedlichsten 
Akteure, die sich inzwischen im Rahmen der „Verantwortungsgemeinschaft Ostalb-
kreis – Übergang Schule-Beruf / Studium“ zu einem rechtsübergreifenden Netzwerk 
zusammengeschlossen haben. 

Modellregion noch intensiver bearbeitet, 
ausgebaut und ergänzt werden. Unter-
stützungsangebote sind allerdings nur 
dann gewinnbringend und erfolgreich, 
wenn im Rahmen eines ko-konstruktiven 
Prozesses alle Akteure am Übergang 
 von der Schule in den Beruf bei der Ge-
staltung des Übergangs miteinbezogen 
werden. 

Vor diesem Hintergrund veranstaltete 
das Bildungsbüro des Ostalbkreises im 
März 2015 eine Fachkonferenz zum 
Thema „Übergangsprozesse gemeinsam 
gestalten“, an der insbesondere Akteure 
der operativen Ebene, also Lehrkräfte 
sowie Vertreterinnen und Vertreter der 

Die Verantwortungsgemeinschaft 
Ostalbkreis –  

Übergang Schule-Beruf / Studium

Seit dem Jahr 2014 ist der Ostalbkreis 
Modellregion zur Umsetzung des vom 

Ausbildungsbündnis formulierten Eck-
punktepapiers „Neugestaltung Über-
gang Schule-Beruf Baden Württemberg“. 
Die bereits seit vielen Jahren bestehen-
den Strukturen und Maßnahmen (z. B. 
Projekt ZUKUNFT) können im Zuge der 
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rogener werdenden Schülerschaft an 
Gymnasien wurde das Projekt auf drei 
Pilotgymnasien ausgeweitet. Ein Ele-
ment dieses Projektes ist die Einrichtung 
von Berufsorientierungsbüros an Schu-
len, die mit Bildungsbegleiterinnen und 
-begleitern besetzt sind. Diese berei-
chern neben der Schule und der Agentur 
für Arbeit als zusätzliche Kräfte – als 
zusätzliche „Manpower“ – mit ihrer Ex-
pertise den Berufsorientierungsprozess. 
Schulleitung, Lehrkräfte, Berufsberate-
rinnen und -berater sowie Bildungsbe-
gleiterinnen und -begleiter sprechen sich 
ab und identifizieren die für die vertiefte 
Berufsorientierung notwendigen Maß-
nahmen. Weitere Maßnahmen werden 
dabei eingebunden (z. B. das Programm 
der Ausbildungsbotschafter). Das Unter-
stützungsangebot der Bildungsbegleite-
rinnen und -begleiter an den Schulen 
beinhaltet unter anderem die Ver
mittlung der Kenntnisse über die Vielfalt 
und Attraktivität der beruflichen Ausbil-
dungsmöglichkeiten (u. a. BERUFENET, 
Bildungsportal Ostalb, Lehrstellenbörsen 
der IHK und Handwerkskammer) sowie 
die Unterstützung im Bewerbungspro-
zess und die Begleitung bei der Prak
tikums- und Ausbildungsplatzsuche. 
Die Maßnahmen am Übergang von der 
Schule in den Beruf werden im Ostalb-
kreis mit den Entwicklungen im Land 
abgestimmt, wie exemplarisch die fol-
genden Aktivitäten verdeutlichen sollen: 

● � In Baden-Württemberg wurde das 
neue Fach „Wirtschaft, Berufs-  
und Studienorientierung“ eingeführt 
sowie im neuen Bildungsplan die 
Leitperspektive BO formuliert. Zur 
Unterstützung der Umsetzung wurde 
für Schulen durch das Bildungsbüro 
gemeinsam mit dem Staatlichen 
Schulamt Göppingen und drei Pilot-
schulen eine Handreichung (Praxis-BO 
Zukunft) erstellt. 

● � Die überregional initiierten Berufs
orientierungsmaßnahmen nach § 48 
SGB III (BOM) wurden eingeführt, um 
in Baden-Württemberg die vorhan-

büros Ostalb, der Agentur für Arbeit,  
des Jobcenters Ostalbkreis, der Bildungs-
träger, der Hochschulen, der Kommunen 
sowie der IHK Ostwürttemberg, der 
Handwerkskammer und der Kreishand-
werkerschaft. Das Ziel der Mitglieder  
der Verantwortungsgemeinschaft ist es, 
gemeinsam alles dafür zu tun, dass die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im Ostalbkreis den Übergang von der 
Schule in eine Ausbildung, in ein Stu-
dium oder in die Arbeitswelt schaffen, 
ohne dass sie wegen ihres Geschlechts, 
ihrer sozialen Lage oder ihrer Herkunft 
benachteiligt werden. 

Gestaltung des Übergangs
prozesses im Ostalbkreis

Bereits ab der 8. Klasse werden 
Schülerinnen und Schüler der Werkreal-, 
Gemeinschafts- und Realschulen bis 
zum Verlassen der allgemein bildenden 
Schule flächendeckend im Ostalbkreis  
im Rahmen des Berufsorientierungs
projekts „ZUKUNFT“ begleitet. Vor dem 
Hintergrund der vielfältigen Berufs
optionen für Abiturienten und der hete-

Bildungsträger, der Kommunen, der 
Kammern und der Wirtschaft teil
nahmen. Ziel dieser Veranstaltung  
war es, sich mit den Problemen, Lücken 
und Chancen des existierenden Über-
gangssystems zu beschäftigen, um vor-
handene Prozesse sichtbar zu machen, 
Doppelstrukturen zu erkennen, vor
handene Ressourcen optimal zu nutzen, 
Kooperationen zu intensivieren und  
ein gemeinsames Grundverständnis für 
ein Regionales Übergangsmanagement 
zu schaffen. Das Ergebnis der Fachkon
ferenz war die Bildung der „Verantwor-
tungsgemeinschaft Ostalbkreis – Über-
gang Schule-Beruf / Studium“. Der Name 
bringt die Haltung aller im Ostalbkreis 
am Übergang Schule-Beruf engagierten 
Akteure zum Ausdruck, die individuellen 
Voraussetzungen jedes einzelnen Ju-
gendlichen in den Blick zu nehmen und 
bei Bedarf rechtsübergreifend Verant-
wortung für die berufliche Zukunft und 
die gesellschaftliche Teilhabe eines Ju-
gendlichen zu übernehmen. 
Teil der Verantwortungsgemeinschaft 
sind Vertreterinnen und Vertreter der 
Schulen, der Schulträger, des Bildungs
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Bildungsbegleiterinnen und -begleiter 
(AVdual-Begleiterinnen und -begleiter) 
dem Aufbau sozialer Kompetenzen und 
von Schlüsselqualifikationen. Um die 
Jugendlichen beruflich zu orientieren, 
wird im Rahmen von AVdual verstärkt 
auf Praktika gesetzt. Oftmals können die 
Schülerinnen und Schüler durch eben-
diese Kontakte und vorangegangene 
positive Erfahrungen der Betriebe mit 
ehemaligen AVdual-Schülerinnen und 
-Schülern in einem Praktikum unterge-
bracht werden. Ziel ist es, dass durch das 
Praktikum ein Klebeeffekt entsteht und 
die Jugendlichen im Anschluss an das 
Langzeitpraktikum in eine Ausbildung 
übernommen werden. Die Praktika wer-
den intensiv begleitet, dabei sind regel-
mäßige Praktikumsbesuche Pflicht. Be-
sonders hervorzuheben ist wie auch bei 
den allgemein bildenden Schulen die 
enge Zusammenarbeit mit den Berufs-
beraterinnen und -beratern der Agentur 
für Arbeit sowie den Fallmanagerinnen 
und -managern des Jobcenters. Die 
Beratungstermine werden gemeinsam 
mit den AVdual-Begleiterinnen und -be-
gleitern, meist in den Räumlichkeiten  
der jeweiligen beruflichen Schule, durch-
geführt. Ebenfalls sind die Erziehungs
berechtigten eingeladen bzw. auf
gefordert, an den Beratungsterminen 

ist beispielsweise, dass am Schuljahres-
ende verbindliche Übergabegespräche 
zwischen den Bildungsbegleiterinnen 
und -begleitern der allgemein bildenden 
Schulen und den an den beruflichen 
Schulen tätigen (AVdual-Begleiterinnen 
und -begleiter) stattfinden. Die Über-
gangsgespräche beinhalten ähnlich 
eines Portfoliogesprächs die Übergabe 
eines Begleitbogens und weiterer für  
die zukünftige Schul- respektive Berufs-
karriere der Jugendlichen relevante Un-
terlagen. Hierfür ist das Einverständnis 
der Erziehungsberechtigten notwendig. 
Schülerinnen und Schüler, die nach der 
allgemein bildenden Schule an eine 
Schule des beruflichen Schulwesens 
wechseln (AVdual, BFS, VABR, VABO), er-
halten an den beruflichen Schulen eben-
falls ein Unterstützungsangebot von 
Bildungsbegleiterinnen und -begleitern. 
Das Angebot richtet sich im Ostalbkreis 
somit nicht nur an die Schülerinnen  
und Schüler der Schulform AVdual, die 
Bildungsbegleiterinnen und -begleiter 
unterstützen auch die Schülerinnen und 
Schüler anderer Schulformen. Da die 
Schülerinnen und Schüler, die die Schul-
form AVdual besuchen, häufig aus bil-
dungs(system)fernen Milieus stammen, 
gilt zu Beginn neben der beruflichen 
Orientierung die Aufmerksamkeit der 

denen Angebote der Schule und der 
Berufsberatung der Agenturen für Ar-
beit zu ergänzen. Die BO-Maßnahmen 
werden im Ostalbkreis im Rahmen des 
Projekts ZUKUNFT in die Gestaltung 
des Übergangsprozesses eingebun-
den und umgesetzt; dies geschieht in 
Form von Gruppenangeboten. Das 
Angebot wird darüber hinaus mit 
Einzelcoachings-Angeboten der Bil-
dungsbegleiterinnen und -begleiter 
ergänzt. 

● � Mit der starken Betonung der Berufs
orientierung im Schulalltag ist in Ba-
den-Württemberg das Ziel verbunden, 
Schülerinnen und Schüler dazu zu be-
fähigen, intensiv ihre Entscheidung 
für einen Berufsweg zu durchdenken 
und sie bei der Berufswahl zu unter-
stützen. Betriebspraktika sind diesbe-
züglich ein wichtiges Hilfsinstrument. 
Im Ostalbkreis werden die Schüle-
rinnen und Schüler zu zusätzlichen 
Praktika auch in den Ferien erfolgreich 
motiviert. Zudem führen sie einen 
BO-Ordner/eine BO-Mappe, worin alle 
BO-Aktivitäten dokumentiert und Be-
scheinigungen gesammelt werden.

● � Die Kompetenzanalyse Profil AC wird 
an baden-württembergischen Son-
der-, Haupt-, Werkreal- und an Real-
schulen als Potenzialanalyse durch
geführt. Ziel ist es im Ostalbkreis,  
dass die Bildungsbegleiterinnen und 
-begleiter des Projektes ZUKUNFT  
an den Auswertungsgesprächen und 
Zielvereinbarungen sowie den Berufs-
beratungsgesprächen der Agentur für 
Arbeit teilnehmen. So können nachfol-
gende Aktivitäten darauf aufgebaut 
werden. 

Eine Besonderheit ist im Ostalbkreis  
die Gestaltung des Übergangsprozesses 
zwischen den allgemein bildenden und 
den beruflichen Schulen. Wie der Über-
gangsprozess abläuft, wurde im Rahmen 
einer Prozessbeschreibung festgehalten, 
an der sich alle im Bereich des Übergangs 
von der Schule in den Beruf tätigen 
Akteure orientieren. Eine Maßnahme  
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an die Schule und Lehrkräfte als Eltern, 
die das deutsche Bildungssystem durch-
laufen haben. Daher hat das Bildungs-
büro Ostalb einen Vortrag erarbeitet,  
in dem exemplarisch anhand der Schul-
systeme der Länder Syrien, Türkei und 
Russland Unterschiede zum deutschen 
Schul- und Berufsbildungssystem dar
gestellt und Lösungsansätze zur ge
lingenden Elternarbeit im Migrations-
kontext gegeben werden. Dieser Vortrag 
wurde als ein Baustein in das Fortbil-
dungsangebot „Berufliche Orientierung 
– Refresh-Bausteine für BO-Lehrkräfte“ 
aufgenommen. Der kleine Fortbildungs-
katalog beinhaltet themenspezifische 
Bausteine verschiedener Akteure am 
Übergang Schule-Beruf, die je nach Be-
darf der Lehrkräfte von Schulen oder 
weiteren BO-Akteuren einzeln oder im 
Gesamtpaket gebucht werden können. 
Die Broschüre beinhaltet ferner zwei 
weitere Bausteine: Kommunikationstrai-
ning „Lehrer-Elterngespräche“ und Ideen 
und Anregungen zur Einbindung von 
Eltern. 
Ebenso können Eltern über niedrig-
schwellige Angebote erreicht werden. 
Die Arbeitsgruppe „Elternarbeit“ der Ver-
antwortungsgemeinschaft entschied 
sich deswegen dazu, einen Stundenplan 
in den Klassen fünf bis sieben einzuset-
zen, der den Eltern und ihren Kindern 
eine Übersicht über Schultermine sowie 
die Kontaktdaten der Klassenlehrerinnen 

zug der Eltern gelingen kann. Die Fach-
konferenz bot den Teilnehmenden ferner 
die Möglichkeit, sich über das Thema 
Elternarbeit am Übergang Schule-Beruf 
auszutauschen und ein gemeinsames 
Grundverständnis für eine gelingende 
Elternarbeit zu schaffen (Schwerpunkt 
Eltern mit einem Migrationshinter-
grund). Themen aus dem Bereich wurden 
mit dem Ziel diskutiert, Maßnahmen 
enger zu verzahnen, abzustimmen und 
Prozesse zu optimieren, Handlungsbe-
darfe zu optimieren und Kooperationen 
zu intensivieren. Die Teilnehmenden 
entwickelten in drei Workshops – „Aus-
ländische Schulsysteme und die daraus 
resultierenden Elternerwartungen ver-
stehen“, „Wie schaffen wir es, Eltern  
zu motivieren?“, „Was verstehen wir 
unter gelingender Elternarbeit?“ – ge-
meinsam Ideen einer erfolgreichen inter-
kulturellen Elternarbeit und diskutierten 
Chancen und Herausforderungen. Die 
Ergebnisse wurden dokumentiert und 
als Broschüre allen Teilnehmenden sowie 
Interessierten zur Verfügung gestellt. 
Anhand der Ergebnisse wurden und 
werden Maßnahmen der Elternarbeit 
(weiter-)entwickelt. 
Eine dieser Maßnahmen war zum Bei-
spiel die Entwicklung eines Vortrags für 
Neuzugewanderte über das deutsche 
Bildungssystem. Eltern, die in einem 
ausländischen Schulsystem sozialisiert 
wurden, haben oft andere Erwartungen 

teilzunehmen. Bei auftretenden Proble-
men sind die AVdual-Begleiterinnen und 
-begleiter auch nach dem Verlassen  
einer beruflichen Schule die Verbindung 
zwischen den Jugendlichen und anderen 
Beteiligten. Beispielsweise führen die 
Bildungsbegleiterinnen und -begleiter 
sowie die Berufsberaterinnen und -bera-
ter Nachvermittlungen – Matching mit 
noch offenen Ausbildungsstellen bis 
Oktober – durch, um für die Jugendlichen 
adäquate Ausbildungsplätze zu finden. 
Sind im Problemfall erneut Angebote 
oder Hilfsmaßnahmen erforderlich, wer-
den in enger Absprache gemeinsam mit 
den Akteuren der „Verantwortungs
gemeinschaft Übergang Schule-Beruf 
Ostalbkreis“ weitere Maßnahmen veran-
lasst. Im Rahmen der aktiven Nachbe-
treuung werden die ehemaligen AVdual- 
Schülerinnen und -Schüler im Januar des 
Folgejahres nach dem Verlassen der 
Schule nochmals kontaktiert und über 
ihre aktuelle Situation befragt. Sollten in 
diesem Gespräch Probleme festgestellt 
werden, wird auch an dieser Stelle das 
bestehende Netzwerk erneut aktiviert.  
In schwierigen Fällen ermöglicht das „Ar-
beitsbündnis Jugend-Beruf“, organisiert 
vom Jobcenter, Fallbesprechungen und 
eine rechtsübergreifende Zusammen
arbeit.

Bedeutung einer  
gelingenden Elternarbeit

Um zu einem gelingenden Übergang 
beizutragen, sind nicht nur die verschie-
denen Rechtskreise bei der Übergangs-
gestaltung beteiligt. Ebenso sind die 
Eltern im Sinne einer ko-konstruktiven 
Gestaltung des Übergangs aufgefordert, 
sich aktiv in den Berufsorientierungs
prozess ihrer Kinder einzubringen, da sie 
als Vorbilder, Ratgeber und Unterstützer 
einen bedeutenden Einfluss auf die Be-
rufswahl ihrer Kinder haben. Die zweite 
Fachkonferenz der Verantwortungsge-
meinschaft widmete sich im Mai 2017 
thematisch deswegen der Elternarbeit 
und ging der Frage nach, wie der Einbe-
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lichen im Ostalbkreis der Übergang von 
der Schule in die Arbeitswelt (Ausbildung 
oder Studium) bestmöglich gelingt. Die 
hohen Übergangszahlen in einen Aus
bildungsberuf sowie die niedrigen Aus-
bildungsabbrüche können dabei als Indiz 
gesehen werden, dass die Maßnahmen 
greifen und zu einem gelingenden Über-
tritt in das Berufsleben beitragen. 

Bildungsbüro Ostalbkreis
Landratsamt Ostalbkreis
Stuttgarter Str. 41, 73431 Aalen
Tel. 0 73 61/5 03-17 09
www.bildungsregion.ostalbkreis.de

Das Bildungsbüro ist ein Sachgebiet des 
Geschäftsbereichs Bildung und Kultur 
der Landkreisverwaltung

der Philosoph und frühere Kultur
staatsminister Prof. Dr. Julian Nida-
Rümelin gewonnen werden. Vor 200 
Gästen sprach Nida-Rümelin von einer 
„Kultur der gleichen Anerkennung“,  
die sich auch in der Entlohnung nieder-
schlagen müsse. Eine frühzeitige Kom
petenzanalyse und Kompetenzförde-
rung, der Einbezug der Eltern sowie eine 
Berufsorientierung, die auf die Neigung 
der Schülerinnen und Schüler eingeht, 
sei von Bedeutung.

Erstes Fazit

Die dargestellten Beispiele verdeutlichen 
den Mehrwert der Verantwortungs
gemeinschaft: es entstehen durch die 
rechtskreisübergreifende Zusammen
arbeit Synergieeffekte, die eine wertvolle 
Grundlage bilden, damit den Jugend-

und -lehrer bietet und zur Teilhabe am 
Schulgeschehen auffordert. 
Da auch im Ostalbkreis immer mehr 
junge Menschen eine Hochschulzu-
gangsberechtigung erwerben sowie  
ein Studium aufnehmen und gleichzeitig 
die Zahl der Ausbildenden abnimmt, 
wurde von Seiten der Verantwortungs-
gemeinschaft eine Initiative ins Leben 
gerufen, die das Ziel verfolgt, die Attrak
tivität der Dualen Ausbildung wieder zu 
erhöhen und junge Menschen darin zu 
unterstützen, eine Berufswahlentschei-
dung nach ihren Neigungen zu treffen. 
Auch die Eltern sollen für dieses Thema 
sensibilisiert und zur Mitwirkung moti-
viert werden. Im Oktober 2017 widmete 
sich die Bildungskonferenz deshalb in-
haltlich der Akademisierung und dem 
daraus folgenden Stellenwert der dualen 
Ausbildung. Für den Vortrag konnte  

Besser beraten:  
Landkreis Lörrach auf dem Vormarsch

Eine der ersten Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche in Deutschland / Modellprojekt Babylotsin

Von Mai-Kim Lâm und Günter Koenemund, Lörrach

Der demografische Wandel und die 
zunehmenden Aufgaben der Erzie-
hungsberatung fordern ein stabiles 
Unterstützungsangebot und innova-
tive Ideen, die der Landkreis Lörrach in 
vorbildlicher Weise umsetzt. Gemein-
sam mit Bündnispartnern engagiert 
sich der Landkreis für eine qualitativ 
hochwertige und bedarfsgerechte 
Betreuung. 

Jubiläumslogo der Psychologischen 
Beratungsstelle

deutschlands – im Rahmen eines einzig-
artigen Modellprojekts – Mütter rund 
um die Geburt im Lörracher St. Elisa-
bethen-Krankenhaus.

60 Jahre Psychologische 
Beratungsstelle – Rückblick und 

heutige Schwerpunkte 

Mit der Gründung der Erziehungsbera-
tung im Jahr 1957 hat der Landkreis 
Lörrach als einer der ersten Landkreise 
nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, 
Eltern bei der Bewältigung von Erzie-
hungsproblemen zu unterstützen. Seit-
dem hat sich viel verändert: von den Sor-
gen und Schwierigkeiten der Eltern und 

Eine der führenden Kräfte auf dem 
Gebiet Kinder und Jugendliche ist im 
Landkreis Lörrach die Psychologische 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Ju-
gendliche. Als erster Beratungsstelle in 
Deutschland wurde ihr jüngst zum fünf-

ten Mal hintereinander das „Qualitäts-
siegel für gute Beratung“ verliehen. 
Zudem berät die erste Babylotsin Süd-
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Ausstattung mit Sozialpädagogen, Heil-
pädagogen und Psychologen über die 
Jahrzehnte hinweg deutlich erweitert 
hat. Allein im vergangenen Jahr kamen 
1627 Familien aus dem ganzen Landkreis 
in die Beratungsstelle. Dabei hat auch 
der Zulauf durch Familien mit Migra
tionshintergrund stark zugelegt, als  
die Beratungsstelle kompetente und 
engagierte neue Mitarbeiter mit zwei- 
ter Muttersprache gewinnen konnte. 
Hinzu kommen regelmäßige monatliche 
Außensprechstunden sowie hunderte 
Kurzberatungen am Telefon oder per 
E-Mail. 
Die Psychologische Beratungsstelle des 
Landkreises Lörrach ist nicht nur Anlauf-
stelle in Erziehungs- und Familienfragen, 
sondern bietet auch eine Vielzahl von 
Elternkursen und Kindergruppen an, an 
deren Finanzierung sich das Land Baden- 
Württemberg stark beteiligt.
Seit vier Jahren bilden die „Frühen Hil-
fen“ einen neuen Schwerpunkt. Gemeint 
sind damit Beratung und Unterstützung 
rund um die Geburt und in den ersten 
drei Lebensjahren. Schritt für Schritt 
wurden dazu sogenannte „Fachstellen 
Frühe Hilfen“ zur Förderung der Be
ziehungs- und Erziehungskompetenz 
von (werdenden) Müttern in Rheinfelden, 
Lörrach und Schopfheim geschaffen. 
Diese werden durch Zuschüsse des 
Bundes zu großen Teilen mitfinanziert. 
Auch in allen Belangen des Kinder
schutzes steht die Beratungsstelle ande-
ren Institutionen und Fachleuten mit 
ihren hierfür besonders geschulten 

die der Landkreis sehr stolz sein kann. 
Hier vereinen sich hohe Beratungskom-
petenz, Fachlichkeit und Engagement – 
zum Wohle der Menschen, die hier Rat 
und Unterstützung suchen – und fin-
den!“
Der Landkreis legte im letzten Jahrzehnt 
besonderen Wert auf eine gemeinde-
nahe Versorgung einer Erziehungs- und 
Jugendberatung. Außenstellen in Rhein-
felden und Schopfheim wurden ausge-
baut, in Weil am Rhein eröffnete 2015 
eine dritte Außenstelle. „Dieses Konzept 
ist voll aufgegangen, wie die örtlichen 
Anmeldezahlen belegen“, erklärt der 
Leiter der Beratungsstelle, Günter Koene-
mund. 
Die Nachfrage hat über die letzten 
dreißig Jahre stetig zugenommen, so-
dass der Landkreis auch die personelle 

Kinder bis hin zu den therapeutischen 
Angeboten. 2017 feierte die Einrichtung 
ihr 60-jähriges Bestehen. 
Waren noch zu Beginn der Erziehungsbe-
ratung Ungehorsam und Schulschwän-
zen der Anlass für eine Anmeldung zur 
Erziehungsberatung, so wendet sich die 
Beratungsstelle heute an alle Eltern, die 
Fragen zur Erziehung und zur Entwick-
lung ihrer Kinder haben, ebenso an Kin-
der und Jugendliche mit Stress im Freun-
deskreis, in der Schule oder zu Hause, und 
an Familien, die lernen möchten, besser 
miteinander auszukommen. 
In den Vordergrund der kostenlosen und 
streng vertraulichen Beratung rücken 
heute besonders Unsicherheiten von 
Eltern, Konflikte und Krisen in Familien 
sowie die Bewältigung von Trennung 
und Scheidung. Deutlich zugenommen 
haben auch Anfragen von Alleinerzie-
henden und „Patchwork“-Familien.
Als erste Beratungsstelle in Baden- 
Württemberg – und als dritte Beratungs-
stelle in Deutschland – erarbeitete sich  
das Team vor 20 Jahren das „Qualitäts
siegel für gute Beratung“, das ihr seither 
im Abstand von fünf Jahren immer wie-
der neu verliehen wird. Sozialdezernen-
tin Elke Zimmermann-Fiscella zollt den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür 
ihre Anerkennung: „Die Psychologische 
Beratungsstelle ist eine Einrichtung, auf Verleihung des Qualitätssiegels für gute Beratung – zum fünften Mal in Folge

Das Team der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche im Landkreis Lörrach  
mit Leiter Günter Koenemund
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felden. Die Puppenspielerin Susanne End 
nahm sie mit auf eine Reise vom Zoo bis 
zum Südpol und zeigte ihnen dabei, was 
es braucht, um Ängste zu überwinden 
und seinen eigenen Weg zu gehen.

Erste Babylotsin Süddeutschlands

Das St. Elisabethen-Krankenhaus in 
Lörrach hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
alle Familien rund um die Geburt auf 
hohem fachlichem Niveau psychosozial 
zu unterstützen. Im Rahmen des in Süd-
deutschland bisher einzigartigen Mo-
dellprojekts spricht seit beinahe zwei 
Jahren eine Babylotsin alle Mütter rund 
um die Geburt persönlich an. Sie berät 
bei großen und kleinen Sorgen und ver-
mittelt bei konkretem Unterstützungs-
bedarf Kontakte zum passenden Ange-
bot aus dem bestehenden Netzwerk für 
Frühe Hilfen im Landkreis Lörrach. 
Von Fragen rund um die medizinische 
Versorgung des Neugeborenen, dem Fin-
den passender Unterstützung oder psy-
chologischer Beratung, über Hilfe bei 
Anträgen oder bei der Überwindung von 
Sprachproblemen hilft die Babylotsin 
Vera Stächelin, den Start ins Leben zu 
meistern. Erfolgreich ist ihre Arbeit, wenn 
belastete Familien in einer der im Land-
kreis vorhandenen Einrichtungen der 

dern und Jugendlichen“. Die Erziehungs-
beratung soll als niederschwelliges 
Angebot für Familien weiterentwickelt 
werden, um letztlich Krisen auch als 
Chancen zu verstehen und aus eigener 
Kraft zu meistern.
Schließlich wurden auch Kinder in das 
Jubiläum mit einbezogen. Der Einladung 
zum Kindertheater „Balduin der Pinguin 
will Papa werden“ nach dem gleichna-
migen Bilderbuch von Susanne End und 
Michael Bögle folgten hundert Kinder 
und Eltern in die Sparkasse Lörrach-Rhein-

„Kinderschutzfachkräften“ beratend zur 
Verfügung. Im Rahmen des Projekts 
Kita+ stehen Erziehungsberater den 
Eltern mit monatlichen Sprechstunden 
an fünf Kindertageseinrichtungen im 
ganzen Landkreis zur Verfügung. Das 
neueste Angebot der Beratungsstelle ist 
eine Kurzzeit-Traumatherapie für schwer 
traumatisierte junge Flüchtlinge aus 
dem Landkreis Lörrach.

Jubiläumsveranstaltungen –  
von Fernsehstars und Pinguinen

Das 60. Jubiläum wurde mit einer beson-
deren Veranstaltungsreihe begangen. 
Den Auftakt bildeten eine Laudatio von 
Landrätin Marion Dammann und ein 
Vortragsabend von Fernsehstar Petra 
Gerster und ihrem Ehemann Christian 
Nürnberger zum Thema „Stark für das 
Leben“. Die Familie sei nach wie vor die 
wichtigste Instanz, um Kindern Lebens-
kompetenz zu vermitteln und Erziehung 
bedeute mehr als Regeln und Verbote, 
lautete ihre Kernbotschaft. Bildung 
umfasse mehr als das Sammeln von 
PISA-Punkten und Credit Points. Eltern 
und Lehrer müssten vermitteln, wie 
„Leben“ geht. Sie sollten Neugier auf die 
Welt wecken und stark machen für den 
Weg in das Erwachsenwerden. Eltern-
haus und Schule seien die Orte, an denen 
Kinder lernen können, die Komplexität 
unserer Gegenwart zu erfassen, Zu
sammenhänge zu verstehen, kritisch  
zu hinterfragen und auch mit Medien 
umzugehen. 
Zu der Veranstaltungsreihe zählte auch 
der Fachtag „Krisen bieten Chancen – 
Erziehungsberatung und Jugendhilfe“. 
130 Gäste aus der Jugendhilfe und dem 
Gesundheitswesen folgten der Ein
ladung des Landkreises. Professor Dr. Dr. 
h. c. Reinhard Wiesner, langjähriger Leiter 
des Referates Kinder- und Jugend
hilferecht im Familienministerium und 
„Vater“ der deutschen Kinder- und Ju-
gendhilfe-Gesetzgebung, referierte zum 
Thema „Die Eltern-Kind-Beziehung als 
Schlüssel für die Entwicklung von Kin- Jubiläumsveranstaltung: Kindertheater mit Susanne End

Jubiläumsveranstaltung: Petra Gerster und 
Christian Nürnberger im Burghof
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Durch die hohe Wirksamkeit des Kon-
zepts haben inzwischen 31 Kliniken 
bundesweit das Programm Babylotse 
adaptiert.

Wunsch nach  
Regelfinanzierung und  

flächendeckender Entwicklung

Bisher wird die Babylotsen-Personal-
stelle aus Drittmitteln getragen – im 
ersten Jahr aus einer Anschubfinanzie-
rung der Initiative „Deutschland rundet 
auf“ und seither hauptsächlich durch 
eine Projektförderung als „überörtlich 
bedeutsames Modellprojekt“ mit Mit-
teln der Bundesinitiative Frühe Hilfen – 
bis längstens Ende 2018. Parallel hierzu 

freiwillig und kostenlos. Im Fokus steht 
dabei immer das Wohl des Kindes, also 
die Verbesserung von Entwicklungschan-
cen für eine gesunde Kindesentwicklung. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Ar-
beit der Babylotsin besonders Neuge
borenen aus sozial benachteiligten Fami-
lien zugutekommt.
Ihre Arbeit ergänzt perfekt die Angebote 
der Frühen Hilfen, die der Landkreis 
Lörrach in den letzten Jahren intensiv 
ausgebaut hat. 
„Durch eine persönliche Betreuung im 
Krankenhaus und eine individuelle Kon-
taktvermittlung sinken Zugangshemm-
nisse zu entsprechenden Angeboten und 
werden dadurch öfter in Anspruch ge-
nommen“, resümiert Stächelin.

Frühen Hilfen passgenau und wohnort-
nah ankommen und von dort Unterstüt-
zung erhalten.
Vera Stächelin ist als Babylotsin hier- 
für speziell qualifiziert. Ihre Ausbil- 
dung als Diplom-Sozialpädagogin und 
ihr „Fachzertifikat Babylotse“ befähigen 
sie, die Bedarfe von jungen Familien  
zu erkennen und behutsam auf sie ein-
zugehen. Sie kennt sich im System der 
Frühe-Hilfen des Landkreises Lörrach be-
stens aus und kann Familien dahin lot-
sen, wo sie die für ihren speziellen Fall 
passende Beratung und Unterstützung 
erhalten.
Die Beratung der Babylotsin sowie die 
Überleitung besonders belasteter Fami-
lien in Angebote der Frühen Hilfen ist 

Die Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche  
des Landkreises Lörrach im historischen Rückblick

● � 25. Juni 1956: Der Lörracher Kreistag beschließt die „Einrichtung einer Erziehungsberatungsstelle“.
● � 1957: Eine Erziehungsberatungsstelle wird im Burghof 7 in Lörrach eröffnet – eine der ersten im Land. Eine Dame bietet einmal 

wöchentlich eine offene Sprechstunde an.
● � 1975: Ausbau der Beratungsstelle auf sechs Vollzeitstellen für verschiedene Berufsgruppen: Heilpädagogen, Sozialarbeiter 

und Psychologen
● � 1990: Einführung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung durch das Achte Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) in die 

Hilfen zur Erziehung. Grundgedanke der Erziehungs- und Familienberatung: gemeinsam mit den Eltern oder der Familie Lö-
sungen für Krisen entwickeln. Ratsuchende (Eltern, die ganze Familie, Kinder und Jugendliche auf eigene Initiative) haben das 
Privileg, die Leistung Erziehungsberatung aufgrund ihrer eigenen Entscheidung ohne Gewährung durch das Jugendamt in 
Anspruch zu nehmen.

● � 1997: Ausbau auf 7,9 Vollzeitstellen; Aufbau von Außenstellen
● � 2001: Die Psychologische Beratungsstelle Lörrach erhält als erste Beratungsstelle in Baden-Württemberg (und als Dritte in 

Deutschland) ein Gütesiegel für Beratungsqualität. Aufgrund der zunehmenden Individualisierung, der sich verändernden 
und komplizierter werdenden Familienstrukturen und der neuen Anforderungen durch beispielsweise neue Medien oder 
schwierigere Schul- und Ausbildungssituationen werden die Beratungsanlässe und Aufgabenfelder komplexer und die An-
forderungen vielschichtiger. Dies schlägt sich in den Veränderungen und Erweiterungen der folgenden Jahre bis heute nieder.

● � 2010: Aufbau einer „gerichtsnahen Beratung“ für die Familiengerichte
● � 2012: Aufbau von muttersprachlicher Erziehungsberatung (heute auf Italienisch, Kroatisch, Serbisch, Russisch, Englisch, 

Französisch). Lange Wartezeiten, starke Zunahme von Anmeldungen
● � 2013: Neue Aufgabe: Frühe Hilfen (Erziehungsberatung, Vermittlung von Unterstützung, Netzwerkkoordination)
● � 2013: Neue Aufgabe im Kinderschutz: anonyme qualifizierte Kinderschutz-Beratung für alle Kindertageseinrichtungen, Ärzte, 

Hebammen, Lehrer im Landkreis bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung (durch derzeit sieben Kinderschutzfachkräfte)
● � 2014: Neuer Schwerpunkt: Prävention (Ausbau von Elternkursen, regelmäßige Angebote in vier Städten im Landkreis)
● � 2015: Eröffnung der dritten Außenstelle (neben Rheinfelden und Schopfheim) in Weil am Rhein
● � 2016: Einführung der offenen Sprechstunde in Lörrach (einmal wöchentlich) 
● � 2017: Seither regelmäßige monatliche Sprechstunden in fünf Kindergärten im gesamten Landkreis und in einer Klinik  

für Psychiatrie und Psychotherapie. Qualifizierte Traumatherapie für schwer- und mehrfachtraumatisierte junge Flüchtlinge, 
10,4 Vollzeitstellen für Heilpädagogen, Sozialarbeiter, Pädagogen und Psychologen, 1,5 Vollzeitstellen für Sekretariat und 
Verwaltung. Das 60. Jubiläum wird mit einer Veranstaltungsreihe für Eltern, Kinder und Fachleute gefeiert.
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Babylotsin im Beratungsgespräch

nimmt und hoffentlich auch hier eines 
Tages durch eine Regelfinanzierung ge
sichert wird. 
Nicht anders war die Ausgangssitua- 
tion am ersten Babylotsen-Standort in 
Deutschland, in Hamburg. Hier wurde 
die Entwicklung des Programms aus-
schließlich durch Spender und Förderer 
ermöglicht, bis der Senat 2012 beschloss, 
hierfür Landesmittel aus der Bundesini
tiative Frühe Hilfen bereitzustellen. 
Auch in Baden-Württemberg brauchen 
wir flächendeckend Scharniere zwischen 
den Geburtskliniken und den Angeboten 
der Frühen Hilfen: auf einem qualitäts
gesicherten Niveau, wie an der Lörracher 
Klinik – und regelfinanziert.
In enger Abstimmung mit dem Landes-
sozialministerium Baden-Württemberg 
und der Stiftung SeeYou aus Hamburg 
laden das St. Elisabethen-Krankenhaus 
und der Landkreis Lörrach im September 
2018 die Geburtskliniken, die Frühe-
Hilfen-Akteure und politische Entschei-
dungsträger zu einem landesweiten 
Fachtag nach Lörrach ein, um die Ver
breitung des Babylotsen-Angebots in 
Baden-Württemberg anzustoßen und 
die Notwendigkeit einer dauerhaften 
soliden Finanzierung aufzuzeigen. 

Mai-Kim Lâm arbeitet im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit des Landkreises Lörrach, 
Günter Koenemund ist Sachgebietsleiter 
der Psychologischen Beratungsstelle des 
Landkreises Lörrach

Lörracher Leuchtturmprojekt über das 
Jahr 2018 hinaus weiter bestehen kann, 
während die Idee der Lotsendienste auch 
in Baden-Württemberg weiter Fahrt auf-

suchen das St. Elisabethen-Krankenhaus 
und der Landkreis Lörrach seit zwei 
Jahren vereint nach weiterer Unterstüt-
zung, damit das höchst erfolgreiche 

Modellprojekt Babylotse – Kooperation zwischen dem St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach und dem 
Landratsamt Lörrach (von links): Vera Stächelin (Babylotsin), Heike Roese-Koerner (Verwaltungsleiterin des 
St. Elisabethen-Krankenhauses), Günter Koenemund (Sachgebietsleiter Psychologische Beratungsstelle)
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mache im Chat, Zwang zur Übermitt- 
lung von persönlichen Bildern/Clips mit 
sexuellen Handlungen, Posten von Fotos 
und Filmen, die persönliche und sexuel-
len Haltungen oder Handlungen zeigen 
(Sexting).
In vielen Fällen kommen auch Eltern oder 
Fachpersonen zu uns, die ein Verhalten 
des Kindes oder des Jugendlichen oder 
nicht eindeutige Aussagen des Mäd-
chens oder des Jungen bewertet haben 
möchten, bevor weitere Schritte einge-
leitet werden. 
Einzelne Mädchen und Jungen be
schreiben auch anfangs sehr zaghaft, 
wie sie unter Druck gesetzt worden  
sind oder werden, wenn sie etwas er
zählen würden, was sie erlebt haben 
oder ihnen widerfährt. Die natürliche 
Schamgrenze, um über unangenehme 
Erfahrungen zu reden, wird durch den 
Druck von außen erhöht. Dieses „Ab
schälen der einzelnen Zwiebelhäute“, 
um ein Symbolbild zu verwenden, gilt es 
bei den Klienten emotional zu fördern 
und zu begleiten. Damit wird deutlich, 
dass Klärungsprozesse auch ihre Zeit  
und ihren Raum brauchen. 

Was brauchen Sie als  
Mitarbeiter/innen, um diese Arbeit 
zielführend machen können?
Auf der einen Seite ist es für die tag
tägliche Beratungsarbeit unabdingbar, 
dass eine sichere und fest finanzierte 
Struktur und transparente Organisation 
diese sehr zeitintensive und sensible 
Arbeit trägt. Den Belangen des Daten-
schutzes und der Persönlichkeitsrechte 
der betroffenen Klienten muss dabei 
Rechnung getragen werden. 
Neben den strukturellen Faktoren unter-
stützt die Arbeit eine kollegiale und 
fachlich breit gefächerte Teamstruk- 
tur, regelmäßige Supervisionssitzungen 

Wer kommt zu Ihnen in die 
Beratungsstelle?
Mädchen und Jungen, die eine Person 
ihres Vertrauens ansprechen und von 
ihrem Erleben des sexuellen Übergriffes 
erzählen.
Die Vertrauensperson nimmt dann 
Kontakt zur Beratungsstelle auf – dies 
können Eltern sein, eine Erzieherin, eine 
Schulsozialarbeiterin oder eine Lehrerin. 
In diesem Erstkontakt, meistens ein 
Telefonat, z. T. auch per Mail, wird zeitnah 
geklärt, welche weiteren Schritte erfor-
derlich sind. In den meisten Fällen gibt es 
ein persönliches Erstgespräch, zu dem 
die betroffenen Mädchen oder Jungen 
mitkommen. Dabei stehen das Schutz
bedürfnis und das Herstellen eines „si-
cheren Ortes“ für das jeweilige Kind oder 
der Jugendlichen im Vordergrund. 
In vielen Fällen kommen auch nur Kolle-
ginnen und Kollegen zu einem ersten 
fachlichen Austauschgespräch, um die 
Beobachtungen und Wahrnehmungen 
zusammenzutragen und zu bewerten. 
Alle Gespräche können auf Wunsch der 
Betroffenen auch anonymisiert erfolgen. 

Damit soll ein niedrigschwelliger Zugang 
hergestellt und erhalten bleiben.

Wo und in welchem Umfang bieten Sie 
Beratung an?
Die Beratung findet in der Regel in den 
Räumen der Anlaufstelle statt. Die An-
laufstelle hat drei Standorte (Backnang, 
Schorndorf, Waiblingen) und ein zen-
trales Sekretariat (Waiblingen), so dass 
die Mädchen und Jungen und andere 
Klienten die Beratung ortsnah in der je-
weiligen Region wahrnehmen können. 
Ist dies nicht machbar, weil Mädchen 
oder Jungen nicht zur Beratungsstelle 
gehen möchten oder dies nicht können, 
sind die Mitarbeiter/innen der Anlauf-
stelle in Absprache auch bereit, ein Erst-
gespräch vor Ort (Schule, Jugendhilfe- 
Einrichtungen, KiTa, Jugendhaus . . . ) zu 
führen.
Die Erstgespräche finden in der Regel in 
Begleitung der Vertrauensperson statt.
Diese Erstberatung kann in Einzelfällen 
auch ohne Kenntnis der Personensorge-
berechtigten stattfinden. Vor allem  
dann, wenn die Annahme besteht, dass 
die Personensorgeberechtigen versu-
chen würden, den Beratungskontakt zu 
verhindern (siehe KJHG § 8, Abs. 3) oder 
bezüglich des Kinderschutzes eine of-
fene Vorgehensweise kontraproduktiv 
wäre. 

Was berichten die betroffenen 
Mädchen und Jungen? Mit welchen 
Themen sind Sie als Mitarbeiter/innen 
konfrontiert?
Mädchen und Jungen berichten mehr-
heitlich von direkten, körperlichen und 
sexualisierten Übergriffen und Berüh-
rungen, gefolgt von verbalen Attacken 
und, seit einigen Jahren vermehrt, auch 
von Grenzverletzungen durch Übergriffe 
im medialen Kontext (z. B. verbale An

Die Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt 
des Rems-Murr-Kreises 

Fragen an Urban Spöttle-Krust, Waiblingen 

Die Anlaufstelle gegen sexualisierte 
Gewalt ist seit 2017 im Bereich Kinder- 
und Jugendförderung in die neue 
Organisationsstruktur des Kreis
jugendamtes im Rems-Murr-Kreis ein-
gebunden. Im Durchschnitt kamen in 
den letzten zehn Jahren 250 Anfragen 
pro Jahr bei der Anlaufstelle an. Davon 
liegen im Durchschnitt drei Viertel der 
Anfragen im Opferkontext (188), ein 
Viertel der Anfragen (62) pro Jahr im 
Täterkontext. Im Präventionsbereich 
bietet die Anlaufstelle Seminare, Fach-
veranstaltungen, Schülerprojekte an 
und hält ein vielfältiges Medien- und 
Bücherangebot vorrätig.
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In vielen Fällen gehen wir Mitarbeite- 
r/innen der Anlaufstelle auf den Hinter-
grund der Informationen und der 
Zustimmung aus dem Opferkontext auf 
die Beschuldigten zu und laden die Be-
schuldigten und eine Person ihres Ver-
trauens zu einem Offenlegungsgespräch 
ein. In den allermeisten Fällen kommen 
diese Offenlegungsgespräche zustande, 
so dass wir ca. 15 bis 20 dieser Gespräche 
pro Jahr führen. Diese Offenlegungsge-
spräche tragen auch auf der Opferseite 
zur Verarbeitung bei und sind aus un-
serem Arbeitsspektrum nicht mehr weg-
zudenken. 

Kann das gut gehen, wenn an derselben 
Beratungsstelle „Opfer“ und „Täter“ zur 
Beratung kommen?
Es ist uns mit Aufmerksamkeit, Termin
organisation und Empathie in der Ver-
gangenheit gelungen, den Anliegen aus 
dem Opferkontext zu entsprechen und 
den Schutz für die Betroffenen zu garan-
tieren. 
Auf der anderen Seite, dem „Täterkon-
text“, haben wir es auch geschafft, mit 
den erforderlichen Manuals und Abspra-
chen Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die für die Beschuldigten eine zielfüh-
rende Auseinandersetzung mit ihrem 
Tatverhalten ermöglichen.

In welchem Themenkontext sehen Sie 
Ihre Arbeit eingebunden und welche 
Phänomene sehen Sie auf Ihr Arbeits
gebiet zukommen?
In der Arbeit der Anlaufstelle sehen wir 
einen elementaren Beitrag zum Kinder- 
und Opferschutz. Das spezielle Angebot 
im Arbeitsspektrum „Opferarbeit bis 
Täterarbeit“ leistet vor oder neben der 
strafrechtlichen Verfolgung einen wich-
tigen Beitrag in der Begleitung von Kin-
dern und deren Familien innerhalb der 
Kinder- und Jugendhilfe. Mit dem Fokus 
auf das Thema „sexualisierte Gewalt“ 
können Mädchen und Jungen in ihrer 
Entwicklung breit gefächert gestärkt 
werden (Beratung und Prävention). Auf 
der anderen Seite werden Jugendliche, 

Verbänden und Polizei) haben die kon-
zeptionelle Ausgestaltung der Arbeit der 
Anlaufstelle und die Personalentschei-
dungen für die Anlaufstelle von Anfang 
an mitgeprägt und mitgetragen. 
Bezugnehmend auf Ihre Frage zur 
Struktur gibt es noch einen besonderen 
Arbeitsbereich der Anlaufstelle zu er-
wähnen. 
Parallel zu der Arbeit mit den betroffenen 
Mädchen, Jungen, Eltern und Fach
personen im Opfer-Kontext, um die sich 
vier Kolleginnen (2,75 Stellen) kümmern, 
wurde von Anfang an auch das Bera-
tungsangebot für jugendliche Miss-
handler und erwachsene Beschuldigte 
im Familienkontext aufgebaut und an-
geboten. Auch dieses Angebot wird 
flächendeckend abgerufen und macht 
ca. 25 Prozent unserer Beratungsanfra-
gen aus. 
In der Mehrzahl der Fälle melden sich  
die für den jugendlichen Beschuldigten 
zuständigen Fachpersonen oder die 
Eltern des beschuldigten Jugendlichen, 
um ein Beratungsangebot für den Ju-
gendlichen abzufragen.
Ein Drittel der Anfragen im Beschuldig-
tenkontext kommen über die Justizseite 
(von Rechtsanwalt, Staatsanwaltschaft, 
Jugendgerichtshilfe, bis hin zur Weisung 
nach einem Gerichtsverfahren) bei uns 
an. 

und kontinuierliche Fort- und Weiter
bildungen. 
Der fachliche Austausch mit den Kol-
leg(inn)en im sozialen Netzwerk ist da-
neben ein wichtiger und elementarer 
Baustein, auch für die Planung und Um-
setzung der weiteren Hilfsmaßnahmen.

Sie haben in Ihrer letzten Antwort  
die Struktur und die Organisation 
angesprochen, zeigen Sie kurz auf,  
was Sie damit meinen! 
Die Anlaufstelle besteht seit 1997  
und wurde über drei Jahre hin perso- 
nell ausgebaut. In der Gründungsphase 
wurde vom damaligen Landrat und  
vom Kreistag entschieden, dass die An-
laufstelle beim Kreisjugendamt ange-
bunden und vom Kreis finanziert wird. 
Damit ist seit diesem Beschluss im  
Jahr 1996 die feste Personal- und Sach
kostenfinanzierung, unabhängig vom 
Einzelfall, im Kreishaushalt verankert 
und gesichert. 
Die drei Arbeitsbereiche – Beratung, 
Netzwerk und Prävention – können 
damit von den Mitarbeiter(inne)n der 
Anlaufstelle Klienten und Themen zen-
triert ausgestaltet und fachlich umge-
setzt werden. 
Die Mitglieder des Fachbeirates (Amts
leitung Kreisjugendamt, Vertreterinnen 
aus dem Jugendhilfe-Ausschuss sowie 
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digkeiten der beiden Partner sind einer-
seits bewusst, können andererseits aber 
auch gegenseitig so genutzt werden. Die 
Kooperationsfelder sind einerseits klar, 
werden aber aufgrund von Bedarfslagen 
immer wieder auch verändert und neu 
geschaffen, immer ausgehend von der 
grundlegenden Frage: Was brauchen 
Kinder und Jugendliche im Landkreis?
Wichtige Kooperationsfelder
– � Jugendbeteiligung und politische In-

teressenvertretung
– � Demokratiebildung
– � Inklusion und Diversity
– � Netzwerkaufbau und Netzwerkpflege
– � Konzeptionelle und fachliche Bera-

tung, Serviceangebote für Mitarbei-
ter/innen aus der Jugendarbeit

2002 verfestigten der Kreisjugendring 
Rems-Murr e. V. und das Kreisjugendamt 
Rems-Murr ihre Kooperation durch einen 
Zusammenzug ins Kreishaus der Jugend-
arbeit in Backnang.
Gefeiert wurde dieses Ereignis damals 
im Rahmen einer „Hochzeit“ zwischen 
dem „Bräutigam“ Ludwig Keller-Bauer 
(ehemaliger 1. Vorsitzender KJR) und  
der „Braut“, dem damaligen Landrat 
Johannes Fuchs, ganz traditionell mit 
Schleier und Hochzeitstorte.
Auch bei den Feierlichkeiten zum  
15-jährigen Bestehen am 10. November 
2017 wurde die Hochzeitsmetapher 
mehrfach verwendet: schließlich feierte 
das Kreishaus nun die kristallene 
Hochzeit – und diese Symbolik passt 

vortrefflich auf die Zusammenarbeit 
zwischen freiem und öffentlichem Ju-
gendhilfeträger unter einem Dach:
 „Nach dieser langen Zeit können sich  
die Partner durchschauen wie durch Glas. 
Alle liebenswürdigen Macken sind jetzt 
bekannt. Außerdem soll das Glas auf die 
Zerbrechlichkeit des Glücks und auf die 
Klarheit, die in der Beziehung zwischen 
den Partnern herrschen soll, hinweisen.“

Klarheit in der Beziehung

15 Jahre Zusammenarbeit bedeuten tat-
sächlich mehr Transparenz, mehr Klar-
heit, mehr Durchblick in der beidseitigen 
Kooperation: die unterschiedlichen Ar-
beitsweisen und jeweils eigenen Zustän-

Das Kreishaus der Jugendarbeit Rems-Murr – 
gemeinsam für die Kinder- und Jugendarbeit 

unter einem Dach
15 Jahre Kreishaus der Jugendarbeit Rems-Murr – eine Kristallhochzeit

Von Marita Trautner und Ruth Schmidt, Waiblingen 

wicklung von elementarer Bedeutung ist, 
sowohl für den Einzelnen, als auch für die 
soziale Gemeinschaft. 

Daten zur Anlaufstelle:
Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt.
Hilfen für Mädchen, Jungen und junge 
Erwachsene.
Rems-Murr-Kreis, Bahnhofstr. 64
71332 Waiblingen
Tel.: 0 71 51/5 01-14 96
Fax: 0 71 51/5 01-11 67
E-mail: 
anlaufstellegsg@rems-murr-kreis.de

Urban Spöttle-Krust ist Mitarbeiter der 
Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt 
des Rems-Murr-Kreises

fahren wir nicht den erforderlichen und 
respektvollen Umgang damit. Insofern 
sehen wir weiterhin eine hohe Notwen-
digkeit, das Angebot an Beratung flä-
chendeckend in dem Kontext Sexuali-
sierte Gewalt anzubieten und auch sehr 
früh das Thema Wahrnehmungsschu-
lung in der Werteerziehung und in der 
Entwicklungsförderung von Mädchen 
und Jungen einzubauen. Wir sind als Ge-
sellschaft darauf angewiesen, die sozia-
len und primären Entwicklungsvorgänge 
von Kindern und Jugendlichen im Fokus 
zu behalten und zu fördern. Wir dürfen 
diese Lebenswelten nicht zu Gunsten  
der Digitalisierung vernachlässigen. Dies 
soll kein Dagegen sein, sondern nur ins 
Bewusstsein holen, dass eine gesunde 
emotionale und sensomotorische Ent-

die übergriffig geworden sind, frühzeitig 
dazu motiviert und angehalten, sich  
mit ihrem Tatverhalten auseinanderzu-
setzen. Dies verringert sehr deutlich die 
Fixierung auf ein Täterverhalten, so dass 
damit auch ein Beitrag zum Opferschutz 
geleistet werden kann. 
Insgesamt nehmen wir wahr, dass Mäd-
chen und Jungen vermehrt mit Steue-
rungsschwierigkeiten und Regulations-
störungen zu uns kommen. Dabei fällt 
uns auch auf, dass geltende Wertsysteme 
oft nicht mehr greifen und nicht zu 
einem gesunden Steuerungsvermögen 
und Handlungsspektrum auf der persön-
lichen oder sozialen Ebene beitragen. Die 
Wahrnehmung von eigenen und frem-
den Grenzen wirken auf beiden Seiten, 
Opfer wie Täter, eingeschränkt. Oft er
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handelns, der jeweiligen und auch ge-
meinsamen Selbstvergewisserung und 
strukturellen Klärung, der vermutlich nie 
abgeschlossen sein wird, sondern selbst-
verständlicher Teil der Zusammenarbeit 
ist.
Die Landschaft der Kinder- und Jugend-
arbeit rund um das Kreishaus ist immer 
im Wandel und damit auch die Themen 
und Herausforderungen, denen sich das 
Kreishaus stellen muss.
So reagieren beide Partner in ihren 
unterschiedlichen Strukturen auf gesell-
schaftspolitische Themenfelder. Die 
unterschiedlichen existentiellen Rah-
menbedingungen von öffentlichem und 
freiem Träger, der sowohl Landkreis-  
als auch Projekt-finanziert ist, stellen 
zudem ein herausforderndes Span-
nungsfeld dar, bieten aber auch neue 
Chancen und Möglichkeiten der inhalt-
lichen Zusammenarbeit.
Das Kreishaus der Jugendarbeit hat nach 
15 Jahren eine sichtbare Kraft für die 
Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis 
entwickelt, es ist als einheitliche Institu-
tion zusammengewachsen, deren Stärke 
im Landkreis auch so wahrgenommen 
wird: vom anfänglichen bruchgefähr-
deten Wasserglas zum dickwandigen 
Kristall-Pokal. 

Marita Trautner ist in der Geschäftsfüh-
rung des Kreisjugendring Rems-Murr e. V. 
tätig, Ruth Schmidt ist Kreisjugendrefe-
rentin im Kreisjugendamt Rems-Murr-
Kreis

Bleibende Herausforderungen – 
Zerbrechlichkeit

Die kristallene Klarheit in der Beziehung 
der Kreishaus-Partner ist das Ergebnis 
eines langjährigen Prozesses des Aus-

Vor allem in gemeinsam durchgeführten 
Projekten und Angeboten, wie z. B. Ju-
gendhearings, Fachtagen für Mitarbeite-
rInnen aus der Kinder- und Jugendarbeit, 
kreisweiten Mädchenaktionstagen wer-
den die Gemeinsamkeiten deutlich.

Das Kreishaus im Kreisjugendplan des Rems-Murr-Kreises 

„Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Men-
schen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei die
Selbständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Auf-
gaben sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsform zu achten (§ 4 SGB VIII).“
Im Sinne dieser rechtlichen Grundlage hat sich das Kreisjugendamt als öffentlicher 
Träger der Jugendhilfe im Rems-Murr-Kreis, vertreten durch das Team Jugendarbeit, 
und der Kreisjugendring e.V. als freier Träger der Jugendhilfe und Dachverband der 
kreisweit organisierten verbandlichen Jugendarbeit im Jahr 2002 unter einem Dach 
zum „Kreishaus der Jugendarbeit“ zusammengeschlossen.
Durch die örtliche Zusammenlegung beider Institutionen wird die bestehende 
Kooperation vertieft, der fachliche Austausch zwischen beiden Partnern erweitert 
und intensiviert, Bedarfe und Anforderungen in der Jugendarbeit umfassender und 
schneller bedient und die Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit vorangetrie-
ben. Beide Institutionen agieren dabei partnerschaftlich, ohne dass die Unabhän-
gigkeit der einzelnen Institution aufgelöst wird.

Bei der Talkrunde zum Jubiläum (von links): Birte Brinkmann, Bereichsleitung Kinder- und 
Jugendförderung beim Kreisjugendamt; Simon Maier, Projektreferent beim Kreisjugendring; Beate Baur, 
Bildungsreferentin beim Kreisjugendring; Petra Nonnenmacher von der Fachstelle sozialraumorientierte 
Jugendarbeit beim Kreisjugendamt; Ruth Schmidt, Kreisjugendreferentin im Kreisjugendamt
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Offenen Jugendarbeit auf. Was aber, 
wenn es dort noch nie Offene Jugend
arbeit und schon gar nicht hauptamtlich 
gab? 

Landkreispersonal geht  
in die Gemeinden

Die Lösung war, mit eigenem Personal  
in die Gemeinden zu gehen und dort 
selbst Jugendbeteiligung anzubieten. 
Mit der Förderung von Land(auf)
Schwung war das machbar. Doch da 
taucht schon die nächste Hürde auf: Die 
Auswirkungen von G8, Ganztagsschule, 
organisierter Nachhilfe, langen Fahrzei-
ten und Terminplänen bei Jugendlichen, 
die mit jedem Berufstätigen mithalten 
können. Wer hat denn überhaupt die 
Zeit, sich zu beteiligen? Die Wahl fiel  
auf die Altersgruppe der 14-Jährigen. 
Daher der Name „14er-Rat“. Sie sind  
noch vom Prüfungsstress des Schulab-
schlusses entfernt. Sie sind noch nicht so 
mobil, dass sich ihre gesamte Freizeit 
außerhalb des Heimatortes abspielt,  
und sie sind meist noch nicht intensiv in 
die Ehrenämter der Vereine oder Ver-
bände eingebunden. Also wurden die 
14-Jährigen vom Bürgermeister der teil-
nehmenden Gemeinde zu einer ersten 
Zusammenkunft an einem Samstag ins 
Rathaus oder Gemeindehaus eingela-
den. Je nach Größe der Gemeinde waren 
es dann fünf bis 40 Jugendliche, mit 
denen gestartet werden konnte – einmal 
kam nur einer, aber auch mit ihm konnte 
begonnen werden. Erfahrungswert: 
Wenn die gesamte Bevölkerungsgruppe 
der Jugendlichen mit 14 Jahren in einer 
Gemeinde unter 50 liegt, dann macht es 
Sinn, die 13-Jährigen und evtl. auch die 
15-Jährigen mit einzuladen.
Das erste Treffen beschäftigt sich mit der 
Sicht der Jugendlichen: Was gefällt ihnen 

Solche Momente gibt es im Berufsleben 
selten: Eine neue Aufgabe steht an und 
gleichzeitig die Möglichkeit, diese mit 
einem sehr gut finanzierten Projekt  
zu starten. Solch einen Moment gab es, 
als 2015 die Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg im § 41 a mit der Ju-
gendbeteiligung ergänzt wurde. 

Vernetzung mit Bundesprogramm 
„Land(auf)Schwung“

Gleichzeitig erhielt der Landkreis Sig
maringen die Bewilligung des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft für das Projekt „Land(auf)
Schwung“. Schnell war klar: Das passt 
sehr gut zusammen. Land(auf)Schwung 
will die Bindung der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen an die Region 
stärken – was liegt da näher, als die Än
derung der Gemeindeordnung als Steil-
vorlage zu verwenden und beides mit
einander zu verbinden! Das ist der Grund, 
warum im Landkreis Sigmaringen in klei-
nen Gemeinden für ein Jahr Personal mit 
10 Wochenstunden zur Verfügung steht, 
um mit Jugendlichen zu schauen, was 
ihnen in ihrer Gemeinde gefällt und was 

nicht und welche Ideen zur Weiter
entwicklung es gibt. Und in einem Jahr 
lässt sich schon einiges bewegen. Dazu 
aber später.
Die nächste Frage, die sich stellte, war 
die, WIE diese Jugendbeteiligung aus
sehen sollte. Nach der Analyse der gän-
gigen Beteiligungsformate wurde klar, 
dass es die ideale Beteiligungsform für 
den ländlichen Raum so nicht gibt,  
da viele Voraussetzungen, die im städ-
tischen Raum vorhanden sind, nicht ge-
geben sind. Viele Beteiligungsmodelle 
docken an Schulen an. Dort werden 
Mitglieder von Jugendgemeinderäten re-
krutiert, oder, wie z. B. im „8er-Rat“ mit 
den 8. Klassen der Schulen zusammen-
gearbeitet. Aber was tun, wenn gar keine 
weiterführenden Schulen mehr am Ort 
sind? Der Ansatz, dann eben in die grö
ßeren Gemeinden zu gehen, um dort  
an den Schulen mit den Jugendlichen zu 
arbeiten, erschien uns zu einfach – und 
nicht mit den Zielen von „Land(auf)
Schwung“ vereinbar. Damit würden die 
kleinen Gemeinden wieder abgehängt, 
im Fokus stünden wieder die größeren 
Orte. Einige Beteiligungsformate bauen 
auf den hauptamtlichen Strukturen der 

Jugendbeteiligung:  
Wenn schon – denn schon!

Von Dietmar Unterricker, Sigmaringen

Jugendbeteiligung ist in aller Munde – zu Recht! Seit die Landesregierung die Betei-
ligungskultur ausgerufen hat, hat sich viel getan. Der Anspruch an unsere Demokra-
tie, die Bürger zu beteiligen, wo es möglich ist, wird vielerorts bereits angegangen 
und umgesetzt. In Zeiten der gesellschaftlichen Umbrüche kann das mit dazu bei-
tragen, dass politisch extremen Kräften der Wind aus den Segeln genommen wird: 
Die Politik hört mehr auf die Bürger und macht Politik für sie. Gerade bei Jugend-
lichen ist das besonders wichtig. Sie sollen unsere freie Gesellschaft als schützens-
wert begreifen und schon frühzeitig lernen, sich einzubringen. Dazu sind die neu 
entstehenden Beteiligungsformen auf der kommunalen Ebene geradezu prädesti-
niert. Im Landkreis Sigmaringen wird derzeit intensiv an der Umsetzung von Ju-
gendbeteiligung gearbeitet. Beflügelt durch die Änderung der Gemeindeordnung 
und dem Bundesprogramm „Land(auf)Schwung“ können auf breiter Ebene Erfah-
rungen gesammelt werden. Hier ein Überblick über das Vorgehen und die bishe-
rigen Erfahrungen im Landkreis Sigmaringen.
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Im besten Falle – so das Konzept des  
14er-Rates – hat jeder Jugendliche einmal 
die Chance, an einem Beteiligungspro-
zess in seiner Gemeinde teilzunehmen. 
Das würde bedeuten, dass der 14er-Rat 
jährlich stattfinden sollte. Die Erfahrung 
zeigt allerdings, dass diese projektorien-
tierten Angebote an ihre Grenzen kom-
men. In ein paar Fällen wurde die Arbeit 
des 14er-Rates vorzeitig eingestellt, weil 
die Projekte umgesetzt und die Zeit bei 
den Jugendlichen fehlte, neue Ideen in 
Angriff zu nehmen. 
Dazu kommt noch ein weiterer Aspekt: 
Die Intention der Gemeindeordnung  
ist, dass die Entscheidungsträger ein 
„Gegenüber“, einen „Ansprechpartner“ 
unter Jugendlichen haben. Sie sollen Ju-
gendliche in die Entscheidungen des Ge-
meinderats einbinden, d. h. der Gemein-
derat holt sich gezielt zu einem Thema 
eine Meinung „der Jugend“ ab. „Die Ju-
gend“ gibt es aber nicht, es werden 
immer ausgewählte Gruppen von Ju-
gendlichen angesprochen werden müs-
sen. Diese sollten so vielfältig wie mög-
lich zusammengesetzt sein, damit 
wenigstens möglichst viele Gruppie-
rungen, Cliquen etc. abgebildet sind. 
An wen wendet sich die Stadt/Gemeinde 
nun, wenn sie „die Jugendlichen“ einbin-
den möchte, wer ist das „Gegenüber“? 

setzen können, aber sie können es auch 
akzeptieren, wenn mal was nicht funk
tioniert. Die Kommunikation ist ent-
scheidend: Der Bürgermeister oder Ge-
meinderat kann es erklären, warum das 
„Wunschkonzert“ nicht erfüllt werden 
kann. Und damit können die Jugend-
lichen erstaunlich gut umgehen. Also 
keine Angst: Die Jugendlichen leben 
nicht auf einem anderen Stern, sie sind 
es von zuhause gewohnt, dass mal was 
nicht klappt.

Auch 12- bis 18-Jährige  
werden beteiligt

Zusätzlich zu den Treffen der 14er-Räte 
sieht das Konzept auch die Einbeziehung 
der anderen Jugendlichen von 12 bis 18 
Jahren in der Gemeinde vor. Dazu  
wird mindestens einmal während der 
Projektphase ein Jugendhearing in der 
Gemeinde anberaumt, um auch die 
Sichtweise der Jüngeren und Älteren 
mitzunehmen. Daraus können dann wei-
tere Projektgruppen (auch altersüber-
greifend) entstehen, die neue Themen 
oder Ideen aufnehmen. Am Ende der 
Projektphase des 14er-Rates dient ein 
Jugendhearing vor allem dazu, heraus
zubekommen, wie es aus Sicht der Ju-
gendlichen weitergehen soll.

in ihrer Gemeinde und was nicht. Daraus 
ergeben sich bereits erste Anhaltspunkte 
und Ideen, die dann weiter ausgestaltet 
werden können. Arbeitsgruppen bilden 
sich und der Prozess ist gestartet. Dass 
der Bürgermeister und der Gemeinderat 
hinter der Beteiligung stehen müssen, 
versteht sich von selbst. Immer wird es 
Forderungen der Jugendlichen geben, 
die Thema im Rathaus oder in der Ge-
meinderatssitzung werden. Manchmal 
zieht dies auch Kosten nach sich, die  
sich aber in aller Regel in kleinem Rah-
men halten.
Die Erfahrung zeigt, dass sich die Pro-
jekte, die die Jugendlichen angehen wol-
len, in drei Kategorien zuordnen lassen:

1.	 Die Jugendlichen wollen etwas für  
ihre persönliche Situation in der Ge-
meinde machen, z. B. einen Jugen-
draum für sich einrichten, einen Ska-
terpark anlegen, weil sie gerne skaten 
oder ähnliches.

2.	Die Jugendlichen wollen die Attrak
tivität der Gemeinde allgemein ver-
bessern, z. B. eine Bushaltestelle an 
einen anderen Ort verlegen oder einen 
Freizeitbereich planen.

3.	Die Jugendlichen wollen bessere An
gebote für ihre Altersgruppe oder 
andere Altersgruppen einrichten, z. B. 
behindertengerechte Zugänge zu Ge-
bäuden, die Gründung einer Jugend-
feuerwehr o. ä.

Wie lange dann solche Projekte brau-
chen, um „abgearbeitet“ zu werden, ist 
sehr unterschiedlich. Entscheidend dabei 
ist auch nicht das Ergebnis, sondern der 
Prozess. Auch Ergebnisse, die aus der 
Erwachsenensicht eher marginal er-
scheinen, können für die beteiligten Ju-
gendlichen eine hohe Bedeutung haben. 
Allein schon die Tatsache, dass die Ju-
gendlichen persönlich vom Bürger
meister eingeladen werden, dass ihnen 
zugehört wird und dass sie ihre eigenen 
Ideen entwickeln und einbringen dürfen, 
ist für die meisten eine völlig neue Er
fahrung. Natürlich ist es schön, wenn die 
Jugendlichen einen Jugendraum durch-

Gruppe des Kreisjugendrings zu Besuch in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin
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Gemeindeordnung stattfinden. Die 
Projektorientierung sollte dabei regel-
mäßig angeboten, aber nicht „erzwun-
gen“ werden. 
Was haben die Gemeinden nun davon, 
ihre Jugendlichen so intensiv einzubin-
den? Jugendliche, die bereits früh in poli-
tische Entscheidungen einbezogen und 
ernst genommen werden, erleben Politik 
als positives Handlungsfeld und erfah-
ren, dass Mitbestimmen Spaß machen 
kann. Sie werden somit auch später eher 
dazu bereit sein, sich ehrenamtlich oder 
beruflich in der Gemeindepolitik zu en-
gagieren. Gleichzeitig fördert ein früher 
Kontakt mit der Politik gegenseitigen Re-
spekt, Vertrauen und Verständnis – vor 
allem bei unpopulären Entscheidungen. 
Die Orientierung und Unterscheidung 
von populistischen Forderungen und rea-
listischen Sichtweisen ist ein wichtiger 
Beitrag zur Demokratiebildung.
Wir sind davon überzeugt, dass Jugend
liche, die aktiv in ihrer Gemeinde mit
wirken, langfristig Verantwortung für 
ihren Lebensraum übernehmen. Wenn 
sie Offenheit gegenüber ihren kreativen 
Ideen und Interessen wahrnehmen, iden-
tifizieren sie sich mehr mit ihrer Ge-
meinde und kehren nach ihrer Ausbil-
dung eher wieder zu ihren Wurzeln 
zurück, um sich langfristig niederzulas-
sen. Ein Wir-Gefühl entsteht.
Partizipative Prozesse tragen dazu bei, 
dass Jugendliche Selbstvertrauen und 
Empathie lernen. Das kann helfen, men-
schenverachtendem und extremem Po-
pulismus oder gar Extremismus entge-
genzutreten. Durch die Erfahrung, dass 
sie selbst nützlich und gesellschaftlich 
relevant werden können, werden sie in 
ihrer Persönlichkeit gestärkt und sind 
eher bereit, erneut Verantwortung zu 
übernehmen. Zusätzlich werden sie im 
Umgang mit Gleichaltrigen und Erwach-
senen für deren Bedürfnisse und Inte
ressen sensibilisiert. Damit leistet die 
Jugendbeteiligung einen Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung junger Men-
schen und im besten Sinne zur Demo
kratie- und außerschulischen Bildung.

denkbar – wenn es sinnvoll und dosiert 
eingesetzt wird und nicht die direkte 
Kommunikation ersetzt.
Aufgrund dieser Erfahrungen ist ein 
Modell für Beteiligung entstanden, das 
nun darauf wartet, erstmals ausprobiert 
zu werden. Es beinhaltet mehrere Ele-
mente, die idealerweise gleichzeitig be-
dient werden:

1.	 Einen projektorientierten Teil: Jugend-
liche bringen ihre Ideen ein und ent
wickeln eigene Projekte, die sie um
setzen, z. B. 14er-Rat. 

2.	Jugendhearings: Für alle Jugendlichen 
(12 – 18 Jahre) einer Gemeinde. Vor-
schlag: 2 x jährlich. In dem Jugendhea-
ring werden Jugendvertreter gewählt, 
die bis zum nächsten Jugendhearing 
dem Bürgermeister/Gemeinderat als 
Ansprechpartner dienen.

3.	Eine Umfragemöglichkeit, um die Ju-
gendlichen schnell und unkompliziert 
bei auftauchenden Fragen einzubin-
den. Es bietet sich eine App o. ä. für das 
Smartphone an. Die Jugendvertreter 
entscheiden mit der Gemeinde zusam-
men, wann und was befragt wird.

Mit allen drei Elementen kann eine 
sinnvolle Beteiligung im Sinne der 

Klar ist, dass wir uns hier vom streng 
demokratischen Prinzip verabschieden 
müssen: Einen in einer Urwahl gewähl-
ten „Sprecher der Jugend“ wird es nur 
selten geben (können). Allenfalls ein 
Jugendgemeinderat ist durch Wahlen 
halbwegs „demokratisch legitimiert“. 
Alle anderen Beteiligungsformen setzen 
eher am Interesse der jeweiligen Jugend-
lichen an. 

Jugendliche fragen, bei welchen 
Themen sie mitsprechen möchten

Für die Gemeinde stellt sich zudem die 
Frage, wie sie die Themen auswählt, bei 
der sie Jugendliche beteiligt. Was sind  
die „Vorhaben, die die Interessen der 
Jugendlichen berühren“ (§ 41 a GemO)? 
Die Verantwortlichen in der Gemeinde 
können dies durchaus anders sehen, als 
die Jugendlichen selbst. Es bietet sich an, 
die Jugendlichen auch an der Entschei-
dung, woran sie beteiligt werden wollen, 
zu beteiligen. Dies könnte über regelmä-
ßige „Jugendhearings“ oder über andere 
Methoden der Jugendbeteiligung er-
folgen. Auch ein Jugendbeauftragter, der 
in engem Kontakt mit den Jugendlichen 
ist, könnte diese Aufgabe übernehmen. 
Ein Online-Beteiligungsverfahren ist hier 

Neujahrsempfang mit Landrätin Stefanie Bürkle
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da Jugendbeteiligung in erster Linie als 
Prozess und nicht als Projekt gesehen 
werden muss. Der Weg ist das Ziel! Aus 
diesem Prozess heraus werden Projekte 
entstehen. Für die Prozessbegleitung  
von hoher Bedeutung: Nur wer den Pro-
zess der Gruppe verfolgt hat oder ein Teil 
davon war, wird verstehen, was genau 
gerade passiert und warum. Deshalb ist 
bei der Prozessbegleitung die Konstanz 
der Person, die diese Aufgabe hat, von 
hoher Bedeutung. Sie ist der „Wächter“ 
der Regeln und der Garant, dass das Ziel 
der Gruppe im Fokus bleibt. Sie muss  
im Hinblick auf die Entscheidungen der 
Jugendlichen neutral sein, sie ist ledig-
lich Berater bezüglich der Auswirkungen 
ihrer Entscheidungen. Außerdem ist sie 
für die Reflexion und Dokumentation der 
Ergebnisse zuständig.
Dass einige der Projektgemeinden  
nach der Förderung durch „Land(auf)
Schwung“ das Projekt auf eigene Kosten 
weiterführen, spricht für sich. In den Ge-
meinden, die sich gegen eine hauptamt-
liche Weiterarbeit entschieden haben, 
sollen andere Ansätze erprobt werden. 
Die Broschüre „Wenn schon – denn schon 
– Jugend richtig beteiligen“ kann kosten-
los unter www.ju-max.de/handreichung 
heruntergeladen werden.

Dietmar Unterricker ist Sachgebietsleiter 
im Landratsamt Sigmaringen – Fach
bereich Jugend – Kinder- und Jugend
agentur

von Jugendlichen, Gemeinderat oder 
Bürgern richtig einschätzen können. Die 
Ortskenntnis ist ein wichtiger Faktor, den 
sich ein Prozessbegleiter z. B. über den 
engen Kontakt zur Verwaltung aneignen 
muss. Andererseits darf der Prozessbe-
gleiter nicht Teil des Gemeinwesens sein, 
da er sonst Gefahr läuft, in der Gemeinde 
nicht von allen akzeptiert zu sein. Ein ge-
sundes Maß an Distanz und Unvoreinge-
nommenheit helfen, nicht „in eine Ecke“ 
gedrängt oder in eine „Schublade“ ge-
steckt zu werden. Das kann sich ver
schärfen, wenn sich die Jugendlichen 
entschließen, ein „heißes Eisen“ in der 
Gemeinde aufzugreifen.
Jugendbeteiligung braucht angemessene 
Methoden der Beteiligung. Je nach Alters-
stufe sieht das Vorgehen anders aus: Mit 
Kindern oder jüngeren Jugendlichen 
muss noch eher spielerisch gearbeitet 
werden, während mit älteren Jugend-
lichen durchaus bereits auf einer plane-
rischen Meta-Ebene agiert werden kann. 
Wichtig aber bei allen Prozessen: Der 
Spaß und das Zusammentreffen mit 
Gleichaltrigen ist von enormer Bedeu-
tung! Deshalb ist ein zwangloses „Rah-
menprogramm“, das auf Kennenlernen 
und zusammen Spaß haben ausgerich-
tet ist, unabdingbar für den Erfolg und 
die nachhaltige Motivation zur Weiter
arbeit – auch wenn es immer Stolper-
steine und Rückschläge gibt.
Jugendbeteiligung braucht Begleitung. 
Konstante und kompetente Ansprech-
partner und Begleiter sind notwendig,  

Vor allem die Qualität des Pro-
zesses und weniger das Ergebnis 
spielt in der Jugendbeteiligung 

eine entscheidende Rolle 

Junge Menschen reagieren sehr emp-
findlich darauf, wenn sie sich „benutzt“ 
fühlen. Werden hier Fehler gemacht, so 
kann sich dies nachhaltig auf die Betei
ligungsmotivation von Generationen 
von Jugendlichen auswirken. Daher muss 
eine hohe Fachlichkeit und Qualität 
Grundlage jeder Jugendbeteiligung sein. 
Nur dann können auch Jugendmilieus 
erreicht werden, die für Ansätze der klas-
sischen Jugend- und Jugendverbands
arbeit nur schwer zugänglich sind. Wir 
raten daher dringend zu einer professio-
nellen Begleitung durch eine Person, die 
persönliche Distanz zum Gemeinwesen 
hat, in dem sie arbeitet. Das ist ein Merk-
mal für Neutralität und Professionalität.
Die Rahmenbedingungen für Jugendbe-
teiligung seien hier noch kurz skizziert:
Jugendbeteiligung braucht Offenheit für 
Veränderung. Jugendbeteiligung wird 
Themen und Dinge in Bewegung brin-
gen und sie weiterentwickeln. Deswegen 
müssen sowohl der Gemeinderat als 
auch der Bürgermeister und die Verwal-
tung hinter dem Prozess stehen. Die Hal-
tung „macht mal, wir suchen dann aus, 
was uns passt“ ist keine gute Ausgang-
voraussetzung und wird zur Frustration 
bei den Teilnehmern führen. Viel sinn-
voller ist es, den Prozess aktiv zu beglei-
ten, die Jugendlichen immer wieder be-
richten zu lassen und mit ihnen (auch als 
Gemeinderat) im Gespräch zu bleiben. 
Das bedeutet nicht, dass alles, was von 
den Jugendlichen kommt, gut geheißen 
und umgesetzt werden muss. Vielmehr 
brauchen die Jugendlichen eine Rück-
meldung auf ihre Ideen und ihr Tun, sie 
sind in aller Regel lernfähig und flexibel 
genug, im Zweifelsfall einen anderen 
Weg zu finden, ihre Bedürfnisse oder 
Ideen umzusetzen.
Jugendbeteiligung braucht Ortskenntnis. 
Nur, wer die „Eigenheiten“ einer Ge-
meinde kennt, wird die Reaktionen  

Planung der Freizeitanlage
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Hierdurch kann ein frühzeitiges Erken-
nen von Gefährdungssituationen ge-
währleistet werden. JuKoP ist folglich im 
Bereich der Kindeswohlgefährdung ein 
wesentlicher Baustein im Landkreis Tutt-
lingen.

Delinquenz von Kindern  
und Jugendlichen

Zunächst wird bei Vorliegen einer Straf-
tat festgestellt, ob bei einem jugend-
lichen oder heranwachsenden Täter die 
Voraussetzungen für ein Diversionsver-
fahren (z. B. Sozialstunden auf dem Bau-
hof u. v. m.) vorliegen oder die Straftat 
schwerwiegend ist und gleich vor Ge-
richt kommt. Diversionsverfahren heißt, 
dass – in Absprache mit der Staats
anwaltschaft – kein Gerichtsverfahren 
eingeleitet wird, sondern das Kind / der 
Jugendliche anderweitig sanktioniert 
wird. Hierbei steht der erzieherische Im-
puls im Vordergrund. 
Sind die Voraussetzungen für ein 
Diversionsverfahren erfüllt, erfolgt eine 
schnellstmögliche Absprache zwischen 
JuKoP und der Staatsanwaltschaft über 
die weitere Verfahrensweise. Durch die 
frühzeitige Information der Sachbear
beiter bei den Polizeirevieren und Polizei-
posten (auch Kripo) können dadurch Er-
mittlungsprozesse wesentlich erleichtert 
und beschleunigt werden.
Die jugendlichen Täter werden zeitnah 
bei der Polizei zu ihrer Tat vernommen 
und auf die Möglichkeit eines Diversions-
verfahrens hingewiesen. Im Anschluss 
daran wird umgehend das Diversionsge-
spräch zwischen dem Jugendlichen und 
JuKoP vermittelt. 
Es ist durchaus möglich, dass der 
jugendliche Straftäter gleich nach der 

Seit November 2011 gibt es im Landkreis 
Tuttlingen das Projekt JuKoP. Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter des Jugend
amtes und Polizisten des Polizeipräsi
diums Tuttlingen arbeiten im Team sehr 
eng zusammen und besprechen polizei-
liche Ereignisse, bei denen Kinder und 
Jugendliche beteiligt waren. Polizeiliche 
Ereignisse können beispielsweise Laden-
diebstähle, Sachbeschädigungen, Kör-
perverletzungen, aber auch häusliche 
Gewalt sein, bei denen Kinder und Ju-
gendliche beteiligt sind.
In wenigen größeren Städten in Baden- 
Württemberg gibt es ähnliche Koope
rationsprojekte (z. B. „Haus des Jugend
rechts“). In einem ländlich strukturier- 
ten Kreis wie dem Landkreis Tuttlingen 
ist ein solches Modellprojekt nach wie 
vor einmalig. Projektpartner sind neben 
den Mitarbeitern des Jugendamtes und 
der Polizei auch die Staatsanwaltschaft 
und die Jugendgerichte. 
„Alle Seiten profitieren von dieser engen 
Kooperation von JuKoP“, betont Landrat 
Stefan Bär. „Die Erfolge von JuKoP sind 
offensichtlich: Die Entwicklung der 
Jugendkriminalität im Landkreis Tutt
lingen lag im Durchschnitt deutlich hin-
ter der Entwicklung im Land. Ferner ist 
die Zahl der Wiederholungstaten bei 
Jugendlichen ebenfalls deutlich zurück-
gegangen“, so Landrat Bär.

Wesentliche Projektziele von JuKoP:
● � Reduzierung der Jugendkriminalität
● � Rechtzeitiges Erkennen von Kindes-

wohlgefährdungen und anderen Ge-
fahrenlagen

● � Bürokratieabbau und Beschleunigung 
staatlicher und kommunaler Reaktio
nen auf die Delinquenz junger Men-
schen 

● � Schnelles und zeitnahes Reagieren auf 
normwidriges Verhalten, bereits bei 
der ersten Verfehlung („Strafe folgt 
auf dem Fuß“)

● � Höchstmögliche Effektivität bei der 
Bekämpfung der Jugenddelinquenz 
durch institutionsübergreifenden, 
parallelen und ganzheitlichen Ansatz

● � Weitere Vernetzung aller am Reak-
tions- und Interventionsprozess betei-
ligten Organisationen und Einrich-
tungen, sowohl für den Bereich des 
Strafverfahrens als auch für die Prä-
ventionsarbeit 

● � Verstärkung der Präventionsaktivi-
täten im Bereich der Kinder- und Ju-
genddelinquenz

Ablauf einer Fallbearbeitung

Durch die Polizei werden zeitnah 
sämtliche „polizeiliche Ereignisse“, an 
denen Kinder oder Jugendliche in ir-
gendeiner Form beteiligt sind, ausge
wertet und in Fallkonferenzen vom 
JuKoP-Team besprochen und bearbeitet. 
Immerhin sind das über 1000 Ereignisse 
jedes Jahr. 
Die Teilnehmer des Projektes treffen sich 
mehrmals wöchentlich im Büro von 
JuKoP (bei der Polizei) und besprechen 
die Vorkommnisse, bei denen Kinder, 
Jugendliche oder Heranwachsende be-
teiligt waren. Nach Abgleich mit den Er-
kenntnissen des Jugendamtes werden 
sofort zielgerichtete Maßnahmen einge-
leitet. 
Regelmäßig werden die Sachbearbeiter 
des Allgemeinen Sozialen Dienstes  
(ASD) vom Jugendamt informiert, die 
dann auf die Zielgruppe bzw. deren 
Umfeld zugehen und die Gefahren be
seitigen.

Landkreis Tuttlingen geht gegen 
Jugendkriminalität vor

Kooperationsprojekt „Jugendamt-Kooperation-Polizei (JuKoP)“ bewährt sich

Von Bernd Mager, Tuttlingen
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rung der Bearbeitungsdauer in einem 
Strafverfahren von Anzeigeerstattung 
bis zum Verfahrensabschluss erkennbar. 
Auch in den Folgejahren dauerte das 
durchschnittliche Verfahren nicht länger 
als vier Wochen. Dies war auch 2017 der 
Fall.
Durch JuKoP konnte diese Verfahrens-
dauer ganz nach dem Motto „die Strafe 
muss auf dem Fuß folgen“ wesentlich 
verkürzt werden. Die zeitnahe und 
unmittelbare „Strafe“ bzw. Erziehungs-
maßnahme wirkt sich spürbar auf das 
Verhalten der jugendlichen Täter aus. 
Das Verständnis der Jugendlichen, das 
Unrecht der Tat einzusehen, die Sankti-
onen zu akzeptieren und durchzuführen, 
stieg dadurch deutlich an.

Ausbau der 
Diversionsmaßnahmen

Durch JuKoP konnte in Zusammenarbeit 
mit der Staatsanwaltschaft der Katalog 
der Diversion („Weisungen“) erheblich 
ausgebaut werden. Wo früher üblicher-
weise gemeinnützige Arbeit und gele-
gentlich eine Geldauflage als Weisung 
verhängt wurde, sind heute darüber 
hinaus folgende Weisungen oder Maß-
nahmen möglich, die ein individuelles 
Vorgehen bei der Zielgruppe ermög
lichen: 

beteiligt waren. Auch die Eltern wurden 
hierzu eingeladen. JuKoP trug federfüh-
rend dazu bei, dass ein stimmiger Ablauf 
durchgeführt werden konnte und alle 
Parteien am Verfahren beteiligt waren. 

Jahresbericht 2017

Im Jahr 2017 bearbeitete JuKoP 1313 
Vorkommnisse (d. h. Ereignisse, z. T. Straf-
taten, bei denen Kinder oder Jugendliche 
in irgendeiner Form beteiligt waren).  
174 Diversionsverfahren wurden im Laufe 
des Jahres 2017 durchgeführt. Ca. 20 
Prozent davon scheiterten aus verschie-
densten Gründen und führten zu Ju-
gendstrafverfahren beim Jugendgericht. 
Durch die intensive und bewusste Aus-
wertung der Vorkommnisse konnten Ge-
fahrenlagen für Kinder oder Jugendliche, 
delinquente Entwicklungen bei Kindern 
oder Jugendlichen, Erziehungsprobleme 
bei Eltern und Kindeswohlgefährdun- 
gen früher erkannt und zielgerichtete 
Maßnahmen initiiert werden. Durch  
die fokussierte Betrachtungsweise der 
polizeilichen Ereignisse waren insbeson-
dere Kindeswohlgefährdungen früher 
erkennbar.
Vor der Einführung von JuKoP (November 
2011) dauerten die Diversionsverfahren 
teilweise bis zu neun Monate. Auf der 
nachfolgenden Übersicht ist die Reduzie-

polizeilichen Vernehmung mit dem Ver-
treter des Jugendamtes in Verbindung 
gebracht wird. Beim Diversionsgespräch 
werden die Straftat und der persönliche 
Hintergrund des jungen Täters bespro-
chen. Stimmt der Jugendliche einer „Wei-
sung“ zu, kann im Direktkontakt mit der 
Staatsanwaltschaft schon am nächsten 
Tag die Diversion abschließend einge-
leitet werden.
Die im Diversionsverfahren zwischen der 
Staatsanwaltschaft und JuKoP verein-
barten Weisungen oder erzieherischen 
Maßnahmen werden ereignisnah durch-
geführt und überwacht. Diese Überwa-
chung des Einsatzes der Jugendlichen im 
Diversionsverfahren ist ebenfalls sehr 
wertvoll. Dadurch sind kaum Abbrüche 
zu verzeichnen. Dieser erzieherisch-pä-
dagogische Ansatz verfehlt bei den aller-
meisten Jugendlichen seine Wirkung 
nicht. 
Die Ermittlungsakten bleiben bis zum 
vollständigen Abschluss der Weisungen 
oder der erzieherischen Maßnahmen bei 
JuKoP. Erst dann erfolgt die Vorlage an  
die Staatsanwaltschaft. Dies hat für die 
Staatsanwaltschaft eine erhebliche Ar-
beitserleichterung zur Folge. 
Das JuKoP-Team wird regelmäßig zu 
Lehrerkonferenzen an Schulen einge
laden. Mit den Schulsozialarbeitern der 
Stadt Tuttlingen, den Jugendreferenten 
des Landkreises, der Fachstelle „Frühe 
Hilfen“, sowie der Jugendhilfeeinrich-
tung MUTPOL besteht eine aktive Zu-
sammenarbeit. Regelmäßig werden Tref-
fen und Besprechungen durchgeführt. 
Auch persönliche Besprechungen zwi-
schen der Staatsanwaltschaft und JuKoP 
finden regelmäßig statt. Hierbei konnten 
u. a. konkrete zeitliche und qualitative 
Verbesserungen im Verfahrensablauf in 
Strafverfahren erreicht werden. Auch 
außerhalb dieser regelmäßigen Bespre-
chungen wird zur Staatsanwaltschaft 
stets Kontakt gehalten. 
JuKoP initiierte erstmalig im Landkreis 
Tuttlingen Fallkonferenzen, an denen die 
Staatsanwaltschaft, das Jugendamt, die 
Polizei und die Schule des Betroffenen 



Landkreisnachrichten 57.Jahrgang

52

verfahren waren 25 % Betäubungsmit-
teldelikte.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass 
durch den Einsatz von JuKoP die Zahl der 
Wiederholungstaten erheblich zurück-
gegangen ist – sowohl bei Kindern als 
auch bei Jugendlichen.

Jugendgerichtshilfe 

Seit Jahrzehnten wird die Jugendge-
richtshilfe (Begleitung der Gerichte in 
Jugendstrafverfahren) von den einzel-
nen Mitarbeitern im Allgemeinen Sozia-
len Dienst durchgeführt. Je nach Bezirk 
kümmert sich der jeweilige ASD-Mitar-
beiter um ein Kind bzw. einen Jugend-
lichen, der vor das Jugendgericht kommt.
Seit Juni 2017 haben wir im Jugendamt 
die Jugendgerichtshilfe auf JuKoP über-
tragen. Dadurch wird die Fachkompetenz 
gebündelt und das Wissen spezialisiert. 
Ferner haben Polizei, Richter, Staatsan-
waltschaft und Kinder bzw. Jugendliche 
im JuKoP einen Ansprechpartner, der von 
Anfang an (polizeiliches Ereignis, Bera-
tung in JuKoP etc.) bis zum Abschluss der 
Gerichtsverhandlung zuständig und ver-
antwortlich ist.
Im Bereich der Prävention ist JuKoP an 
den „Alkoholtestkäufen“ im Landkreis 
Tuttlingen beteiligt. Hierbei wird die 
Polizei auch von den Sozialpädagogen 
begleitet. Während der Fasnachtszeit 
werden die Alkoholtestkäufe intensi-
viert. 
Fazit: Wir sind mit der Arbeit von JuKoP 
sehr zufrieden. Dem Anwachsen der 
Jugendkriminalität wird erfolgreich 
entgegengetreten. Wiederholungstaten 
wurden deutlich reduziert und bei Kin-
deswohlgefährdungen kann frühzeitig 
eingeschritten werden. Die Zusammen-
arbeit zwischen Polizei, Landkreis, Staats-
anwaltschaft und Jugendgericht ist 
vorbildlich und von großem Vertrauen 
geprägt. 

Bernd Mager ist Sozialdezernent des 
Landkreises Tuttlingen

gendlichen spürten, dass sie jetzt gleich-
zeitig im Fokus verschiedener Stellen ste-
hen und dass nach Fehlverhalten sofort 
Reaktionen in ihrem Umfeld in Gang 
gebracht werden. 
Die Sachbearbeitung bei der Polizei im 
Kinder- und Jugendbereich gewann ein-
deutig an Qualität. Wiederholungstaten 
werden deutlich minimiert – ein großer 
Erfolg von JuKoP.

Straftaten von Kindern

Kinder unter 14 Jahren sind nicht straf-
mündig. Gleichwohl ist uns diese Ziel-
gruppe ebenfalls sehr wichtig. Dieser 
Personenkreis war vor der Implementie-
rung von JuKoP kaum erreichbar. Auch 
hier gilt: Je frühzeitiger und intensiver 
bei Verfehlungen insistiert wird, desto 
nachhaltiger die Wirkung. Die Einbin-
dung der Eltern ist bei Kindern ebenfalls 
sehr wichtig. Auch dies ist durch JuKoP 
gewährleistet. Es entfaltet Wirkung, 
wenn unter 14-jährige Kinder gemein-
sam mit ihren Eltern zur Polizei vorgela-
den werden und im Rahmen von JUKOP 
ermahnt oder betreut werden. 
Bei auffälligen Kindern soll durch eine 
kurzzeitig aufsuchende intensive Beglei-
tung (durch die Mitarbeiter des Jugend
amtes) die Lebenssituation stabilisiert 
werden. Diese intensive Begleitung im 
Rahmen der AIB (Ambulante Intensive 
Begleitung) durch das Jugendamt zeigt 
ebenfalls große Erfolge. Rund 20 Kinder 
wurden in 2017 im Rahmen des AIB vom 
Jugendamt begleitet. Kein einziges 
dieser Kinder ist bisher erneut straffällig 
geworden.
Die Zahl der straffälligen Kinder und 
Jugendlichen konnte anfangs um ca.  
14 % reduziert werden. In den letzten 
Jahren senkte sich die Zahl der straf
fälligen Kinder und Jugendlichen stets. 
Die spürbare Zunahme der Delinquenz 
bei ausländischen Kindern und Jugend-
lichen (Flüchtlingssituation, UMAs) in 
den letzten beiden Jahren nahm sicher 
Einfluss auf diese ansonsten positive 
Entwicklung. Von den 174 Diversions

●  Streitschlichtungsgespräche
●  Dresdener Bücherkanon
● � Beratungsgespräche bei der Fachstelle 

für Sucht 
● � Beratungsgespräche beim Büro für 

Prävention.39 
● � Beratungsgespräche bei der Psycholo-

gischen Beratungsstelle
● � Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren 
● � Täter-Opfer-Ausgleichsfonds
● � Teilnahme an einem sozialen Trai-

ningskurs
● � gemeinnützige Arbeit
● � Zahlung einer Geldauflage
● � StVO-Kurs bei Verkehrsdelikten

Die Zusammenarbeit mit der Polizei und 
der Staatsanwaltschaft Rottweil war von 
Beginn an durch gegenseitiges Vertrauen 
geprägt. Durch die schnelle und inten-
sive Zusammenarbeit mit der Staats
anwaltschaft können bei den Jugend-
lichen und den Eltern oft die Grenzen 
sofort aufgezeigt werden. Die Reaktions- 
oder Wiedergutmachungsmöglichkei- 
ten werden sehr schnell auf den Weg 
gebracht. Dies führt zu einer Nach
haltigkeit im Jugendstrafverfahren. 

Zusammenarbeit mit  
anderen Einrichtungen

Die Mitarbeiter von JuKoP sehen sich als 
Clearingstelle zwischen den Behörden 
Jugendamt, Polizei und Staatsanwalt-
schaft. JuKoP fand daher immer mehr 
Akzeptanz bei anderen sozialen Einrich-
tungen. Auch die Zusammenarbeit mit 
den Schulen entwickelte sich sehr positiv. 
Das Schulschwänzen wurde konsequent 
verfolgt und in Absprache mit der Schule 
und dem Jugendamt sanktioniert. Das 
führte teilweise bis zum Arrest. 
Das Projekt JuKoP machte deutlich, dass 
durch schnelle und interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit Kinder und Jugendliche 
besser vor Delinquenz und Gefahren ge-
schützt werden können. 
Die Eltern begrüßten auch die zeitnahe 
Zusammenarbeit zwischen Jugendamt, 
Polizei und Schulen. Die Kinder und Ju-
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dies die kommunale und verbandliche 
Jugendarbeit, Schulen, Kommunen sowie 
Hilfs- und Kulturvereine. Um die Mo
bilitätsmöglichkeiten junger Menschen 
zu erhöhen, geht das Netzwerk auch 
gezielt auf kleine Betriebe und große 
Unternehmen zu. Gemeinsam mit den 
Handwerks-, Industrie- und Handels-
kammern sowie den Berufsbildungs
zentren der Arbeitsagentur möchte das 
Netzwerk bereits etablierte Austausch-
programme bei den Unternehmen be-
kannter machen, mehr Unternehmen für 
betriebsinterne Aktivitäten gewinnen 
und gemeinsam mit diesen Partnern 
weitere Formate entwickeln. 
Vor Ort berät die Fachstelle junge Men-
schen zu den verschiedenen Formaten, 
wie beispielsweise Aupair, Freiwilligen-
dienste und Workcamps. Hierbei geht  
es weniger darum, den Jugendlichen die 
Suche im Netz zu ersparen, sondern 
ihnen Orientierung und Entscheidungs-
hilfe zu geben und Mut zu machen. 
Neben den allgemeinen Informationen 
erhalten Jugendliche auch praktische 
Tipps von jungen Menschen, die nach 
einem Auslandsaufenthalt wieder in den 
Landkreis zurückgekehrt sind. 
In den kommenden beiden Jahren sollen 
vermehrt Projekte im Themenfeld Inter-
nationales stattfinden. Geplant sind 
neben Informationsveranstaltungen für 
Reiseinteressierte auch Sprachstamm-
tische, Partnerschaften zum Erlernen 
einer neuen Sprache, Netzwerktreffen, 
Vorträge oder ähnliches. Ein großes 
Highlight im Sommer 2018 wird das in-
ternationale Jugendcamp sein, welches 
in Kooperation mit den Partnern aus dem 

Aus pädagogischer Sicht bietet die euro-
päische und internationale Jugendarbeit 
vor allem die Chance zur politischen 
Bildung, zur Förderung sozialer, perso-
naler, (inter-)kultureller und berufsbezo-
gener Kompetenzen und zur Bearbei-
tung aktueller Themen, wie z. B. globaler 
Konflikte und deren Auswirkungen (Ras-
sismus, Renationalisierungstendenzen). 
Aus diesem Grund engagiert sich die 
kommunale Jugendarbeit im Kreis be-
reits seit vielen Jahren in Form von inter-
nationalen Jugendbegegnungen und 
Bildungsreisen ins Ausland. Nach all den 
Erfahrungen der letzten Jahre ist deut-
lich geworden, dass die Gemeinden und 
die Jugendreferate vor Ort nicht über  
die notwendigen Ressourcen verfügen, 
selbst kontinuierlich und wirksam das 
breite Themenfeld „Internationale Ju-
gendarbeit“ bearbeiten zu können. 
Zudem ist das Thema sehr vielseitig und 
bietet ein großes Potential, welches in 
einem kreisweiten Konzept erschlossen 
und abgerufen werden kann. 

Die Fachstelle für Internationale Jugend-
arbeit und das „Netzwerk International“ 
sind ein Modellprojekt des Landkreises 
Tuttlingen in Kooperation mit der Volks-
hochschule – Stadt und Kreis Tuttlingen 
e. V. und zunächst auf zwei Jahre an
gelegt. Als anerkannter Bildungsakteur  
mit einem breiten Themenfeld (Sprache, 
Gesellschaft, Kultur, Politik) bringt die 
Volkshochschule wertvolle Erfahrungen 
in der didaktischen Aufbereitung von Bil-
dungsthemen mit und verfügt über zahl-
reiche Zugänge zu potenziellen Partnern. 
Ziel des Netzwerks ist es, die Mobili-
tätserfahrungen junger Menschen aus 
dem Landkreis zu fördern, insbesondere 
auch bei den jungen Menschen, die in  
der Regel seltener internationale Erfah-
rungen machen, und internationale Im-
pulse in den Landkreis zu holen. Es wird 
ein Netzwerk aufgebaut, in das sich viel-
fältige Akteure einbringen können und 
sollen. Neben jungen Menschen, die im 
Ausland waren und ihre Ressourcen in 
das Netzwerk einbringen können, sind 

Landkreis Tuttlingen „goes International“
Von Verena Kriegisch, Tuttlingen

Viele Jugendliche und junge Erwachsene empfinden den ländlich geprägten Land-
kreis als wenig international und damit einhergehend als weniger attraktiv. Wirt-
schaftlich betrachtet gibt es – dank vieler global vernetzter Unternehmen – sehr 
viele Berührungspunkte in andere Länder, doch bei den jungen Menschen kommt 
davon wenig an. Wie wichtig ihnen internationale Erfahrungen sind, zeigt die große 
Zahl der jungen Menschen, die es ins Ausland zieht. Und nicht nur die Jugendlichen 
selbst, auch deren Eltern und die ortsansässigen Unternehmen wünschen sich eine 
weltoffene Jugend. Deshalb investiert der Landkreis Tuttlingen seit November 2017 
verstärkt in die internationale Jugendarbeit und hat eine entsprechende Fachstelle 
eingerichtet.
Gerade in Zeiten verstärkter anti-europäischer Stimmen ist dies von Bedeutung. 
Klaus Hurrelmann, ein Jugendforscher, beschreibt die jungen Menschen zwar als die 
europafreundlichste Gruppe, doch selbst hier werden vermehrt Zweifel an euro
päischen Konzepten laut. Möchte man junge Menschen von länderübergreifender 
Zusammenarbeit begeistern, muss man sie mit diesen Ländern vertraut machen. 
Die Potenziale grenzüberschreitender Mobilitätserfahrungen betont der Deutsche 
Verein in seinen Empfehlungen zur Anerkennung und Förderung von grenzüber­
schreitenden Lernerfahrungen für junge Menschen im Ausland und definiert diese  
als wichtige Bausteine einer zukunftsorientierten Jugendpolitik. 
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Kennenlernen anderer Gesellschaftsmo-
delle, Religionen und Kulturen verbessert 
die Kommunikation mit Partnern aus 
dem Ausland. Aber nicht nur die Betriebe 
und die jungen Menschen selbst profi
tieren von Auslandserfahrungen, auch 
unsere Gesellschaft hat davon einen 
Nutzen. Junge Menschen, die einen Blick 
über den Tellerrand wagen, hinterfragen 
Vorurteile und Stereotypen, sie entwi-
ckeln ein kritisches und politisches Den-
ken, stehen Vielfalt offener gegenüber 
und übernehmen Verantwortung. Dies 
trägt zu einer zukunftsfähigen Gesell-
schaft aktiv bei. Durch die Einrichtung 
des Netzwerks International und die För-
derung internationaler Jugendarbeit soll 
der Landkreis Tuttlingen zukunftsfähig 
gemacht werden. In den kommenden 
beiden Jahren muss es gelingen, das 
Netzwerk International durch eine gute 
Vernetzung und die Erschließung von 
weiteren Förderprogrammen zu etablie-
ren.
Kontakt:
Lynn-Katrin Haug, Netzwerk Internatio-
nal, Schulstr. 6, 78532 Tuttlingen
Tel. 0 74 61/96 91 77
E-Mail:
netzwerk-international@vhs-tuttlingen.de
www.netzwerk-international-tut.de

Verena Kriegisch ist Mitarbeiterin im 
Kreisjugendreferat des Landkreises Tutt-
lingen

verschiedenen Wegen erfolgen: als Mit-
arbeit bei Informationsveranstaltungen 
zu Mobilitätsmöglichkeiten, als Angebot 
von Ländervorträgen oder Sprachkursen 
im Rahmen des VHS-Programms, als Ini-
tiieren eigener Projekte oder die Mithilfe 
in der Auslandsberatung. 
Zusammenfassend kann folgendes Fazit 
gezogen werden: Die Teilnahme an 
internationalen Freiwilligendiensten, Ju-
gendbegegnungen, das Absolvieren von 
Praktika im Ausland oder auch Reisen in 
andere Länder ermöglichen vielfältige 
Chancen für die jungen Menschen. Durch 
die Auseinandersetzung mit anderen 
Kulturen, Wertvorstellungen und Gesell-
schaftssystemen leistet internationale 
Jugendarbeit u. a. einen wichtigen Bei-
trag zur politischen Bildung. 
Die positiven Effekte internationaler 
Jugendarbeit werden auch durch die 
Zwischenevaluation des EU-Programms 
„Jugend in Aktion“ (2009) bestätigt: 
Sprachkenntnisse, Förderung interkul
tureller und sozialer Kompetenzen, Per-
sönlichkeitsentwicklung, die Erhöhung 
der Mobilitätsbereitschaft sowie Lerner-
fahrungen im Bereich beruflicher Orien-
tierung werden hier explizit benannt.
Gerade in unserer politisch und wirt-
schaftlich global vernetzten Welt steigen 
die Anforderungen an Wissen, und gute 
Kenntnisse über globale Zusammen-
hänge sind von Bedeutung. Betriebe er-
kennen interkulturelle Kompetenz mehr 
und mehr als Kernkompetenz an. Das 

Kreisjugendreferat, den kommunalen 
Jugendreferaten des Landkreises und 
dem Jugendmigrationsdienst geplant 
wurde und bei dem Jugendliche aus Bul-
garien, Ungarn, Griechenland, Spanien 
und Malta für 13 Tage in den Landkreis 
kommen werden. Im Fokus steht dabei 
das Thema Europa, das mittels unter-
schiedlicher Methoden und Programm-
punkte bearbeitet wird.
Der Erfolg des Netzwerks misst sich letzt-
lich nicht an der Anzahl der durch
geführten Veranstaltungen. Vielmehr 
soll die internationale Ausrichtung des 
Landkreises qualitativ vorangetrieben 
werden. Unterstützung holt sich das 
Netzwerk International bei IJAB e. V., der 
Fachstelle für internationale Jugend
arbeit der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Mitgliedschaften bei Eurodesk (Euro-
päisches Informationsnetzwerk) und  
im „Netzwerk Kommune goes Interna
tional“ (eine jugendpolitische Initiative 
zum strategischen Aufbau und Stärkung 
der internationalen Jugendarbeit) brin-
gen dies zum Ausdruck.
Die ersten Ergebnisse können sich sehen 
lassen. Von zentraler Bedeutung ist die 
neue Homepage (www.netzwerk-inter-
national-tut.de), die nicht nur Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen einen 
ersten Überblick gibt und Informationen 
bietet, sondern auch anderen poten-
ziellen Partnern die Angebote und Ideen 
deutlich macht. Herzstück der Home-
page ist die Austauschdatenbank, in der 
sich Reisewillige wertvolle Kontakte zu 
aktuell im Ausland verweilenden jungen 
Menschen und zu Rückgekehrten er-
schließen können. Auch Länderexperten, 
also Menschen, die beispielsweise aus 
einem anderen Land kommen oder sehr 
lange in einem solchen gelebt haben, 
sind hier vermerkt. Diese stehen den Rei-
seinteressierten Rede und Antwort. 
Beeindruckend ist bereits jetzt die Bereit-
schaft der jungen Menschen, die im Aus-
land waren, in den Landkreis zurück
gekommen sind und nun ihr Wissen in 
das Netzwerk einbringen möchten. Die 
Mitarbeit im Netzwerk kann dabei auf 
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Den Wandel in eine digitale Wirschaftswelt gestalten

die digitale Transformation in der Region 
Baden-Württemberg sein. Die Digitali-
sierung sei insbesondere auch eine Frage 
der zukünftigen Geschäftsmodelle der 
Unternehmen im Land. Zur Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle biete die Zu-
sammenarbeit von bestehenden Unter-
nehmen und Start-ups großes Potential. 
Die regionalen Digital Hubs seien daher 
als Ideen-, Experimentier- und Kollabo
rationsräume zu verstehen, in denen un-
terschiedlichste Kompetenzen, Diszipli-
nen, Ideen, Technologien und Kreativität 
aufeinandertreffen. Die regionalen Digi-
tal Hubs sind komplementär zu den Digi-
tal Hubs des Bundes unter der Dach-
marke de:hub konzipiert. Sie sollen als 
regionale Leuchttürme den Mittelstand 
in den Regionen des Landes bei der Digi-
talisierung nachdrücklich unterstützen.
Ziel ist es, die verschiedenen Akteure  
der Digitalisierung räumlich zusammen-
zubringen, den Erfahrungsaustausch 
und Wissenstransfer zu stärken sowie 
Kunden- und Kooperationsbeziehungen 
aufzubauen. Im Fall einer erfolgreichen 
Antragstellung kann die Förderung des 
Landes bis zu eine Million Euro pro Hub 
betragen. Die Förderung erfolgt über 
einen Zeitraum von drei Jahren.
Am 5. Februar 2018 war es dann so weit 
und die vom Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau des Landes 
Baden-Württemberg und einer Jury 
ausgewählten Konzepte wurden beim 
„Digitalgipfel 2018 – Wirtschaft 4.0 BW“ 
in der Carl-Benz-Arena in Stuttgart von 
Frau Ministerin Dr. Nicole Hoffmei-
ster-Kraut bekannt gegeben. Als eines 
von 10 Konzepten wurde das Zentrum für 
Digitalisierung Landkreis Böblingen – 
ZD.BB als erfolgreiches Konzept für ein 
Digital Hub prämiert.

Landkreis Böblingen bietet 
Unterstützung für kleine und 
mittelständige Unternehmen 
(KMU) beim Digitalen Wandel  

mit lokalem Digital Hub

Mit dem Zentrum für Digitalisierung 
Landkreis Böblingen (ZD.BB) entsteht  
im Landkreis Böblingen ein Kompetenz-
zentrum für Digitalisierung. Die zuneh-
mende Digitalisierung in Wirtschaft und 
Gesellschaft hat inzwischen so gut wie 
alle Branchen erfasst. Für die Region 
Böblingen zeigt sich dies exemplarisch 
an der Automobilindustrie. Hier hat die 
Digitalisierung ihren Ursprung in digi-
talen Mehrwertdiensten für Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotor (z. B. in den Be-
reichen Navigation und Fahrsicherheit) 
und setzt sich über die Entwicklung der 
Elektromobilität bis zum autonomen 
Fahren fort. Dies kann in die Entstehung 
digitaler Mobilitätsplattformen mün-
den, die nicht mehr in Besitz der Automo-
bilhersteller sind (siehe z. B. FlixBus oder 
Uber), die jedoch einen Teil der automo-

bilen Wertschöpfung generieren. Durch 
den Strukturwandel in der Automobil
industrie werden nach Studien des 
Herman Hollerith Zentrums der Hoch-
schule Reutlingen bis zum Jahre 2030 
etwa 46 % der heutigen Beschäfti-
gungsstrukturen substituiert. Vergleich-
bare Entwicklungen zeigen sich in ande-
ren Branchen, z. B. im Handel durch die 
Expansion von Online-Plattformen (z. B. 
Amazon oder Alibaba) oder im Maschi-
nen- und Anlagenbau durch vernetzte 
Fabriken (Smart Factory) und additive 
Fertigungsverfahren (3-D-Druck). 
Der Landkreis Böblingen befindet sich 
jedoch in einer guten Ausgangslage: 
Nach der jüngsten Prognos Studie hat er 
erhebliche Potenziale. Er gehört zu den 
zehn Hotspots in Sachen Digitalisierung 
in der Bundesrepublik Deutschland.  
Mit einem hohen Anteil an Fertigungs- 
und Entwicklungspersonal, einem ein-
maligen Zusammentreffen der Leitin-
dustrien Automobilbau und IT, sowie 
einer noch hohen, wenngleich leicht 
rückläufigen Gründungsintensität, lan-
det der Landkreis in der Prognos Poten
zialanalyse Deutschland auf Platz 4 von 
402 untersuchten Stadt- und Land
kreisen, innerhalb Baden-Württembergs 
sogar auf Rang 1.
Um einen Beitrag zur Beschleunigung 
des Technologie- und Wissenstransfers 
im Bereich Digitalisierung für alle 
Branchen zu gewährleisten, hat das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg im 
Rahmen eines Landeswettbewerbs im 
Juli 2017 dazu aufgerufen, Konzepte für 
regionale Digitalisierungszentren, soge-
nannte „Digital Hubs“, einzureichen. Die 
regionalen Digital Hubs sollen Dreh-
scheiben für digitale Innovationen und 

Den Wandel in eine  
digitale Wirtschaftswelt gestalten

Der Landkreis Böblingen unterstützt Mittelständler auf dem Weg der Digitalisierung

Von Landrat Roland Bernhard, Böblingen

Die Digitalisierung von Geschäftspro-
zessen ist der Megatrend des 21. Jahr-
hunderts. Das hat auch die Politik auf 
allen Ebenen erkannt. Die großen Kon-
zerne sind dabei eigenständig unter-
wegs und können oft aus eigener Kraft 
den Wandel zur digitalen Welt ge
stalten. Für viele Mittelständler stellt 
dieser Wandel in fast allen Arbeitsbe-
reichen eine große Herausforderung 
dar. Im Landkreis Böblingen haben wir 
damit begonnen gezielt kleine und 
mittelständische Unternehmen auf 
ihrem Weg in die digitale Zukunft zu 
unterstützen.
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richtige? Im Zeitalter der Digitalisierung 
ist die Auswahl groß. Ob Business Model 
Canvas oder Blue Ocean Strategie, es  
gibt eine ganze Reihe Ansätze, um inno-
vative digitale Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Welche Modelle eignen sich 
für welche Unternehmensgröße? Und 
für welche Branche?
Das EU-Projekt „DIGITRANS – Digitale 
Transformation in der Donau-Region” 
untersucht, wie mit Innovationsmetho-
den neue digitale Geschäftsmodelle ent-
wickelt werden. Im Rahmen der EU-Do-
nauraum-Strategie arbeitet der Landkreis 
Böblingen mit 16 Partnern aus insgesamt 
neun Ländern zusammen. 
Hierbei wird eine maßgeschneiderte 
Methode für kleine und mittelständige 
Unternehmen der Kreativwirtschaft, 
Gesundheitswirtschaft und das produ-
zierenden Gewerbe entwickelt. Diese 
wird in neu eingerichteten Inkuba-
toren-Zentren in den Partnerregionen 
direkt eingesetzt. In einem Blended-Lear-
ning-Programm, welches ein integriertes 
Lernkonzept darstellt, werden die Mög-
lichkeit der Vernetzung über das Internet 
sowie klassische Lernmethoden und 
Lernmedien miteinander kombiniert 

Im ZD.BB finden kleinere und mittlere 
Unternehmen eine Erstanlaufstelle bei 
Fragen und Problem rund um die Gestal-
tung und Weiterentwicklung ihrer Ge-
schäftsmodelle. Hier wird Ihnen dabei 
geholfen den digitalen Strukturwandel 
aktiv mitzugestalten um nicht mangels 
Know-how, knapper finanzieller oder 
personeller Ressourcen den Anschluss zu 
verlieren.
Das ZD.BB wird helfen die einmaligen 
Potenziale zwischen produzierender 
Industrie und IT-Unternehmen in neue 
Geschäftsideen, digitale Plattformen, 
Erfindungen und Gründungen münden 
zu lassen. Damit wird die Grundlage für 
nachhaltiges Wachstum im Digitalen 
Zeitalter gelegt. 
Ergänzt werden die Bemühungen des 
Landkreises um die Digitalsierung der 
Wirtschaft um die Teilnahme am Projekt 
Digitrans.

DIGITRANS – Digitale Transforma-
tion in der Donau-Region

Stimmt das Geschäftsmodell, klappt es 
auch am Markt, so die gängige Vor
stellung. Aber welche Strategie ist die 

Das ZD.BB soll die Kernkompetenzen der 
Region im Bereich Digitalisierung bün-
deln und die vom Wandel betroffenen 
kleineren und mittleren Unternehmen 
bei der Entwicklung und Umsetzung 
digitaler Geschäftsmodelle beraten und 
unterstützen. Dazu bedarf es mittel-
standsgerechter Methoden zur Ge-
schäftsmodellentwicklung, die unter 
Beteiligung aller regionalen Akteure am 
ZD.BB gestaltet werden. Darüber hinaus 
ist die Qualifizierung von Fachkräften in 
Bezug auf digitalen Kompetenzen und 
Know-how erforderlich. Um die Moti
vation für Weiterbildung in der Region 
branchenübergreifend zu stimulieren, 
bedarf es eines grundsätzlichen Wandels 
im Umgang mit der Digitalisierung. Sie 
muss als Chance begriffen werden, die  
es zu nutzen, zu gestalten und kritisch  
zu reflektieren gilt. Zur Realisierung der 
oben genannten Ziele ist ein aktiver 
Dialog mit den Menschen in der Region 
erforderlich, ganz gleich ob Geschäfts-
führer, Manager, Fachkräfte, Studie- 
rende, Schüler oder interessierte Bürger. 
Dafür sind Räume gefragt, in denen die 
Entwicklung von Lösungen (Geschäfts-
modellentwicklungslabore, Technologie
labore), Qualifizierungsmaßnahmen 
(Schulungsräume, Co-Working Spaces) 
und Events wie Barcamps oder Hacka-
thons veranstaltet werden können. Das 
ZD.BB soll diese Ressourcen bündeln und 
für die KMU der Region einen zentralen 
Anlaufpunkt für das Thema Digitali
sierung bieten.
Die am ZD.BB beteiligten Partner sind  
der Landkreis Böblingen (Antragsteller), 
die Hochschule Reutlingen, das Soft
warezentrum Böblingen/Sindelfingen 
e. V., IBM Deutschland GmbH, Star 
Cooperation, LGI Deutschland GmbH, 
Coworking Space Herrenberg, die Fach-
kräfteallianz Region Stuttgart, die Wirt-
schaftsförderung Region Stuttgart GmbH, 
die Städte Böblingen, Sindelfingen, Leon-
berg, Herrenberg, die Kreishandwerker
schaft Böblingen, START HAW, die Uni
versität Stuttgart und die IHK Region 
Stuttgart – Bezirkskammer Böblingen. 

V. l. n. r.: Hans-Ulrich Schmid, Geschäftsführender Vorstand Softwarezentrum, Dominic Schaudt, 
Wirtschaftsförderer Stadt Böblingen, Prof. Dr. Alexander Roßmann, Herman Hollerith Zentrum,  
Roland Bernhard, Landrat, Dr. Sascha Meßmer, Landkreiswirtschaftsförderer,  
Prof. Dr. Dieter Hertweck, HHZ, Sascha Dorday, Wirtschaftsförderer Sindelfingen
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– � Landkreis Böblingen (Deutschland)
– � Hochschule Reutlingen (Deutschland)
– � Universität Wien (Österreich)
– � Innovationsservice für Salzburg GmbH 

(Österreich)
– � St.-Kliment-Ohridski-Universität Sofia 

(Bulgarien)
– � Institute of Technology and Develop-

ment Foundation (Bulgarien)
– � Technology Innovation Centre Medji-

murje Ltd (Kroatien)
– � Universität Zagreb, Fakultät für Ver-

waltung und Informatik (Kroatien)
– � MAG Praktikum Nonprofit Ltd (Un-

garn)
– � Universität Debrecen, Wirtschaftswis-

senschaftliche Fakultät (Ungarn)
– � Romanian Research Group in Corpo-

rate Finance (Rumänien)
– � Alumni Verband der Petru-Maior-Uni-

versität Tirgu Mures (Rumänien)
– � Universität Ljubljana (Slowenien)
– � IRP Institute of entrepreneurship re

search (Slowenien)

Assoziierte Partner:

– � Regionale Wirtschaftsförderung Sara-
jevo (Bosnien und Herzegowina)

– � Universität Novi Sad, Wirtschaftswis-
senschaftliche Fakultät (Serbien)

Roland Bernhard ist seit 2008 Landrat 
des Landkreises Böblingen

den Studierenden der Studiengänge 
Services Computing und Digital Business 
Master am HHZ aktiv an den Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten zu par
tizipieren. Da darunter auch einige 
Studierende aus mittelständischen 
Unternehmen der Region sind, wird der 
direkt angelegte Transfergedanke des 
Projekts noch zusätzlich verstärkt.

DIGITRANS – Zahlen, Daten, Fakten
– � 17 Partner aus den Bereichen Wissen-

schaft, Wirtschaft und Verwaltung aus 
neun Ländern

– � Einrichtung regionaler DIGITRANS-
Inkubationszentren in sieben Partner
regionen.

– � Entwicklung von Kreativmethoden 
und Strategien zur Entwicklung und 
Transformation digitaler Geschäfts-
modelle für KMU.

– � Benutzerfreundliche E-Learning-Um-
gebung mit zusätzlichem, frei zugäng-
lichem Trainingsmaterial.

– � On- und Offline-Trainingsangebote  
für KMU von Mai 2018 bis April 2019.

– � Projektdauer: Januar 2017 bis Juni 2019
– � Projektvolumen: 2 106 825,97 € (davon 

EU-EFRE-Förderung: 1 790 802,07 €)

Projektpartner:
– � MFG Innovationsagentur Medien- und 

Kreativwirtschaft Baden-Württem-
berg (Lead Partner, Deutschland)

werden. Es ermöglicht den Teilnehmern 
ein zeit- und ortsunabhängiges Lernen. 
Des Weiteren wird eine digitale Lern-
plattform veröffentlicht. 
Eines dieser Inkubationszentren befin- 
det sich am Herman Hollerith Zentrum  
in Böblingen. Mit dem DIGITRANS- 
Inkubator wurde im HHZ eine Krea-
tivumgebung entwickelt, die perfekte 
Rahmenbedingungen für die Unter
nehmenstrainings bietet. Zudem ist die 
Ausstattung des Inkubators so konzi-
piert, dass interessierte Unternehmen 
die Workshopumgebung in den eigenen 
Räumlichkeiten nachbauen können. 
Auch für die DIGITRANS-Projektpartner 
aus sieben Ländern dient der Böblinger 
Inkubator als Modell. 
Interessierten kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen der produzie-
renden Industrie, der Kreativwirtschaft 
und des Gesundheitswesens wird hier 
die Möglichkeit, die DIGITRANS-Methode 
zu erproben und ihr Geschäftsmodell 
weiterzuentwickeln, geboten.
DIGITRANS soll zur Bewältigung der 
digitalen Transformation von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
und zur Steigerung qualitativ hochwer-
tiger Gründungen in den Projektregi-
onen beitragen. Wettbewerbsfähige Un-
ternehmen und eine Zunahme von 
Firmengründungen sichern langfristig 
die Wirtschaftskraft des Landkreises 
Böblingen. Zudem profitiert der Land-
kreis von der europäischen Ausrichtung 
des Projekts, durch den Zugang zu Part-
nern und Erfahrungen von Akteuren in 
unterschiedlichen Regionen des Donau-
raums.
Dieses öffentlich geförderte Koopera
tionsprojekt zwischen dem Landkreis 
und dem HHZ bietet die Möglichkeit 
echte Mehrwerte in Form innovativer, di-
gitaler Geschäftsmodelle für den Mittel-
stand der Region zu entwickeln, neue 
Ideen in den Landkreis zu tragen, und 
diesem mittelfristig zu einem Vorsprung 
zu verhelfen. Darüber hinaus stärkt es 
die bisher exzellente Kooperation der 
beiden Einrichtungen und ermöglicht 

V. l. n. r.: Wolfgang Lützner, Oberbürgermeister Stadt Böblingen, Roland Bernhard, Landrat, Thomas Strobl, 
Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration, Prof. Dr. Dieter Hertweck, Herman Hollerith Zentrum, 
Helmut Noe, Paul Nemeth, Landtagsabgeordneter, Marc Biadacz, Bundestagsabgeordneter



Landkreisnachrichten 57.Jahrgang

5858

der eea nicht nur ein Klimaschutzlabel.  
Er ist vor allem ein Managementver
fahren, das Städte, Gemeinden und 
Landkreise in die Lage versetzt, ihre 
einschlägigen Aktivitäten kontinuier- 
lich zu erfassen, zu bewerten und  
zu überprüfen. All das sind Voraus
setzungen dafür, um alle Potenziale 
systematisch ausschöpfen zu kön- 
nen. Ein akkreditierter eea-Berater be-
gleitet diesen Prozess. Der eea bietet 
zudem praxisorientierte Hilfestellungen 
zur Umsetzung von Klimaschutzmaß-
nahmen.

Kommunaler Klimaschutz dient nicht 
nur der Umwelt. Städte, Gemeinden und 
Landkreise treiben damit auch die Er
neuerung der Infrastruktur bei Stromver-
sorgung, Gebäuden und Verkehr voran. 
Sie senken ihre Energiekosten, machen 
sich unabhängiger von Energieimporten 
und unterstützen Erhalt und Schaffung 
von Arbeitsplätzen sowie die Wert
schöpfung in der Region. Fehlt es jedoch 
an einer systematischen Herangehens-
weise, bleiben viele Potenziale zur Ver-
minderung von CO2-Emissionen unge-
nutzt. Auch in puncto Wirtschaftlichkeit 
sind meist nicht alle Möglichkeiten aus-
geschöpft. 

Was ist der eea und was bringt er?

Mit Hilfe des European Energy Awards 
können Städte, Gemeinden und Land-
kreise im Bereich Klimaschutz und Ener-
giepolitik gezielt planen und syste
matisch handeln. Das Instrument liefert 

zunächst einen umfassenden Überblick 
über alle bisherigen Klimaschutzaktivi-
täten der Kommune. Es erlaubt den Teil-
nehmern, ihre Bemühungen transparent 
zu bewerten, sich neue Ziele zu stecken 
und langfristig zu planen. Kommunaler 
Klimaschutz braucht einen langen Atem 
und das Engagement aller lokalen Ak-
teure.
Die Auszeichnung „eea-Landkreis“ oder 
„eea-Kommune“ wird für die effiziente 
Energienutzung, für den Ausbau er
neuerbarer Energien und für Erfolge 
beim Energiesparen verliehen. Dabei ist 

Neue Preisträger: Neun Landkreise mit dem 
European Energy Award ausgezeichnet

Bereits 20 Landkreise im Südwesten nutzen die Klimaschutz-Zertifizierung

Von Harald Bieber, Karlsruhe 

Die ersten baden-württembergischen 
Landkreise starteten bereits 2010  
mit dem European Energy Award (eea). 
In diesem fest umrissenen Prozess 
identifizieren und planen sie seitdem 
mit Hilfe eines externen Beraters rele-
vante Klimaschutzmaßnahmen und 
setzen sie um. Bei der diesjährigen 
eea-Verleihung am 19. Februar 2018 
zeichnete Umweltminister Franz Un-
tersteller nun neun Landkreise aus, 
darunter drei mit der höchsten Stufe, 
dem eea Gold (Böblingen, Biberach 
und Bodenseekreis). Was das euro
päische Klimaschutzlabel Landkreisen 
bringt und wie sie dabei vorgehen kön-
nen, erläutert dieser Beitrag.

Die neun ausgezeichneten Landkreise 2018: Alb-Donau-Kreis, Landkreis Biberach, Landkreis Böblingen, 
Bodenseekreis, Landkreis Freudenstadt, Landkreis Reutlingen, Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis Sigmaringen, 
Zollernalbkreis
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Neue Preisträger

diesen Schritt für Schritt um. Nach 
spätestens vier Jahren bewertet ein 
externer eea-Auditor die Arbeit der 
Kommune. Erreicht sie mindestens  
50 Prozent der möglichen Punkte, erhält 
sie den European Energy Award. Sind  
es 75 Prozent oder mehr, wird sie mit 
dem eea Gold ausgezeichnet. Nach 
weiteren vier Jahren erfolgt eine Re-
Zertifizierung. In Baden-Württemberg 
stellen die regionalen Energieagenturen 
die Mehrzahl der eea-Berater und -Bera-
terinnen.

Klimaschutzes abdeckt. Er umfasst für 
Landkreise 57 mögliche Maßnahmen in 
diesen sechs Handlungsfeldern: 

● � Entwicklungsplanung, Raumordnung
● � Kommunale Gebäude und Anlagen
● � Versorgung, Entsorgung
● � Mobilität
● � interne Organisation
● � Kommunikation, Kooperation 

Zusammen mit dem eea-Berater er- 
stellt die Kommune dann einen Aktions-
plan für die nächsten Jahre und setzt 

Gerade die Landkreise spielen beim 
kommunalen Klimaschutz eine wichtige 
Rolle. Zum einen setzen sie in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich konkrete Maßnah-
men um. Das kann etwa die energetische 
Sanierung der Kreisliegenschaften oder 
die Anschaffung von energieeffizienten 
Fahrzeugen sein. Zum anderen können 
sie in die Breite wirken, indem sie die 
Kommunen im Landkreis bei deren Ak
tivitäten unterstützen, die regionalen 
Akteure vernetzen und gemeinsame 
Projekte anstoßen. 

Der Weg zum eea:  
vom Kreistagsbeschluss  

bis zur Zertifizierung

Entscheidet sich ein Landkreis zur Teil-
nahme am eea, ist der erste Schritt ein 
offizieller, politischer Beschluss des Kreis-
tags. Dann beantragt die Kommune die 
Förderung, schließt einen Vertrag mit der 
Bundesgeschäftsstelle ab und beauf-
tragt einen akkreditierten eea-Berater. 
Im nächsten Schritt bildet sich ein Ener-
gieteam und erstellt eine Ist-Analyse. 
Dieses Element ist besonders wichtig,  
da im Ergebnis Stärken, Schwächen  
und Verbesserungspotenziale erkennbar 
werden.
Grundlage des eea-Prozesses ist ein um-
fassender Maßnahmenkatalog, der das 
komplette Spektrum des kommunalen Aktuelle Übersicht der eea-Kommunen in Baden-Württemberg

Erneuerbarer Strom, eine klimafreundliche Wärmeversorgung und eine CO2-arme Mobilität gehören zu einem erfolgreichen Klimaschutz. Alle Elemente bringen 
Punkte für den European Energy Award (eea). 
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netze, Kraft-Wärme-Kopplung und Ge-
bäudesanierung an. 

Ansprechpartner Pressearbeit 
Axel Vartmann,  
PR-Agentur Solar Consulting GmbH, 
Solar Info Center,  
Emmy-Noether-Straße 2, 79110 Freiburg, 
Tel. +49 761 38 09 68-23, 
Fax +49 761 38 09 68-11, 
vartmann@solar-consulting.de,
www.solar-consulting.de

Ansprechpartnerin Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Kompetenzzentren der KEA
Beate Schade, KEA Klimaschutz-  
und Energieagentur 
Baden-Württemberg GmbH,
Kaiserstraße 94 a, 76133 Karlsruhe, 
Tel. +49 721 984 71-37, 
Fax +49 721 984 71-20, 
presse@energiekompetenz-bw.de, 
www.energiekompetenz-bw.de

Harald Bieber leitet den Bereich Kom
munaler Klimaschutz der KEA Klima-
schutz- und Energieagentur Baden- 
Württemberg

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg. Im Rahmen des 
Programms „Klimaschutz-Plus“ gewährt 
es Teilnehmern einmalig 10 000 Euro 
Unterstützung. Für jedes erfolgreich 
durchgeführte Re-Audit gibt es noch-
mals 1500 Euro. Zudem profitieren  
die eea-Kommunen von einer Bonus
förderung für investive Maßnahmen. 
Anfragen und Anträge nimmt die KEA 
entgegen.

Anmeldung und weitere Informationen 
zum European Energy Award unter www.
kea-bw.de/eea
Informationen zum Förderprogramm 
Klimaschutz-Plus unter  
www.klimaschutz-plus.baden- 
wuerttemberg.de. 
Übersicht Landes- und Förderprogramme
für Kommunen unter  
www.energiekompetenz-bw.de/ 
kommunaler-klimaschutz/angebote/ 
foerderprogramme/ 
Die Kompetenzzentren der KEA  
Klimaschutz- und Energieagentur  
Baden-Württemberg GmbH bieten 
unter www.energiekompetenz-bw.de
umfangreiche Informationen zu den 
Themen Kommunaler Klimaschutz, Ener-
giemanagement, Contracting, Wärme-

Geschichte:  
der eea in Baden-Württemberg

Das Qualitätsmanagement-Instrument 
eea entstand bereits in den 1990er  
Jahren in der Schweiz unter dem Namen 
Energiestadt und in Österreich als e5-Pro-
gramm. Mittlerweile nutzen europaweit 
über 1400 Kommunen das Verfahren. 
Seit 2006 können Städte und Gemein-
den in Baden-Württemberg an dem 
Zertifizierungsprozess teilnehmen, Land-
kreise seit 2010. Aktuell nutzen 100 ba-
den-württembergische Städte und Ge-
meinden sowie 20 Landkreise das 
Werkzeug eea. 17 Landkreise sind in
zwischen zertifiziert, darunter sechs  
mit dem eea Gold (Landkreise Biberach, 
Böblingen, Karlsruhe und Ravensburg 
sowie der Bodenseekreis und der Enz-
kreis). 

Anmeldung und  
weiterführende Informationen

Als Landesgeschäftsstelle fungiert die 
Landesenergieagentur KEA. Sie koordi-
niert alle eea-Aktivitäten in Baden- 
Württemberg. Eine finanzielle Förde- 
rung erhalten Städte, Gemeinden und 
Landkreise durch das Ministerium für 

Psychosoziale Hilfe für Flüchtlinge
Enzkreis-Gesundheitsamt setzt auf ein Konzept aus verschiedenen Bausteinen 

Von Dr. Brigitte Joggerst und Dr. Janine Benson-Martin, Pforzheim

übernehmen, so ist dies für psychoso
ziale Problematiken fast unmöglich: Die 
Sprachbarriere ist in der sprechenden 
Medizin um ein Vielfaches relevanter; 
kulturelle Konzepte von Stress und psy-
chischer Erkrankung unterscheiden sich 
wesentlich. 
„Durch eine glückliche Fügung nahm zu 
diesem Zeitpunkt eine Fachärztin für 
Psychiatrie aus einem anderen Kultur-
kreis, die auch einen Masterabschluss  

Das Gesundheitsamt des Enzkreises, zu-
ständig für den Enzkreis und die Stadt 
Pforzheim, war seit Herbst 2015 in die 
medizinische Versorgung von Geflüch
teten eingebunden. Insbesondere wur-
den Sprechstunden in den großen Unter-
künften angeboten, was mit der Hilfe 
niedergelassener, berenteter und im 
Krankenhaus angestellter Ärzte orga
nisiert wurde. Unterstützt wurden die 
Mediziner durch Pflegepersonal aus dem 

Gesundheitsamt und von Wohlfahrts-
verbänden. 
Über die Nähe zu den Geflüchteten auf 
der einen und denjenigen, die sie be-
treuen, auf der anderen Seite wurde ab 
Mitte 2016 klar, dass die psychosoziale 
Versorgung eine noch viel größere Auf-
gabe ist als die Versorgung physischer 
Gebrechen. War es schon schwierig, 
geflüchtete Menschen mit chronischen 
Erkrankungen in die Regelversorgung zu 
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Psychosoziale Hilfe für Flüchtlinge

Integration, die Ergebnisse zusammen. 
„Genannt wurden dabei insbesondere 
die Bedingungen in der Unterkunft wie 
fehlende Rückzugsmöglichkeiten, Vor
urteile der Bewohner untereinander, die 
bis hin zu rassistischen Äußerungen und 
Streitigkeiten reichten, und das Fehlen 
einer klaren Zukunftsperspektive wie die 
Chance auf Arbeit.“
Die Fachkräfte beschrieben ebenfalls  
die Bedingungen der Unterbringung und 
Feindseligkeiten der Geflüchteten unter-
einander als kritische Faktoren. Sie litten 
außerdem darunter, aufgrund der Rigi
dität von Vorschriften und von Pro
grammen wenig flexibel auf die Bedarfe 
der Geflüchteten eingehen zu können. 
Zudem fühlten sie sich wenig unter-
stützt in ihren Bemühungen, mit den 
teils sehr belastenden Situationen um-
zugehen.

Stepped care: Stufenweise Hilfe – 
So viel Eigenbeteiligung  

wie möglich

Das „stepped care model“ bedeutet,  
dass eine Unterstützung oder Maß-
nahme auf dem niedrigsten fachlichen 
Niveau wie nötig und mit so viel Eigen
beteiligung der Menschen wie möglich 
konzipiert sein sollte. So werden zum 
einen Ressourcen (Fachkräfte) schonend 
eingesetzt, zum anderen stärkt dies  
die Resilienz der Betroffenen, also ihre 
Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen. 
Gleichzeitig können Menschen, die mit 
einer niederschwelligen und weniger 
fachspezifischen Maßnahme nicht aus-

tionen des Modells, die separat und 
jeweils für sich entwickelt und bereits 
evaluiert worden waren (zum Beispiel 
durch „Ärzte ohne Grenzen“ oder die 
WHO), wurden nun zu einem zielge
richteten Gesamtangebot zusammen-
gestellt. 
Das Gesundheitsamt hat laut Herz für 
die Entwicklung und Umsetzung eine 
halbe Arztstelle inhaltlich umgewidmet, 
ebenso eine halbe Sozialarbeiterstelle 
(die allerdings erst seit Februar 2018 
besetzt ist) als Koordinationsstelle. Eine 
Evaluation der Maßnahmen ist mit Un-
terstützung der Uni Heidelberg geplant. 
Die Finanzierung ist über Mittel aus dem 
Präventionsgesetz (Mittel von der AOK 
für zwei Jahre) und durch Unterstützung 
von „Willkommen bei Freunden – 
Bündnisse für junge Geflüchtete“ mög-
lich. Eine Evaluation der Maßnahmen ist 
mit Unterstützung der Uni Heidelberg 
geplant.
Die Bedarfsanalyse im Herbst 2016 
bestand aus strukturierten Interviews 
sowohl mit geflüchteten Menschen  
(ca. 100 Familien) als auch mit 30 Fach-
kräften in deren Betreuung. „Etwas über-
raschend war, dass viele der Geflüchte-
ten vor allem postmigratorische Faktoren 
als belastend bezeichneten“, fasst Katja 
Kreeb, beim Landratsamt Enzkreis De
zernentin für Soziales, Familie und 

in Public Mental Health hat, ihre Arbeit 
im Gesundheitsamt auf“, berichtet der 
Erste Landesbeamte des Enzkreises, 
Wolfgang Herz, zu dessen Dezernat  
auch das Gesundheitswesen gehört.  
„Ihr Blick von außen ermöglichte es uns, 
über alternative Versorgungskonzepte 
nachzudenken und gezielt danach zu 
suchen.“ 
Nach einer Bedarfserhebung wurde in 
Abstimmung mit der Ärzteschaft und 
den psychosozialen Beratungsstellen ein 
Konzept aus verschiedenen Bausteinen 
erstellt, das sich am stepped-care-model 
des National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE) in Großbritannien 
orientiert. Die verschiedenen Interven

Co-Trainer-Schulung Begleiter-Schulung

Haben das „Bündnis Migration und Gesundheit“ aus der Taufe gehoben (v. l. n. r.): Christian Albrich 
(Netzwerk looping), Anita Gondek (Integrationsbeauftragte in Pforzheim), Sozialbürgermeisterin  
Monika Müller, Sozialdezernentin Katja Kreeb, Regina Ehrismann (Integrationsbeauftragte im Enzkreis), 
Markus Ochs (Willkommen bei Freunden) und Dr. Brigitte Joggerst (Leiterin des Gesundheitsamts). 
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Personal des Gesundheitsamtes. Das 
Manual wurde von Dr. Sterk zur Ver
fügung gestellt und in Eigenregie aus 
dem Holländischen übersetzt. Auch hier 
sollen die ersten Gruppen (auf Arabisch 
und auf Persisch) im April 2018 starten. 
Flankierend organisierte das Gesund-
heitsamt präventive Maßnahmen, die 
die Rahmenbedingungen gesundheits-
förderlich gestalten sollen. Dazu ge-
hörten – zusammen mit der fami- 
lienpsychologischen Beratungsstelle –  
Schulungen zum Erkennen psychischer 
Erkrankungen für Hausmeister, Heim
leiter und Mitarbeiter von Sicherheits-
diensten. So soll vermieden werden, dass 
Symptome einer psychischen Erkran-
kung wie aggressive Durchbrüche oder 
extremer Rückzug als opponierendes 
Verhalten eingeschätzt und sanktioniert 
werden. Beispielsweise war ein Asyl
bewerber mit einer wahnhaften Erkran-
kung mehrfach „strafverlegt“ worden, 
ehe er korrekt diagnostiziert wurde. 

Dr. Brigitte Joggerst ist Leiterin des Ge-
sundheitsamts Enzkreis, Dr. Janine Ben-
son-Martin ist Ärztin beim Gesundheits-
amt des Enzkreises

ursprünglich von „Ärzte ohne Grenzen“ 
in Afrika eingesetzt. Seit einigen Jahren 
ist es reguläre Kassenleistung in den 
Niederlanden und wird dort allen Ge-
flüchteten angeboten; Dänemark und 
Belgien haben ebenfalls begonnen, das 
Programm einzusetzen. Das Konzept 
basiert auf angeleiteter Gruppenarbeit. 
Die (sprachlich und kulturell möglichst 
homogene) Gruppe wird von einem 
Team geleitet: Der Haupt-Leiter stammt 
aus der Kultur der Teilnehmer und 
spricht deren Sprache, kennt aber auch 
das deutsche Versorgungssystem. Die 
Ko-Leitung stammt aus unserem Kultur-
raum und hat Erfahrung in der Anleitung 
von Gruppen. Beide erhalten regel
mäßige Supervision. Die Themen der 
Sitzungen sind vielfältig: normale Reak-
tion auf eine abnormale Situation wie 
Krieg und Flucht, Identität, Verlust, 
Sucht, aber auch persönliche Stärken, Be-
wältigungsmechanismen und kulturelle 
Kompetenz. Die Gruppen haben Aspekte 
von Selbsthilfegruppen; es besteht die 
Hoffnung, dass sie über die „normalen“ 
Sitzungen hinaus bestehen bleiben. 
Die Schulung der Ko-Leiter fand im 
Herbst 2017 unter der Leitung von Dr. 
Sterk statt, die erste Schulung von fünf 
Gruppenleitern (auch Gesundheitsbe-
gleiter genannt) im Januar 2018 durch 

reichend versorgt sind, rasch an die 
richtige Stelle im Versorgungssystem 
weitergeleitet werden. Die beiden wich-
tigsten Interventionen, die nach Recher-
che bestehender Angebote ausgewählt 
wurden, sind „START“ und „Mind-
Spring“. 
„START“ wurde in Deutschland von der 
Psychologin Andrea Dixius und der 
Fachärztin für Psychiatrie Prof. Dr. Eva 
Möhler, beide an der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie des Saarlandes, 
für die Betreuung von unbegleiteten 
minderjährigen Ausländern entwickelt. 
„START“ ist ein niederschwelliges, kul
turübergreifendes Angebot für Geflüch-
tete. Die Teilnehmer lernen in kleinen 
Gruppen von maximal zehn Personen, 
wie sie mit Stress, Trauma-Symptomen 
wie Alpträumen oder plötzlichen, sehr 
starken Emotionen umgehen können. 
Die Mittel sind fast völlig sprach- und 
kulturunabhängig. Die Kurse werden 
von Sozialarbeitern oder Pädagogen 
geleitet, die eine Schulung und regel
mäßige Supervision erhalten. Drei Pilot-
kurse wurden 2017 durchgeführt und gut 
angenommen; die Kurse selbst werden, 
getrennt nach Männern und Frauen, ab 
April 2018 anlaufen.
„Mind-Spring“ wurde in den Nieder
landen von Dr. Paul Sterk entwickelt und 
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Arbeitsgemeinschaft 
Abfallwirtschaft  

des Landkreistages  
Baden-Württemberg  
unter neuem Vorsitz

Zweimal im Jahr treffen sich die Leite-
rinnen und Leiter der Abfallwirtschafts
ämter und Eigenbetriebe aller Stadt-  
und Landkreise zum Erfahrungsaus-
tausch und zur Beschlussfassung wich-
tiger Entsorgungsfragen. Alle vier Jahre 
wählen sie aus ihren Reihen einen neuen 
Vorsitzenden, der von zwei Stellver
tretern unterstützt wird. Ihnen obliegt 
es, das Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft sowie den Land-
kreistag bei fachlichen Fragen auch kurz- 
fristig zu beraten und in Fachgremien 
mitzuarbeiten.
Bei ihren letzten Treffen im Landratsamt 
Esslingen traten nach über 20 Jahren 
zwei der drei Vorsitzenden altersbedingt 
nicht mehr zur Wahl an: Werner Nitz 
(Landkreis Ravensburg) und Wolfgang 
Bagin (Landkreis Böblingen). Als künf-
tiger Vorsitzender wurde Dirk Hausmann 
(Landkreis Göppingen) und als einer 
seiner Stellvertreter Martin Fetscher 
(Schwarzwald-Baar-Kreis) einstimmig 
gewählt. Rolf Friedel (Stadt Heidelberg) 
wurde in seinem Amt als Stellvertreter 
bestätigt.
Der Hauptgeschäftsführer des Land-
kreistages Baden-Württemberg, Dr. Ale-
xis von Komorowski, würdigte das 
Engagement der beiden scheidenden 
Urgesteine der baden-württembergi
schen Abfallwirtschaft. In ihre Amtszeit 
fielen so bedeutende abfallwirtschaft-
liche Änderungen wie die Einführung 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie 

die Gewerbe- und die Bioabfallverord-
nungen. 
Nach 24 Jahren kommt mit Dirk Haus-
mann als Leiter des AWB der Vorsitz 
erneut in den Landkreis Göppingen. 
Landrat Edgar Wolff gratulierte zur Wahl 
und sieht das Wahlergebnis auch als 
Bestätigung der Kreistagsbeschlüsse,  
die Abfallwirtschaft als eines der zwölf 
Schlüsselthemen in den nächsten Jah-
ren nach vorne zu bringen. Wolff führt 
fort: „Bei der Umsetzung unserer abfall-
wirtschaftlichen Ziele hat der Kreistag 
große Erwartungen. Wir können dabei 
auf einen kompetenten und erfahrenen 
AWB-Leiter setzen. Die Wahl von Herrn 
Hausmann zum Vorsitzenden der Ar-
beitsgemeinschaft Abfallwirtschaft ist 
eine Bestätigung seiner sehr guten Ar-
beit hier in Göppingen. Seine neue Funk-
tion wird sicher auch der Umsetzung 
unserer abfallwirtschaftlichen Ziele im 
Landkreis Göppingen zugutekommen.“

Erstes Fachforum Integration 
Baden-Württemberg  

im Bodenseekreis

Im Sommer 2017 waren erstmals alle 
Integrationsbeauftragten der Landkreise 
zu einem Fachforum Integration Baden- 
Württemberg in den Bodenseekreis 
eingeladen. Die Ziele dieser Treffen sind 
eine zunehmende Vernetzung der Be
auftragten für Integration im Land, ein 
fachlicher Austausch sowie die Stärkung 
integrationspolitischer Ziele in Baden- 
Württemberg.
„Die Integrationsbeauftragten der Land-
kreise sind die Experten für Integration 
vor Ort und sind idealerweise in die 
Interessensbildung der Verwaltung mit-
einzubeziehen. Hinzu kommt, dass wir 
bislang nicht organisiert sind, um einen 
strukturierten Informationsaustausch 
mit dem Landkreistag als auch mit dem 
Ministerium für Soziales und Integration 

V. l. n. r.: Martin Fetscher, Dirk Hausmann, Dr. Alexis v. Komorowski, Werner Nitz, Wolfgang Bagin




